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Das Werk, welches der Verfasser dieser Schrift über 

die „D em okra tie“ (Duncker & Humblot, Leipzig') zu ver- 

öffentlichen begonnen hat, wird unter Andern auch eine 

Abhandlung enthalten, in welcher die Reformfragen der Un­

terrichtspolitik eingehend besprochen werden sollen.

Ermuthigt durch die Theilnahme, welche schon die 

beiden ersten Lieferungen des ersten Bandes (D em okratie  

von A then) bei der deutschen Leserwelt gefunden, erachtete 

der Verfasser es für zweckdienlich, die Grundgedanken jener 

Abhandlung in dieser Form und in der Hoffnung voranzu­

schicken, dass vielleicht dieselben anlässlich der Besprechung 

der europaeischen unterrichtspolitischen Zustände so manche 

zeitgeinässe Beformidee anregen dürften.

Stuhlweissenburg, den 24. April 1879.
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Die L e h rfre ih e it a ls  Losung' in der U n te rr ic h ts -  
politik und die P f lic h te n  des S ta a ts  in B ezug au f 
die Schule.

Wie verschieden man auch zu verschiedenen Zeiten hei 
diesem oder jenem Volke über das Wesen und die Bedingun­
gen Dessen gedacht haben mag, was man mit dem Worte De­
mokratie bezeichnet : so dürften doch heutzutage sämmtli- 
che Denker darin übereinstimmen, dass die Teleologie des 
demokratischen Princips schliesslich nicht sowohl auf eine 
abgeschlossene Organisations-Formel, als vielmehr auf die 
Lösung eines Problems hinstrebt, — auf die Lösung des 
staatlichen Problems der best-möglichen Entwicklung der 
gesammten geistigen, sittlichen und materiellen Kräfte, mit­
hin des menschlichen Capitals wie auch der best-möglichen 
Verwerthung desselben für das Menschenleben.

Von einem solchen Standpunkte aus betrachtet erscheint 
der thatsächliche Zustand unsres europaeischen Untorrichts­
wesens ebenso wenig befriedigend wie die Reformideen, 
welche das Verhalten der gesetzgebenden Körper Europas 
dom Unterrichtswesen gegenüber zu beseelen scheinen.

Woher diese Lage?
Einfach aus dem Grunde, weil der Staat in Europa 

der Schule noch immer nicht jene Bedeutung zumisst, welche 
dieser — nicht nur im anthropologisch organisirten demo-



kratischen Culturstaate, sondern schon in der unerlässlich­
sten Yorphase desselben — im Rechtsstaate schlechthin, 
gebührt.

Rem müsste abgeholfen werden.
Vor Allem müsste der Staat sich ernster, als bis jetzt, 

bemühen, um sein Verhältniss zur Schule fruchtbar zu ma­
chen. Rieses Verhältniss dürfte sich weder auf Grundlage 
eines Staatsmonopols — wie im ersten französischen Kaiser­
reich , noch auf der einer so haltlos wüsten Lehrfreiheit 
wie in England begründen lassen. Rer Staat müsste unmit­
telbar für sich selbst, eigene Schulen aus eigenen Mitteln 
errichten, leiten und erhalten, ohne jedoch den politischen Ge­
meinden, den Confessionen, der Association wie auch dem Ein­
zelnen die Rechte der Lehrfreiheit vorenthalten zu wollen. Auch 
Riese sollten befugt sein — unter Einhaltung gewisser von Ge­
setzeswegen zu bestimmender, hygienisch-ethisch-polizeilicher 
Normen — Schulen aus ihren eigenen Mitteln zu errichten 
und diese nach ihrem Gutdünken einzurichten : doch sollte 
der Staat auch über solche Schulen durch eine staatliche 
Organisation des Prüfungswesens, durch Abhalten allgemein 
bindender Prüfungen vor seinen eigenen, hiezu besonders 
einzusetzenden Organen, ausserhalb des Schulgebäudes, sein 
Aufsichtsrecht auszuüben und die Ergebnisse seiner eigenen 
Schulen nicht minder als die Ergebnisse sonstiger Lehran­
stalten stets in Evidenz zu halten suchen. Ras System der 
gemischten Commissionen, welches in Bezug auf die Produc­
tion der Secundär-Lehranstalten in Belgien eingeführt wurde, 
befriedigt zwar nur äusserst spärlich, doch darf schon sein 
vieljähriges Rasein an sich als ein schlagender Beweis gegen 
Riejenigen gelten, welche jedweden Gedanken in dieser Rich­
tung als unausführbar verwerfen wollen : als ob die Idee der



7

Durchführung- der Staatsprüfungen durch alle Stufen des 
Unterrichts lediglich zu den Utopien der französischen Re­
volution gehörte, und als oh vor dem Staate eine Paedagogik 
bestehen dürfte, welche die Zöglinge der Primär- und Se- 
cundär-Schulen ausschliesslich durch ihre eigenen Lehrer 
geprüft wissen wollte!

Nein, nur die ernste Durchführung eines Staatsprü­
fungssystems auf sämmtlichon Stufen des Unterrichts würde 
den Völkern die Segnungen einer wahrhaftig freien Concur- 
renz eröffnen können, keineswegs aber eine Lehr- und Lern­
freiheit ohne eine Anleitung, Belebung, Unterstützung und 
Controlo von Staatswegen. Freilich klingt Dies nicht nach 
dem Goschmacke einer Generation, welche die Einführung 
der akademischen Lehr- und Lernfreiheit in die Mittel­
schulen Spaniens durch den Unterrichtsminister Zorilla als 
eine Errungenschaft des Zeitalters bejubelte. Betrach­
ter man jedoch nicht die populären Schlagworte, sondern 
die Rückwirkung der Endergebnisse dieses oder jenes Unter­
richtssystems auf das Volksinteresse, so wird man gar leicht 
gewahr, dass die blosse Lehrfreiheit ohne genügende staat­
liche Aneiferung und Controle selbst in einem Staate wie 
England noch immer äusserst wenig taugt : da eine solche 
haltlose Lehrfreiheit den Wettkampf der freien Concurrenz 
nicht sowohl auf das Feld der Ideen, als vielmehr ins Bereich 
particularistischer Interessen, der Secten oder Acticngosell- 
schaften hinüberzuspielen pflegt. Auch in Belgien begeisterte 
sich die Gesetzgebung für die Lehrfreiheit auf Kosten der 
Staatsschulen: die Erfahrung ganzer Jahrzehnte hat indessen 
gezeigt, dass eine solche Lehrfreiheit nur das Endergebniss des 
gesummten belgischen Primärunterrichts unter jenes Niveau 
herabzudrücken vermochte, auf welchem das Primärschul-



wesen Belgiens zur Zeit der Lostrennung des Staats von den 
Niederlanden gestanden war. Stolz, mit dem berechtigten Ge­
fühle der Genugthuung blickt das staatliche Volksschulwesen 
der Niederlande auf die verkümmerten Früchte der belgischen 
Lehrfreiheit nieder und die Staatsmänner Belgiens sehen erst 
im Jahre 1879 ein, welch’ eine gefährliche Bonbommie es ge­
wesen, die sie vor zwei Generationen durch jenen einschmei­
chelnden Lockruf des herkömmlichen Liberalismus — des alt­
liberalen Zopfes — irregeleitet hat. — Ferner hätte dasjenige 
System, welches ich befürworte, auch noch einen anderweiti­
gen Vortheil für sich. Es würde den Staat in den Stand set­
zen, stets die bestmögliche Production der Schule anstreben 
zu können; es würde zugleich auch die ganze verhängniss volle 
Frage des Verhältnisses des Staats zu den confessionellen Schu­
len zu einer blossen Geldfrage herabdrücken. Opfert der Staa 
hinreichende Summen z. ß. für die Errichtung und Erhaltun 
der Elementarschulen von Staatswegen : dann wird der Cul- 
turkampf in Bezug auf die Elementarschule gar nicht zu 
befürchten sein. Dann wird ja jeder sogenannte legislatorische 
Gewalt-Act den confessionellen Schulen gegenüber ganz und 
gar überflüssig. Denn, entsprochen die Ergebnisse der letz­
teren den Anforderungen des Staats bei den von Staatswegen
abgehaltenen Prüfungen so braucht der Staat gar nicht
mehr darnach zu trachten, damit selbe in confessionslose 
Schulen, d. h. in Staatsschulen umgewandelt werden; ent­
sprechen sie hingegen jenen Anforderungen n ich t: so werden 
selbe ohne jeden weiteren Conflict einschlummern; die Eltern 
selbst werden die Staatsschule vorziehen, um nicht ihre 
Kinder auch fernerhin einem kostspieligen Zeitvergeuden 
auszusetzen. Hierin, in der Zusammensetzung solcher staat­
lichen Prüfungs-Commissionen dürfte wohl auch dem Elemente
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des localen Selfgovernments, — je nach den speciellen Ver­
hältnissen der Staaten — ein zweckmassiger Spielraum ge­
währt werden, nicht aber durch Aufrechterhaltung der her­
kömmlichen Culturpolitik, welche tlicils aus lauter blinder 
Anhänglichkeit, an eine ä priori construirte Theorie von der 
„freien Gemeinde“, theils aus schlauer Rücksicht auf das 
Gleichgewicht des Staatshaushaltes —  auf dem Papier — 
die Pflicht der Errichtung, Erhaltung und Leitung der zahl­
reichsten Schulen im Staate, der Primärschulen, auf die über­
wiegend noch völlig unreifen politischen Gemeinden zudevol- 
viren pflegt.

Welch’ ein Missgriff! Man will um jeden Preis den 
Staat schonen, — man will keine Mehrbelastung des Staats­
haushaltes zulassen; die Gemeinden sollen das Geld hergeben 
für die Volksschulen, nicht der Staat : als ob die Gemeinde­
bürger nicht zugleich auch Staatsbürger wären, und der 
wirthschaftlichen Lage eines Staats dadurch irgend ein Vor­
theil Zuwachsen würde, wenn das Deficit des Staatshaushaltes 
auf dem Papier zwar vermieden, doch um dieselben Millionen, 
welche in den Staatshaushalt hätten aufgenommen werden sol­
len, bei der Gemeindewirthschaft nachgeholt wird. Die Schule 
ist ein Staatsinteresse. Dieses Staatsinteresse erheischt aber 
nicht die heutigen mehr minder armseligen Schullehrerbe- 
soldungen, Schullehrerpensionen, und Stipendien für ausge­
zeichnete Schüler, wie es deren höchstens die zumeist sowohl 
geistig als auch materiell beschränkten Gemeinden je nach 
ihren Mitteln liefern können: sondern das Staatsinteresse er­
fordert all’ Dies in einer Qualität und in einem Maasse, wie 
es gewöhnlich nur einige wenige der reichsten und aufge­
klärtesten Gemeinden zu liefern pflegen. Minimalzahlen legis­
latorisch festzustellen bemüht man sich ohne Erfolg : sind



diese Minima derart, dass selben die meisten Gemeinden 
Genüge zu leisten vermögen, dann sind sie für den Staats­
zweck unzureichend; entsprechen selbe dagegen den Anfor­
derungen des zeitgemässen Staatslebens, —  dann erweisen 
sie sich wieder wegen ihrer Höhe in den meisten Gemeinden 
als unausführbar. Nur der Staat kann auf jedem Puncte 
seines Gobiots all’ die Bedürfnisse zufrieden stellen, denen 
Genüge zu leisten die Gemeinden — schon vermöge der to­
pographisch ungleichmässig vertheilten Steuerabgaben 
nicht fähig sind. Der Staat allein kann eine hinreichende 
Summe auf Gegenden verwenden, in welchen vielleicht Tage­
reisen lang nicht eine Gemeinde wohlhabend genug ist, eine 
wahrhaft zeitgemässe Volksschule zu errichten und auch 
dieselbe zeitgemäss aufrechtzuerhalten. Doch soll sich 
der Staat nicht nur um den Elementarunterricht, — nicht 
nur um die eigentlichen Volksschulen und Volksschul- 
lehrcrpraeparandion bekümmern : der Staat soll auch das 
Mittel- und Hochschulwesen in einem grösseren Maasse zum 
Gegenstände seiner Fürsorge machen, als Dies bis jetzt 
geschehen ist.

Wie wichtig für den gesammten geistigen, sittlichen und 
materiellen Fortschritt, ja sogar für das Verfassungsleben 
einer Nation ein Staatsgymnasium oder eine Staatsrealschule, 
und eine Staatsmaturitätsprüfung is t, beweist am bered­
testen die englische Nationalcultur und das englische Ver- 
fassungslebon. England besitzt keine Staatsgymnasien, keine 
Staatsrealschulen im eigentlichen Sinne des Wortes, England 
besitzt überhaupt kein eigentliches Staatsmittelschulwesen 
und auch keine Staatsmaturitätsprüfung : und dieser Um­
stand hat viel bedeutendere Folgen im englischen Staats­
und Volksleben, als man auf den ersten Augenblick meinen
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möchte. Der Aristokratismus Altenglands hat an diesem 
Nichtvorhandensein englischer Staatsgymnasien eine ebenso 
mächtige Stütze als an dem House of Lords und an der 
anglikanischen Staatskirche. Denn die Confessionen betrei­
ben — insbesondre die High Church — das Mittolschul- 
wosen nach den Chabloncn eines althergebrachten Conserva- 
tivismus, welcher die höhere Bildung und demzufolge wohl 
auch schon die Propaedeutik hiezu, den Mittelschullehrcurs 
als ein Peculium der höheren Classen, d. h. der Nobility und 
der vornehmeren reichen Gentry betrachtet wissen will. Die 
Privatassociation kann eine heilsame freie Concurrenz im bes­
seren Sinne des Wortes gar nicht versuchen: denn abgesehen 
von etlichen seltenen Ausnahmen, watet dieselbe im Schmutze 
des Gelderwerbs; und so bleibt denn nicht nur die classische 
Bildung, sondern überhaupt die Propaedeutik zu den wissen­
schaftlichen Lehrbahnen — die Technik und einige sonstige 
Realien ausgenommen — einMonopol der höherenGesellschafts- 
classen, von dem die grosse Masse der Söhne sonstiger engli­
scher Staatsbürger so gut wie ausgeschlossen ist. Welch’ eine 
Rückwirkung dieses Monopol sodann auf die gesammten ge­
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse Englands auszu­
üben im Stande ist : hievon haben freilich, in England 
selbst bis jetzt nur die aufgeklärtesten Vorkämpfer des cul- 
turdemokratischen Princips aufrichtige Bekenntnisse abgelegt. 
Nur Männer, die mit den Hebeln des continentalon Auf­
schwunges, wie Arnold, näher betraut sind: nur solche Männer 
verstehen diese Seite des englischen Staatslebens gehörig zu 
würdigen. Übrigens mag man sich nur die Frage stellen, 
was aus dem Culturleben, was aus dem französischen demo­
kratischen Staatsleben geworden wäre ohne Staatsgymnasien, 
ohne Lyceen ? Nun, diese Thatsachon sprechen viel zu deut­



lieh, um nicht nur die Einrichtung’ des Staatsmittelschulwe­
sens zu befürworten, sondern auch Diejenigen zu einer besse­
ren Einsicht gelangen zu lassen, welche ein kräftiges Eingrei­
fen von Staatswegen in das Mittelschulwesen auch noch heut­
zutage verpönen und das Heil der Völker auch auf diesem Felde 
von einer Lehrfreiheit ohne Staatsschuld! erwarten wollen.

Die Hochschulen und die Fachschulen erfreuen sich — 
England wiederum ausgenommen — einer unläugbaren staat­
lichen Fürsorge. In England geschieht kaum etwas von Be­
lang in dieser Richtung; die Folge davon ist, dass derjenige 
Engländer, welcher sich in den Staatswissenschaften gründ­
lich auszubilden wünscht, ausländische Universitäten aufsu­
chen muss. Doch auch in den sonstigen europaeischen Staa­
ten lässt der Staat den Universitäten hei Weitem noch nicht 
diejenige Pflege angedeihen, welche die Anforderungen der 
Zeit erheischen würden. In so manchen Staaten, in denen das 
deutsche Universitätssystem tiefe Wurzeln gefasst hat, tröstet 
man sich hierüber mit einer frivolen Hinweisung auf die 
sittlichen und politischen Postulate der althergebrachten 
Autonomie der Universitäten als „geschichtlich entwickel­
ten“ Organismen; in Frankreich, Italien, Belgien, Dänemark, 
Holland, Schweden und Spanien ist man aufrichtiger. Man 
gesteht ganz offen und männlich, dass der Staat für die Hoch­
schulen nur so viel und nicht mehr leistet, weil er für diesel­
ben nur so viel und nicht mehr Geld hergeben will. Vielleicht 
wird die Concurrenz der freien Universitäten in dieser Bezie­
hung ihre ziemlich unwillkürlich wohlthuende Rückwirkung 
nicht verfehlen; — nur sollte man bedenken, dass die Lebens­
interessen ihrer eigenen Staatsbürger es sind, die bis zur ern­
sten Durchführung einer zeitgemässen radicalen Reform, unter 
einer solchen Concurrenz, wie z. B. in Frankreich und Belgien
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— Nachtheil erleiden. Auch hier könnte nur der Staat sel­
ber helfen.

Endlich ist noch die Sache des höheren Unterrichts des 
weiblichen Geschlechts, welche von den ouropaeischen Staaten 
noch immer — entweder nur äusserst stiefmütterlich behan­
delt oder ganz erbärmlich vernachlässigt wird.

Die Machtüberreste des Mittelalters widersetzen sich 
schon der Idee einer solchen höheren Staatsschule für das 
weibliche Geschlecht. Verzweifelt über das völlige Misslingen 
ihres Widerstandes gegen die Errichtung und Hebung der 
Staatsschulen für das männliche Geschlecht, wüthen diesel­
ben gegen jene Idee: denn sie erkennen gar sehr ihre Trag­
weite. Nie wird ein echter und biederer Gleichheitssinn im 
europaeischeu Verfassungs- und Volksleben sich consoli- 
diren können, so lange nicht die grosse Masse der 
Mütter den Namen einer geistig gebildeten Frau nicht 
verdient und ein grosser Theil derselben in den Ver­
fassungsstaaten in den Dienst der allgemein menschlichen 
Aufklärung tritt. Nur gebildete Mütter können die Gesell­
schaft zeitgemäss regeneriren. Nur gebildete Mütter kön­
nen jene Vorurtheile ausrotten, welche heutzutage noch die 
entwürdigenden Ansprüche der Machtüberreste des Mittelal­
ters und sonstige dunkle Sonderinteressen beschirmen. Zu 
einer solchen Erziehung der grossen Masse der Mütter rei­
chen die Confessionen dem Staate nicht die Hand; die Pri­
vatassociation aber langt zu diesem Zwecke nicht aus, weder 
geistig, noch sittlich, noch pecuniär. Die Elementarschulen 
des weiblichen Geschlechts zeitgemäss zu reformiren, zeit- 
gemässe Bildungsanstalten für Lehrerinen, vor Allem aber 
zeitgemässe Mittelschulen und Fachschulen für Mädchen 
kann nur der Staat errichten, gehörig erhalten und heilsam
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leiten. Nur der Staat kann durch die Errichtung von weibli­
chen Mittelschulen und Fachschulen in gehöriger Anzahl 
den gesellschaftlichen Schichten höherer Bildung — ohne 
Rücksicht auf Unterschied der Geburt und des Vermögens 
— jene weibliche Ergänzung gewähren, ohne welche der 
Entwicklungsgang des menschlichen Capitals in keinem Staa­
te, in keiner Gesellschaft im erwünschten Maasse organisch 
fortschreiten kann.

Aus diesen Gründen ist die Lehrfreiheit als Losung in 
der Unterrichtspolitik nicht hinreichend. Die Lehrfreiheit 
darf nicht vorenthalten werden. Die Lehrfreiheit isteinCorol- 
larium der Gedankenfreiheit, sowie der Gewissensfreiheit 
und ohne diese ist keine politische Freiheit, kein Rechtsstaat, 
kein Culturstaat im ernsten Sinne des Wortes, noch vielwe­
niger aber die best-mögliche Entwicklung des menschlichen 
Capitals, mithin auch keine Lösung des Problems der Demokra­
tie möglich. Doch kann die Lehrfreiheit ihre Segnungen nur 
dann den Völkern im vollen Maasse zu Theil werden lassen, 
wenn der Staat durch seine eigenen Schulen die freie Concurrenz 
der Confessionen und der Association auf das Niveau der zeit- 
gemässen Anforderungen des Staatslehens zu erheben vermag.

Es ist aber auch noch ein fernerer Grund da, warum 
der Staat in einem grossem Maasse in das Unterrichtswesen 
eingreifen muss, und Das ist das Postulat der Unentgeltlich­
keit des öffentlichen Unterrichts.

II.

U n e n t g e l t l i c h k e i t  d e s  U n t e r r i c h t s  iu 
d e n  s ä m m t l i c h e n  S t a a t s s c h u l e n .

In der That stützt sich auch die Forderung nach der 
Unentgeltlichkeit des Unterrichts auf ein Postulat, dessen



Befriedigung einem jeden Menschenfreunde und einsichts­
vollen Staatsbürger stets für theurer gelten muss als die 
Bequemlichkeit, womit ihn je die Phrasen der Machtüber­
reste des Mittelalters zu ködern vermöchten, — auf das 
Postulat der best-möglichen Entwicklung des menschlichen 
Capitals im Staate. Abgesehen von den Anforderungen, 
welche die Solidarität der allgemein menschlichen Bildung 
und demzufolge das Nationalinteresse heutzutage in Europa 
an jedes einzelne, menschliche Wesen stellt, ist der Staats­
bürger unter den heutigen Verhältnissen doch nur erst dann 
fähig die Rechtsordnung seines Vaterlandes zu wahren und 
das Wirthschaftsleben so Avie das Sittenleben seines Vater­
landes zu fördern, wenn er nicht jeden Augenblick aus 
lauter Unwissenheit seine Staatsbürgerpflichten versäumt, 
seine Staatsbürgerrechte missbraucht und durch seine eigene 
Unwissenheit wohl auch die Grundlage seiner eigenen 
wirthschaftlichen Thätigkeit gefährdet. Nicht nur im Interesse 
der einzelnen Individuen, der Kinder oder Eltern — Avie 
dies Nationalökonomen betonen, die da ihr Theorem über 
Nachfrage und Angebot zu Gunsten einer Schulgeld-Theorie 
verwerthen zu können wähnen — sondern vorzugsweise im 
Interesse des Staats liegt es also, dass die Staatsbürger je 
leichter und gründlicher der Elemente allgemeiner Bildung, 
wie auch einer verlässlichen Kunde der Elemente der vater­
ländischen Gesetze theilhaftig werden. Ja, der Staat sündigt 
gegen sich selbst, wenn er sogar nicht Alles aufbietet, um 
seine künftigen Bürger zum Erlernen Dessen zu zAvingen, 
was selbe im Staatsleben — schon im Interesse der Rechts­
ordnung — nicht entbehren sollten. Nun ist aber der 
Schulzwang — mit Rücksicht auf die Minder-Begüterten, 
also auf die grosse Masse der gesäumten Staatsbürger —
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ohne Unentgeltlichkeit des Unterrichts ein w irtschaft­
licher Fehlgriff und zugleich eine sittliche Unmöglichkeit. 
Diejenigen also, welche den Schulzwang eingeführt haben, 
müssen auch der Unentgeltlichkeit das Wort reden; denn 
ohne diese Erleichterung bleibt jene Zwangsmassregel ent­
weder ein täuschender Kniff überzeugungsloser Politiker, 
an dessen strenge Ausführung man entscheidenden Ortes 
eigentlich gar nie gedacht hatte, oder man schadet dem 
W irtschaftsleben der minder begüterten Schichten durch 
dessen Durchführung mehr, als man der Rechtsordnung 
und dem Culturleben zu nützen vermag.

So manche meinen, das Schulgeld sei im Principe in 
der Regel aufrechtzuerhalten und sollte höchstens den 
Kindern der Armen nachgelassen werden. Sehr richtig hat 
man auf dieses Ansinnen mit einer Hinweisung auf die 
Thatsache geantwortet, dass im modernen Gesellschaftsleben 
die Gränzlinie zwischen vermögend und arm gar nicht so 
leicht zu ziehen sei. Ein Familienvater mit mehreren Kindern 
muss eben nicht arm sein und doch kann ihm das Schulgeld 
so schwer fallen, dass er darauf verzichtet, seine Kinder in 
die Schule zu schicken.

Gesetzt aber auch den Fall, es könnte diese Gränzlinie 
zwischen vermögend und arm mit der schärfsten Gerechtig­
keit festgestellt werden: wäre auch dann ein solches System, 
welches schon in der Schule durch eine Scheidewand die 
Armen von den Vermögenden trennen soll, geeignet, dem 
socialen Übel unsres Zeitalters lindernd entgegen zu 
arbeiten ? Nein, der Staatszweck, das Interesse des mensch­
lichen Capitals erfordert auch in dieser Beziehung eine 
ehrlich gemeinte und ehrlich durchgeführte Rechtsgleich­
heit : eine solche Rechtsgleichheit kann aber dem Schul-
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zwange gegenüber nur dadurch erzielt werden, wenn das 
Schulgeld säramtlichen Zöglingen der Elementarschule ohne 
Unterschied nachgelassen wird und zugleich süinmtliche 
Zöglinge der Elementarschule mit den nöthigen Schulbüchern 
und sonstigen Lehrrequisiten unentgeltlich von Staatswegen 
versehen werden.

Die Unentgeltlichkeit des Elementarunterrichts ist eine 
Frage, welche seit geraumer Zeit in den meisten europaeischen 
Culturstaaten auf der Tagesordnung steht. Theilweise realisirt 
worden ist der Gedanke nicht nur in einigen Cantonen der 
Schweiz, in den Niederlanden und in so manchen deutschen 
Staaten, sondern auch in Italien, Portugal, ja  sogar in 
Staaten, wie das Königreich Griechenland, das Fürstenthum 
Serbien. — In Frankreich steht das Princip seiner Durchfüh­
rung nahe; anderweitig dauert der Kampf fort. Paedagogen 
und Nationalökonomen streiten mit Erbitterung gegen einander 
auf Grundlagen, welche am Ende unter sich incommensurabel 
sind : die Gesetzgebungen lernten bis jetzt kaum etwas 
Erhebliches von diesem Kampfe. Doch kann der Ausgang 
dieses Kampfes in keinem Staate zweifelhaft sein, wo das 
Princip der Rechtsgleichheit nicht Rückschritte macht. 
Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Gegner des unentgeltli­
chen Elementarschulzwanges werden schon zum Schweigen 
gebracht werden können, und zwar vornehmlich aus dem 
Grunde, weil sie gewöhnlich zu gleicher Zeit auch principielle 
Gegner des menschheitlichen Fortschritts, und höchstens un­
veränderliche Freunde der Prügelstrafe, Glass-Duty, Paper- 
Duty und der ständischen Gliederung der Gesellschaft sind. 
Sogar der bedeutende Mann, der durch seine Theorien vom 
„unentgeltlichen Ehrenamte“ und von der „Wiedervereinigung 
des Amtes mit dem Besitze“ der demokratischen Entwich-

Zur Reform dos Untcrriclitswesens. 2
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lung hie und da so ziemlich viel Havarien zugefügt, seihst 
dieser Mann, Gneist, scheint eingesehen zu haben, dass, wer 
die Organisation des Staats durch seifgovernmentale Refonn- 
ideen- nach englischem Muster neubelebt wissen und zugleich 
seinen Staatsdenkerruf nicht aufs Spiel setzen will, notli- 
wendigerweise auch ein Wort zu Gunsten der unentgeltlichen 
Volksschule mitreden muss.

Ganz anders steht es mit der Frage der Unentgeltlich­
keit in Bezug auf die Gymnasien, Realschulen, insbesondere 
aber in Bezug auf die Hochschulen. Der Widerstand, 
welchen die Kämpen der altherkömmlichen Sonderinteressen 
der Einführung des unentgeltlichen Elementarunterrichts 
entgegensetzen, ist noch völlig harmlos im Vergleiche zu 
dem Ingrimm, mit welchem dieselben die Frage der Unent­
geltlichkeit der höheren und hohen Lehrcurse schlechthin zu 
begraben suchen. Sie weisen hin auf die Schrecknisse eines 
vermehrten intelligenten Proletariats und verwahren sich ganz 
entrüstet gegen eine solche Bedrohung der gesellschaftlichen 
Ordnung. Das Schulgeld der Mittelschulen, die Collegien- 
gelder der Universitäten : Das seien noch der einzige 
Damm gegen die Überfluthung dieses intelligenten Prole­
tariats : darum sollten die Gesetzgeber stets auf ihrer Hut 
sein und nicht zulassen, dass durch frevelnde oder thörichte 
Hände auch noch dieses letzte Bollwerk zerstört werde. Als 
ob von der Anhäufung des intelligenten Proletariats das 
Schulgeld, und die Collegicngclder noch irgend einen Staat 
zu erretten vermocht hätten! Staatsmänner, welche so naive 
Befürchtungen hegen, verdienen wirklich nicht, dass man 
ihnen noch die Ehre widerfahren lässt, sie den denkenden 
Bahnbrechern der Sache clor Völker beizuzählen. Haben 
denn die Staaten Europas numerisch hinreichende Fach-
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kräfte zu ihrer Verfügung, um all’ die Stellen, welche das 
Princip der Arheitstheilung auf Grundlage einer gründlichen 
Fachkenntniss zu besetzen Messe, mit hinreichenden gründ­
lichen Fachkräften auch thatsächlich zu besetzen ? Es 
leiden an Lehrermangel sogar noch Staaten wie Preussen. 
In den meisten europaeischen Verfassungsstaaten aber wagt 
man gar nicht daran zu denken, gebührende Qualifications- 
bedingungen in Bezug auf die seifgovernmentalen Amts­
stellen in Provinz, Kreis und Gemeinde aufzustellen, weil 
man darauf verzichtet, Aspiranten von gebührender Fach- 
qualification je in gehöriger Anzahl erhalten zu können. Oder 
ist Das ein Nutzen für den Staat, für die Gesellschaft, wenn 
alle diese Stellen, — oder doch die zahlreichsten darunter 

in Provinz, Kreis und Gemeinde, durch Individuen von 
halber oder gar keiner Bildung eingenommen werden ? Wäre 
es etwa ein Nachtheil für den Staat und die Gesellschaft, 
für das Sittenleben und das Wirthschaftsleben, wenn die 
Angelegenheiten der Provinz, des Kreises und der Ge­
meinde durch gründliche Fachkräfte verwaltet werden würden, 
welche ihres Berufes im ernsteren Sinne des Wortes fähig 
wären ? Die Kämpen der ständischen Auffassung sollten 
doch schon einmal einsehon, dass sie mit ihren Beweg­
gründen heutzutage weder den Familienvätern noch den 
Söhnen der Staatsbürger die Einsicht beibringen werden, 
dass sie auf die Aussichten einer freien Concurrenz auf dem 
Gebiete der geistigen Arbeit verzichten mögen. Wie denn ? 
Sollte etwa die freie Concurrenz nur dort erlaubt sein, wo die­
selbe bloss gewissen Schichten der Gesellschaft zum Vortheile 
zu gereichen vermag? Nicht aber auch da, wo um den Erfolg 
sämmtliche Schichten der Gesellschaft ringen könnten? Sollte 
der Staat, welcher die freie Concurrenz den Actiengesellschaften

2*
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legislatorisch ermöglicht, ja  erleichtert, die freie Concurrenz 
den Talenten in Bezug auf die öffentlichen Stellen verbieten? 
Das wollen die Kämpen der ständischen Sonderinteressen 
und Diejenigen, welche an die veredelnde Wirkung des 
geistigen Unterrichts unter keinerlei Umständen glauben 
möchten. Nun ist aber die allgemeine Bildung, und dem 
zufolge wohl auch die Auffassung der grossen Massen der 
Staatsbürger in den vorgeschritteneren Culturstaaten doch 
schon längst bei dem Grade angelangt, dass nicht Einzelne, 
sondern ganze Massen auf die Ermöglichung jener freien 
Concurrenz der Talente nicht zu entwaffnende Ansprüche 
erheben. Diesen Ansprüchen auf Schleichwegen zu steuern, 
vermag man heute noch, und wird es selbst in fernen Jahr­
hunderten noch vermögen: doch wird dieser latente Kampf 
dem Staate, der Gesellschaft je den socialen Frieden 
bringen ? Im Gegentheil. Dieser Kampf steigert nur das 
sociale Übel; und wenn man auch heute schon beim Lichte 
der Wissenschaft den Völkern den frevelnden Blödsinn 
der communistischen Bestrebungen mit ökonomischen und 
soziologischen Wahrheiten vorzuhalten fähig ist, wodurch die 
geschulten und gesunden Geister sich nach dieser Richtung 
hin vollends entnüchtern müssen: so wird man doch heut­
zutage keinem strebsamen Talente mehr in irgend einem 
europaeischen Oulturstaate einreden, dass sein ehrliches 
Streben nach der Erlangung jener geistigen Qualification, 
von welcher der Staat die Besetzung der öffentlichen Stellen 
bedingt, dem Staat oder der Gesellschaft an sich gefährlich 
sein dürfte. Ist dieser Arm —  denken sich solche Talente 
der minder begüterten Schichten — ist dieser Arm gut, um 
auf dem Schlachtfelde blutend einzustehen für die Sicherheit 
der Vermögenden, — ist dieser Körper gut als Kanonen­
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futter zu dienen für das gemeinsame Gut aller Staatsbür­
ger, für’s Vaterland: so soll aucli dieser Geist und seine red­
liche aufopfernde Arbeit nicht verschmäht werden für das 
gemeinsame Vaterland!

So denkt man, und fühlt man in den vorgeschritteneren 
Culturstaaten, und da heutzutage die ouropaeische Aufklä­
rung in gewissen Allgemeinheiten schon so ziemlich solida­
risch ist, so fängt dieselbe Auffassung bereits Wurzel zu 
schlagen auch bei den Mittelschichten der minder vorge­
schritteneren Gemeinwesen.

Übrigens hat die Sache ein Correctiv. Dasselbe besteht 
jedoch nicht in der Erhöhung des Lehrgeldes — wie Dies z. B. 
die nicht zu verkennende Rückwirkung der russischen Lehr­
geldpolitik auf die russische Gesellschaft beweisen könnte, — 
sondern in zwei Massregeln, deren Durchführung der socia­
len Ordnung sicherlich nicht mindere Garantien gewähren 
würde, als es diejenigen wären, welche man von der gewalt­
samen Unterdrückung der socialistischen Regungen zu er­
warten pliegt. Diese Massregeln wären: eine möglichst ernste 
Verschärfung der Prüfungen und sodann die Errichtung und 
zeitgemässe Ausbildung von modernen Mittelschulen, welche, 
nicht wie die Gymnasien, Realschulen, vorbereitende, sondern 
in sich abgeschlossene Bildungsanstalten sein müssten.

Ertheile der Staat — ohne Rücksicht auf die Geburt, 
ohne Rücksicht auf die Vermögensstufe - die Qualifikation 
zu den Staatsämtern, ja, womöglich, zu den Provincial-, Kreis- 
und Gemeindeämtern nur Demjenigen, welcher diese verschärf­
te Prüfung ganz tüchtig besteht — ertheile der Staat den 
Zulass zu den Lehrcursen der Hochschulen und Fachschulen 
nur Demjenigen, der die Abiturientenprüfung von seinen 
Gymnasial- oder Realsclmlstudien mit wahrhaft hinreichen­
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dem Erfolge besteht : und man habe keine Sorge vor einer 
allzu grossen Anzahl von Individuen, welche trotz ihrer müh­
sam beendigten Universitätslaufbahn dennoch nicht zu öffent­
lichen Stollen, oder zu rentablen geistigen Berufsposten wer­
den gelangen können.

Errichte der Staat parallel mit den Gymnasien und 
Realschulen auch Mittelschulen, welche den Schüler nicht 
für die Universität oder für das Polytechnikum, sondern un­
mittelbar für das moderne Cultur- und Verfassungsleben vor­
bereiten, — Mittelschulen, welche sowohl die grosse Masse der 
nach allgemeiner Bildung strebenden als die bei den Hoch­
schul-, Gymnasial- und Realschulprüfungen endgiltig durch­
gefallenen Schüler in sich aufnehmen, um denselben einen 
gemeinnützlichen modernen Erkenntnisskreis in erhöhterem 
Maasstabo beizubringen, als die Elementarschulen Dies zu 
leisten berufen sind: und man fürchte sich nicht vor einer 
Anhäufung halbgebildeter Existenzen, welche im Staate stets 
den Kern, —  ja  eigentlich die Grundbedingung zu der For­
mation des intelligenten Proletariats zu liefern pflegen. Wenn 
dann noch die Fachschulen — Ackerbau-, Gewerbe- und 
Handelsschulen und sonstige Bildungsanstalten, welche un­
mittelbar zum Broterwerb heranbilden — als unentgeltliche 
Staatsanstalton vom Staate in gehöriger Anzahl und auf ge­
hörige Weise errichtet und gepflegt werden, — wenn - 
was von der höchsten Wichtigkeit ist — die Gesetzgebung 
des Staats in Bezug auf säimntliche öffentliche Stellen 
Staatsämter, Provincialämter, Kreisämter, Gemeindeämter 
— National Vertretung, Provincialvertretung, Kreisvertretung, 
Gemeindevertretung — ausdrücklich bestimmt, welche Lehr- 
curse zu jeder dieser Stellen erforderlich seien: dann wird die 
Unentgeltlichkeit der gesammten Staatsschulen nicht nur



das Wirthschaftsleben und die gesellschaftliche Ordnung 
nicht gefährden, sondern dieselbe wird zur harmonischen 
Hebung des gesummten geistigen, sittlichen und materiellen 
Fortschritts eine Grundlage verschaffen, auf welcher sich 
viele gegenwärtig imminente sociale Gegensätze — unter 
der wohlthätigen Herrschaft einer zur staatlichen Vevwer- 
thung ohne Rücksicht auf Gehurt und Vermögensstufc beru­
fenen Geistesbildung — ausgleichen werden.

Auch vom Standpunkte der sittlichen Erziehung des 
Staatsbürgerthums hätte ein solches System einen gerechten 
Anspruch auf Befürwortung: denn nur ein solches System 
vermöchte die Professoren der Hochschulen jener erniedrigen­
den Stellung entliehen, in welcher diese jetzt in Bezug auf die 
Collegiengelder sich befinden. Sobald ihre fixen Staatsgehälter 
zeitgemäss — und in geradem Verhältnisse zu ihrer Lei­
stung — erhöht sind : werden dieselben nie mehr darauf 
angewiesen sein, ihre Willfährigkeit der Gunst ihrer Hörer 
im mercantilen Stile entgegenzutragen; Söhne von reichen, 
minder begüterten und vermögenlosen Staatsbürgern werden 
die Willfähigkeit derselben auf Grundlage der staatsbürger­
lichen Gleichberechtigung nur nach dem Maasse gemessen 
dürfen, zu welchem sie durch ihren individuellen Eifer und 
ihre Tüchtigkeit berechtigt sein werden. *)

*) Es versteht sich von selbst, dass auf der Grundlage dieses Sy­
stems auch sämmtliche Staatsprüfungen, Rigorosen und Diplome für die 
Sohne der Staatsbürger unentgeltlich sein müssten. Ausländer fallen frei­
lich unter anderweitige Gesichtspunkte. Yon Diesen dürfte ein Lehrgeld 
erhoben werden: jedoch auch Dies nicht für die einzelnen Professoren, 
sondern für die Staatscasse. Dasselbe sollte gelten auch in Bezug auf 
sämmtliche Schulen, welche der Staat für das weibliche Geschlecht errich­
ten würde: eine volle Unentgeltlichkeit für die Töchter der Staatsbürger, 
die Ausländerinen sollten indess ein Lehrgeld bezahlen — jedoch so wie 
die Söhne der Ausländer, — an die Staatscasse.
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Drei weitere Einwendungen pflegt man ausser den er­
wähnten noch gegen die Unentgeltlichkeit des Unterrichts zu 
erheben. Man behauptet, eine solche Unentgeltlichkeit würde 
dem Staatshaushalte nur neue Lasten aufbürden, und zwar 
ganz ungerechterweise, denn es wäre nicht gerecht, dass die 
Steuer derjenigen Staatsbürger erhöht werde, welche keine 
schulbesuchenden Kinder haben zu Gunsten Solcher, deren 
Kinder allein die Wohlthaten dieses unentgeltlichen Staats­
unterrichts gemessen würden. Nur Derjenige könne gerech­
terweise zur Bestreitung der Unter richtskosten angehalten 
werden, welcher auch an den Wohlthaten des Unterrichts 
participirt : man verschone jedoch von dieser Mehrbelastung 
solche Steuerzahler, welche daran keinen Antheil haben, 
da sie ihre Kinder nicht in Staatsschulen schicken oder 
überhaupt keine Kinder haben. Welch ein Irrthum! Als ob 
die Bildung, welche die Schule gewährt, eine reine Privat­
sache, und nicht ein Interesse des Staats wäre, welches alle 
Staatsbürger best-möglich befördern müssten!

Mit gleichem Hechte dürfte man wohl auch verlangen, 
dass zur Bedeckung der Kriegskosten lediglich Diejenigen an­
gehalten werden sollten, deren Leben oder Vermögen durch 
die feindlichen Colonnen unmittelbar gefährdet war. Ausser­
dem ist die Argumentation von dieser Mehrbelastung eine 
Phlyakoleschie der unbesonnensten Abart. Man darf nur einen 
Blick auf die Statistik jener Summen werfen, welche in den 
europaeischen Staaten von den Schulgeldern und Collcgien- 
geldern in die Börse der Lehrer an den Staatsschulen, die 
Staats-Universitäts-Professoren miteingerechnet, zufliessen, 
um einzusehen, dass diese befürchtete Mehrbelastung der 
Steuerzahler jeden Augenblick durch irgend eine Ersparniss 
an den Knöpfen und Verzierungen der Waffenröcke und



sonstiger Heeresadjustirung unfühlbar gemacht werden könn­
te. Selbst dann, falls der Staat im grossartigsten Maasstabe 
seine Schulen vermehren möchte, selbst in diesem Falle wür­
de jene Mehrbelastung unbedeutend sein. Je mehr Staats­
schulen mit unengeltlichem Lehr cur s errichtet werden, desto 
mehr Gemeindeschulen, Confessionsschulen und Privatschulen 
werden schon aus dem Grunde eingehen, weil dieselben auf 
das Schulgeld nicht zu verzichten vermögen. Es würden 
also diejenigen Eltern, welche jetzt ihre Thaler oder Gul­
denstücke unmittelbar an die Geineindecasse oder an den 
Lehrer einzahlen, je nach ihrer Vermögensstufe an der er­
höhten Steuer participiren, die Reichen mit Summen, welche 
sie vermöge ihres Reichthums sicherlich nicht empfinden dürf­
ten, die Minderbegüterten aber —  mithin die grosse Masse des 
Staatsbürgerthums — sicherlich mit geringeren Summen, als 
welche sic jetzt in der Form eines Schulgeldes an die Gc- 
moindecasse oder unmittelbar an den Lehrer abzugeben ver­
pflichtet sind. Das wäre doch kaum ein Unglück für Staat 
und Gesellschaft.

Nun sagt man aber, eben diese bedrängte Lage, in wel­
che zu Folge der Unentgeltlichkeit der Staatsschulen sämmt- 
liche Confessionsschulen und Privatschulen nothwendigerweise 
kommen müssten, eben diese voraussichtlich unvermeidliche 
Niederlage derselben wäre an sich das Unheil, welchem vor­
gebeugt werden müsste. Eine solche Zwangslage, — sagen 
sie — wäre gleichbedeutend mit einer Fälschung der freien 
Concurrenz, es wäre gleichbedeutend mit der Einführung des 
Staatsmonopols auf Irrwegen und unter falschem Titel.

Bei Weitem nicht. Erst durch eine solche Zwangslage 
würde die freie Concurrenz eine Grundlage erhalten, auf 
welcher dieselbe erspriessliche Erfolge zu erzielen im Stande
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wäre, blitzen denn etwa dem Staate die Schulen solcher 
Confessionsgemeinden oder solcher Associationen, Privaten, 
welche nicht hinreichend vermögend sind, ihre Schulen zeitge- 
mäss zu dotiren? Ist es ein Vortheil für Staat und Gesell­
schaft, wenn Confessionsgemeinden, Associationen oder Priva­
te die Kinder der Staatsbürger in ihre Schulen locken, trotz­
dem dieselben nicht über materielle Mittel verfügen, 
um ihre Schulen mit zeitgemüss, gründlich gebildetem Lehr­
personale, Lehrgebäude und Lehrmitteln beständig zu verse­
hen? Kein ernster Culturpolitiker wird Dies behaupten. Und 
doch ward an allen diesen Schulen das Lehrgeld eingeführt, 
nicht etwa um den Postulaten dieser oder jener nationalöko­
nomischen Theorie über Nachfrage und Angebot zu ent­
sprechen, sondern lediglich um die nothdürftige materielle 
Lage der Lehrer durch diese Beiträge nach Möglichkeit zu 
lindern. Ja, eine grosse Anzahl von Confessionsschulen könn­
te ohne Schulgeld gar nicht bestehen: in Tausenden und 
Tausenden von Confessionsschulen nährt sich der Lehrer 
ausschliesslich von dem kümmerlichen Schärflein, welches 
die Eltern der Schüler zu seinem Unterhalte abliefern. 
Wäre es denn ein Unglück für Staat und Gesellschaft, wenn 
solche Schulen unmöglich würden ? — Die Unentgeltlichkeit 
der Staatsschulen möchte die Confessionen, Associationen und 
Private nur dazu aneifern, dass sie ihre Kräfte concentriron, 
und statt vieler verkümmerten Schulen mit elendiglich 
besoldeten, mithin auch culturell jämmerlichen Lehrern, 
wenige, aber zeitgemüss eingerichtete Schulen mit zeitge- 
mäss dotirten, fachtüchtigen Lehrkräften zu errichteu und 
zu erhalten fähig wären. Hiesse Das die freie Concurrenz 
fälschen und das Staatsmonopol auf Schleichwegen ein­
führen ? Was endlich die dritte Einwendung betrifft, so ist
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diese lediglich die Frucht eines herkömmlich chablonisirten 
engen Gesichtskreises. Die Kämpen dos herkömmlichen deut­
schen Hochschulsystems behaupten: es sei nicht möglich 
die Unentgeltlichkeit bei der Universität einzuführen, denn 
das Privatdocententhum sei ein Bollwerk der Lehrfreiheit, 
das Privatdocenthum sei aber nicht aufrechtzuerhalten ohne 
Collegiengelder. Sie hätten Recht, wenn Collegiengelder nur 
ausschliesslich durch die Universitätshörer, nicht aber auch 
durch die Staatscasse bezahlt werden könnten: da aber Dies 
nicht der Fall ist, so ist und bleibt ihre ganze Argumen­
tation — wie plausibel dieselbe erscheinen mag — vor 
unbefangenen, inductiven Denkern ganz und gar bodenlos. 
Erhöhe der Staat den Gehalt der ordentlichen und ausser­
ordentlichen Professoren auf eine Summe, die ihrer Stellung 
und der Natur ihres Faches angemessen is t, mit einem 
legislatorisch festzustelleudon Anrecht derselben auf jährlich 
wachsende Zulagen, — schaffe er dagegen sämmtliche Col- 
legiengelder, Prüfungs- und Rigorosengeider ab, welche an 
die ordentlichen und ausserordentlichen Professoren entrichtet 
werden, — belasse er ferner hiebei die Einrichtung des Privat- 
docententhums, so wie dasselbe besteht, intact, belasse ihnen 

den Privatdocenten — auch ferner die Collegiengelder, 
doch lasse er diese Collegiengelder künftighin den Privatdo- 
centen nicht durch ihre Hörer, sondern durch die Staatscasse 
bezahlen und zwar nicht im Verhältnisse zu der An­
zahl ihrer Zuhörer, sondern im Verhältnisse zu der seme- 
stralen Anzahl ihrer Collegienstudien und mit Berücksichti­
gung der Schwierigkeiten, mit welchen manche Vorträge z. 
B. die mathematischen, naturwissenschaftlichen und sonstige 
besondere Vorstudien erfordernden, demostrativen Vortrage 
für den Docenten verbunden sind. Ja, nicht im Verhältnisse



zu der Anzahl ihrer Hörer, sondern im Verhältnisse zu der 
semestralen Anzahl ihrer Collegienstunden sollten die Colle- 
giengelder den Docenten durch die Staatscasse vergütet 
werden: denn die Annahme, die Anzahl der Hörer stehe in 
einem Verhältnisse zu dem Fleisse, zu der Tüchtigkeit, über­
haupt zu den Verdiensten der Docenten, diese Annahme 
beruht auf einer Illusion, deren Haltlosigkeit heutzutage 
Niemandem mehr ein Geheimniss sein dürfte, der die 
Sache unbefangen zu untersuchen und von den Gesichts­
punkten aus zu beurtheilen versteht,' welche das heutige 
Universitätsleben sowohl in Deutschland, als auch in son­
stigen Culturstaaten dem inductiv denkenden Culturpolitiker 
darbietet. Warum hat dieser oder jener Privatdocent 5 0 — GO 
Schüler, der andere aber nur 8 — 4? Etwa blos aus dem 
Grunde, weil Jener tüchtiger, fleissiger, verdienstvoller ist 
als Dieser? Das könnte doch nicht im Beginne des Seme­
sters, wo die Hörer sich zu Diesem oder Jenem oinschreiben 
lassen, entschieden werden! Und sollten über die Tüchtig­
keit und über die Verdienste der Docenten eben dieselben 
Jünglinge ein Urtheil zu fällen berufen sein, welche in 
die betreffenden Disciplinen eben durch diese Docenten erst 
eingeführt werden sollten? Nein, ein solches Urtheil masst 
sich die Universitätsjugend im allerseltensten Falle an. 
Was dieselbe zu diesem oder jenem Docenten hinzieht, das 
ist: erstens die Natur des Faches, und zweitens eine Summe 
von Äusscrlichkeiteu, weiche weder mit der Tüchtigkeit, 
noch mit den Verdiensten der Docenten im aitiologischon 
Zusammenhänge stehen. Nun, die Natur des Faches darf au 
einer Hochschule, welche der Staat errichtet oder erhält, 
doch nicht den Grund dazu geben, dass dieser Docent bei 
demselben Fleisse, bei derselben Tüchtigkeit und trotz der­
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selben Verdienste sich ganz behaglich fühle, jener aber 
verhungere. Ist die höhere Analyse, oder die vergleichende 
Sprachwissenschaft werth, dass der Staat für dieselben or­
dentliche und ausserordentliche Professoren bezahle: dann 
ist es eine arge Inconsequenz vom Staate, Einrichtungen 
bestehen zu lassen, welche das unerlässliche Postulat aller 
Lehrfreiheit, die freie Coneurrenz unmöglich machen. Bei dem 
bestehenden System ist aber diese freie Coneurrenz in Bezug 
auf eine ganze Anzahl bedeutungsvoller Disciplinen an den 
meisten Universitäten eine reine Unmöglichkeit: nur aus 
dem Grunde, weil die Summe, auf welche sich die Colle- 
giengelder solcher Vorlesungen belaufen, kaum genügen 
würde, die betreffenden Docenten zw?ei Monate lang zu ernäh­
ren. Ist Das eine Gerechtigkeit? Ist Das eine besonnene 
Cnlturpolitik ?

Oder sollte etwa die klangvollere Stimme, die einschmei­
chelnderen Manieren, die grössere Gewandtheit in geselligen 
Willfährigkeiten auch ferner noch den Ausschlag geben, dort, 
wo die Natur des Faches einer Wahl nicht mehr im Wege 
steht? Lesen zwei Docenten an irgend einer Universität über 
Geschichte: so wird gewiss von Beiden Derjenige materiell 
durch seine Collegiengelder besser bestellt sein, der seinen 
Collegen in Phrasenmacherei und Declamation überbietet. 
Lesen zvrei Andere über Pandekten, so wird Derjenige mehr 
Hörer haben, welcher in näheren Beziehungen zu den Exami­
natoren steht. Solcherlei Art sind die Beweggründe, 'welche 
auf Grundlage des bestehenden, „geschichtlich entwickel­
ten“ deutschen Universitätsystems die Chancen der freien 
Coneurrenz zu entscheiden pflegen.

Bei dem herrschenden deutschen Universitätssystem 
kann ein Privatdocent der höheren Analyse oder der Paine-



ontologie, der vergleichenden Verfassungskunde oder der 
physischen Astronomie — selbst wenn er 10 Hörer hat — 
ganz gemüthlich verhungern, — während ein ordentlicher 
Professor, der irgend aus einem fertigen Compendium über 
Institutionen oder vaterländisches Civilverfahren liest, sich 
im Laufe einiger Jahrzehnte ein ganzes Capitälchen sammelt, 
und der Privatdocent der über dieselben Gegenstände aus 
einem anderen ■— ebenfalls fertigen Compendium vorzutra­
gen sich anheischig macht, ganz behaglich fortgedeiht.

Ist Das eine gesunde Grundlage für die freie Concur- 
renz ? Ist Das ein zeitgemässes Bollwerk der Lehrfreiheit ? 
Und doch hört man begeisterte Enkomien auf dieses System 
noch heutzutage, — Enkomien der verschiedensten Art: 
nur in einem Momente sind dieselben solidarisch: die Argu­
mentation derselben lässt sich — ohne Unterschied — auf 
jenen engen Gesichtskreis zurückführen, unter welchen der 
Gedankengang der materiell Mitbetheiligten stets den gan­
zen Stoff der Induction hineinzuchabloniren strebt. Die 
deutschen Universitäten seien besser als die französischen, 
belgischen und englischen: mithin sei jede Reform der 
deutschen Universitäten das Operationsobject einer blossen 
Skiamachie des Radicalismus. Das ist und bleibt ihrer lan­
gen Apologie kurzer Sinn. Gereicht aber dieser Conserva- 
tivismus Jemandem zum Vortheil, ausser den Kämpen des 
„Uti possidetis“ ? Nun bei dem System, welches ich befür­
worte, würden die ordentlichen und ausserordentlichen Pro­
fessoren ohne Collegiengelder zu beziehen, materiell nicht 
das mindeste an ihrem wohlverdienten Erfolge einbüssen, 
denn ihre Gehälter dürften auf Summen festgestellt und im 
Laufe der Dienstzeit durch jährlich fortschreitende Zulagen 
in einem Maasse erhöht werden, dass dieselben sehr leicht
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auf sämmtliche Collegien-, Prüflings- und Rigorosengeider 
verzichten könnten; auch die Privatdocenteu würden seihst 
hei einer äusserst geringen Anzahl der Hörer noch immer 
vom Staate eine Vergütung erhalten, welche sie in die Lage 
versetzen würde, ohne Bezug auf die unmittelbar praktischen 
Emolumente ihres Faches, ihren Forschungen, und ihrem 
Lehrberufe ohne Lehenssorgen obzuliegen. Es wäre nur 
noch nöthig, parallel mit der Einführung einer solchen Ein­
richtung einem anderweitigen Postulate der Lehre von der 
bestmöglichen Entfaltung des menschlichen Capitals Genüge 
zu leisten: es wäre nur noch nöthig, in die Staatsprüfungs­
commissionen auch die Privatdocenteu mit gleichem Prü­
flings- und Stimmrechte zuzulassen, und das Problem wäre 
gelöst, dessen Imminenz seit Generationen nicht sowohl den 
Glücklichen der ererbten Zustände ein Kopfzerbrechen als 
vielmehr einer ganzen Masse von forschenden Geistern ein 
darbendes Siechthum bereitet hat.

Ganz kleinlich und haltlos sind die Einwendungen, 
welche so manche conservative Culturpolitiker gegen eine 
solche Reform Vorbringen. Der Privatdocent höre auf Pri- 
vatdocent zu sein in dem Augenblicke, wo er irgend eine 
Vergütung aus der Staatscasse empfängt u. dgl. Ja, ist denn 
das Epitheton „Privat“ das Bollwerk der Lehrfreiheit, oder 
die Einrichtung an sich, welche doch durch die angeregte 
Reform in ihrem Wesen nicht im Entferntesten angetastet 
sein würde? Ich glaube, dem Wesen nach besteht die Ga­
rantie für die Lehrfreiheit darin, dass ein Jeder, der dazu 
habilitirt wird, befugt sei, auf der Universität für die 
akademischen Bürger Vorlesungen zu halten auf Grundlage 
derjenigen Lehre, welche ihm eben gutdünkt. Das Epitheton 
„Privat“ steht mit diesem Postulat in keinem Causal-Connex.



Wenn dem aoer so is t: was kann dann noch zn der Behaup­
tung berechtigen, dass sobald die Docenten Collegiengelder 
aus der Staatscasse bezögen, dieselben aufhören würden ein 
Bollwerk für die Lehrfreiheit zu sein? Privatdocenten erhal­
ten ja  schon thatsächlich Staatssubventionen an so manchen 
Universitäten, wo doch sonst in Allem das deutsche System 
beibehalten wurde : denn man hatte eingesehen, dass, wenn 
man nicht gar zu oft unersetzliche junge Fachkräfte einem 
hoffnungslosen Verkümmern aussetzen will, man doch auf 
die buchstäbliche Auslegung des „Privatdocenthums“ ver­
zichten muss.

Von der andern Seite ist auch die Befürchtung nicht 
gerechtfertigt, dass durch die Einführung dieses Systems 
die Anzahl der Docenten sich auf Rechnung der Staatscasse 
ganz erklecklich vermehren dürfte. Die Zahl der akademischen 
Bürger, resp. die Anzahl der ordentlichen Hörer, welche sich 
durch die Abiturientenprüfung selbst abgränzt, bietet an sich 
eine Garanrie gegen eine solche Anhäufung zersplitternder 
Lehrkräfte.

Nein, es steht einer solchen Reform Nichts im Wege; 
sogar die Gebote der Sittlichkeit sprechen für dieselbe. Oder 
wäre es nicht sittlicher, wenn der Docent nicht im Verhält­
nisse seiner Hörerzahl, sondern im Verhältnisse zn der Anzahl 
seiner Vorlesungsstunden und zu den mehr-minder bedeutenden 
Schwierigkeiten, mit welchen die Studien zu diesen seinen Vor­
lesungen verbunden sind, eine materielle Vergütung zu erzie­
len hätte? Höre man doch einmal auf die wundervollen Erfolge 
herauszuklügeln, welche die deutsche Cultur dem herkömmli­
chen Universitätssystem angeblich zu vo danken habe. Gross 
ist die deutsche Wissenschaft, die deutsche Cultur nicht 
durch dieses herkömmliche System, sondern trotz desselben
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geworden. Gehe man nur zurück auf die geschichtliche Ent­
wicklung der deutschen Universitäten und man wird gewahr, 
dass diese geschichtliche Entwicklung der deutschen Univer­
sitäten in neuerer Zeit ein schweres Ringen bedeutet des 
Fortschrittsgeistes mit den Machtüberresten des mittelal­
terlichen Zunftwesens. Nur von Schritt zu Schritt konnte 
bis jetzt der Fortschrittsgeist einen Boden für die Anbah­
nung neuer, gesunderer Gestaltungen abringen: noch steckt 
das pathologische Element ihrer Genesis in der heutigen 
Phase dieser Entwicklung : mögen die Forscher und Den­
ker des deutschen Volkes es bald dahin bringen, dass die 
schmählichen Ueberbleibsel des Zunftwesens im deutschen 
Universitätssystem endgültig unschädlich gemacht, die Po- 
stulate der akademischen Lehrfreiheit — dieser herrlichen 
Blüthe deutschen Geistes — mit den Postulaten der Sache 
des menschlichen Capitals in Einklang gebracht werden. Es 
verspricht weder das französische, noch das belgische, noch 
vielweniger das englische Universitätssystem eine Aussicht 
auf die entsprechende Lösung dieses verhängnissvollen Pro­
blems: nur das deutsche Universitätssystem vermag dom Men­
schengeschlecht jenen Dienst zu erweisen, sobald es sich selbst 
von den Überresten des mittelalterlichen Zunftwesens und den 
Anmassungen eines irregeleiteten modernen Mercantilismus 
säubert. Lange besteht schon das gegenwärtige Universitäts­
system in Deutschland, ohne je einer zeitgemässen Reform 
durch die Gesetzgebungen unterzogen worden zu sein. Viel­
leicht war Dies bis auf die allerjüngste Zeit auch ohne Nach­
theil. Weder die Wissenschaft, noch die Sache des mensch­
lichen Capitals hätte von einer solchen Reform viel Er- 
spriessliches erwarten dürfen, so lange auf deu deutschen 
Gesetzgebungen der Druck des Patrimonialismus und der

3Zur Reform des Unterrichtswesens.
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ständischen Verfassungspolitik so schwer lastete. Seit der 
Begründung des neuen deutschen Reiches ist es jedoch völ­
lig anders. Mögen die deutschen Staatsmänner recht bald 
zu der Ueberzeugung gelangen, dass die Reform der deut­
schen Universitäten ein nicht mehr aufzuschiebendes Zeit- 
bedürfniss ist, — die einflussreichen Wortführer der Corpora- 
tionsrechte der Universitäten aber zu der Einsicht, dass eine 
legislatorische Reform im heutigen deutschen Reiche auch für 
die Universitäten mehr werth sei, als der Trugschein einer 
herkömmlichen Autonomie in mehr-minder offenem Bunde mit 
dem Verordnungswege.

III.

H eb u n g  der m a te r ie lle n  L age der L eh re r und 
P ro fe sso ren  a u f a llen  S tu fen  des s ta a tl ic h e n  Un­
te rr ic h tsw e se n s . — B efre iu n g  des L eh rpe rsonals  
vom M ilita ird ien s t. — B efö rd eru n g  der L eh re r auf 
G rund lage  e in er R eform  der L e h re rb ild u n g sa n s ta l­
ten  zu u n te rr ic h ts -p o litisc h e n  S ta a tsä m te rn .

In keinem europaeischen Staate entspricht die mate­
rielle Lage der Lehrer und Professoren dem Postulate einer 
gesunden Culturpolitik. Einzelne Universitätsprofessoren sind 
hie und da glänzend dotirt; das Lehrpersonale der Mittel­
schulen mag sich sowohl in Frankreich als in Preussen so 
ziemlich als gesichert vom Verhungern betrachten, — manche 
Grossstädte gewähren sogar den Elementarlehrern einen 
Gehalt, welcher als anständig bezeichnet werden dürfte: 
doch im Ganzen ist das materielle Leben des gesäumten 
öffentlichen, selbst des speciell staatlichen Lehrpersonals auf 
allen Stufen des Unterrichtswesens in sämmtlichen europaei­
schen Staaten so jämmerlich vegetativ, dass in unsrem Zeit­
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alter nur Politiker von der Denkart des H. v. Waldow-Stein- 
lwffel daran einen Gefallen finden dürften.

Das Durchschnitts-Einkommen eines öffentlichen Ele­
mentarlehrers auf dem Hachen Lande ist in den meisten 
europaeisehen Verfassungsstaaten noch immer so gering, dass 
diese „Volksschullehrer“ , ohne anderweitige Einnahmsquellen, 
ihre Familie gar nicht zu ernähren im Stande wären; die 
Durchschnittssumme der Volksschullehrer-Besoldung in den 
meisten europaeischen Verfassungsstaaten erreicht nicht ein­
mal die Durchschnittshöhe des Taglöhnerlohnes, so wie die­
ser in den betreffenden Ländern nach einem Durchschnitte 
von 10 Jahren zum Ausdruck gelangt. Es gibt viele Verfas­
sungsstaaten, in denen die Gymnasiallehrer durchschnitt­
lich nicht den Gehalt beziehen, welchen in denselben Staaten 
die Paradekutscher der Banquiers und der vornehmen Gross­
grundbesitzer jährlich aufzehren; und die meisten ausser­
ordentlichen Professoren der meisten philosophischen Facul- 
täten in Europa bringen es in dieser ihrer Eigenschaft nie 
zu dem Grade materiellen Wohlbehagens, welchen in densel­
ben Staaten nur etwas renommirtere herrschaftliche Köche 
oder gar Kammerdiener ersten Banges gemessen.

Hiezu kömmt die herkömmliche Zurücksetzung im 
gesellschaftlichen Leben und im Staatsleben. Ich ziele hiebei 
bei Weitem nicht auf solche gehässige Züge des nationalen 
Conservativismus, wie wir solchen in dieser Beziehung im 
seifgovernmentalen Verfassungsleben Altenglands und in 
etlichen lehn-, land- und hofrechtlich-geschichtlich entwickel­
ten deutschen Staaten noch begegnen. Wenn der Linacriau 
Professor der Physiologie an der Universität Oxford bei den 
Staatsfeierlichkeiten nicht so viel Ehre geniesst wie die 
„Cousins und Neffen“ gewisser Ordensritter : so hängt Las
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wohl nicht zusammen mit der materiellen Lage der Profes­
soren Ton Oxford, sondern nur mit jener „deferentialen An­
hänglichkeit“, welche das englische selfgovernmentale Ver­
fassungslehen, trotz seines Parlamentarismus für die Ver­
ordnungen Heinrich VIII. noch immer an den Tag legt. 
Hat ja  doch derselbe Linacrian Professor der Physiologie 

I an der Universität Oxford ein^f Gehalt, dessen Höhe bei­
nahe den Durchschnittsgehalt erreicht, den Ballerinen zweiten 
Eanges an den vornehmsten europaeischen Staats- und Hof­
theaters beziehen, ja  der Linacrian Professor der Physiologie 
von der Universität Oxford bezieht einen Gehalt, welcher 
beinahe so hoch is t, wie die Hälfte des Gehaltes eines 
Hofstallmeisters in einem vornehmen europaeischen Staate 
zweiten Ranges. Auch kam mir dabei nicht in den Sinn, 
auf derlei Zurücksetzungen anzuspielen, denen die vielfach 
besungenen Sieger von Sadowa und Gravelotte — die deut­
schen Volksschullehrer in gar so manchen deutschen Verfas­
sungsstaaten noch heutzutage ausgesetzt sind. Ich dachte 
dabei nicht an die Thatsache, dass in gar so manchen deut­
schen Verfassungsstaaton selbst der relativ best-dotirte Volks­
schullehrer — in den Augen der grossen Masse, ja  sogar in 
den Augen der minder culturellen Schichten des sogenannten 
„Bürgerstandes“ — nicht für eine so wünschenswerte 
Parthie gilt, als der Leibjäger eines wohlhabenden mediati- 
sirten Fürsten. Auch dieser Zug findet seine natürliche Er­
klärung in einem geschichtlich ererbten Umstande, woran die 
Erhöhung der Lehrerbesoldung an sich so bald Nichts zu 
ändern vermag.

Nein, ich beziehe meine Behauptung lediglich auf die 
Zurücksetzung, welche deu Lehrern und Professoren lediglich 
zu Folge ihrer beschämend geringen Besoldung sowohl im

3G
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Staatsleben, wie im Gesellschaftsleben zu widerfahren pflegt, 
— auch in Verfassungsstaaten, deren aufgeklärte Rechts­
ordnung bereits mit den letzten Vorrechten der letzten 
Machtüberreste des Mittelalters ondgiltig aufgeräumt, und 
wo der aufgeklärte menschenfreundliche Sinn der leitenden 
Schichten der geschichtlich weiter entwickelten Gesellschaft 
bereits die meisten Reminiscenzen des altindischen Kasten­
systems abgestreift hat. Sogar in Staaten wie Frankreich, 
Belgien, Italien, vermag die Volkserziehung, wie über­
haupt der öffentliche Unterricht, vermöge der elenden Lage, 
in welchem sich die Lehrer und ein grosser Theil der 
Professoren noch thatsächlich befindet, der Sache des geisti­
gen, sittlichen und materiellen Fortschritts nicht den Dienst 
zu erweisen, welchen die Postulate der Vorbereitung einer 
besseren Zukunft erforderten. Auch in solchen Staaten macht 
sich noch immer derselbe kyklische Wahn geltend, unter 
dessen Druck die wahrhaft heilige Sache der Völker wie 
gelähmt nur äusserst langsam — stets unter aufräumenden 
Kämpfen — voranschreiten kann.

Dieser kyklische Wahn gelangt in folgendem Apo- 
phthegma zum Ausdruck:

„Man erhebe nicht den Gehalt der Lehrer : denn der 
grösste Theil der Gesammtheit der Lehrer besitzt ja  bei 
Weitem nicht die Qualifikation, welche erforderlich wäre, 
verdiene mithin nicht einmal den armseligen Gehalt, welchen 
derselbe thatsächlich bezieht.“

Auf der andern Seite steht es aber fest, dass: „so lange 
die Lehrerstellen nicht derart dotirt werden, dass ein gebil­
deter Familienvater dabei sich wohlbehaglich fühlen und die 
Zukunft seiner Familie sichergestellt sehen kann, insolange 
werden Lehrkräfte nicht in genügender Anzahl und in der Re-



gel auch nicht in gewünschter Qualität zu gewinnen sein.“ Ist 
es nicht ein Zeichen der Zeit, dass selbst Staaten wie Preus- 
sen an Lehrermangel leiden ? Erhöhe man die Besoldung der 
Volksschullehrer auf das Dreifache jenes Durchschnittsgehal­
tes, welchen die Volksschullehrer auf dem flachen Lande ge­
genwärtig beziehen : und man wird sich im Verlaufe etlicher 
Jahren in keinem deutschen Staate sich über einen Lehrer­
mangel beklagen dürfen.

Vom Standpunkte einer zeitgemässen Culturpolitik 
müsste indess die Erhöhung der Lehrerbesoldung nicht nur 
dazu dienen, damit des Staates Schulen mit gehörigen Lehr­
kräften in hinreichender Anzahl versehen werden mögen: son­
dern dieselbe sollte überhaupt dem Lehramte und den Män­
nern des Lehramtes im Staate und in der Gesellschaft zu 
einem Ansehen verhelfen, welches zu einer cultur-politischen 
Erziehung der Massen erforderlich ist. So lange die Masse 
sieht, dass im Staate in der Regel nur Geburt, Reichtlmm, 
politischer Servilismus, Convcrtiten-Demagogenthum und 
höchstens noch Kriegstüchtigkeit zu Machtstellen und Ehren 
gelangen; — so lange wird die Denkart der Gesellschaft auch 
stets wenig erbaulich bleiben. Sogar die Auszeichnungen, 
welche von Staatswegen administrativen Verdiensten zuer­
kannt werden, vermögen daran nur wenig zu ändern. Die 
Denkart der Gesellschaft bleibt, was selbe in dieser Beziehung 
ehedem gewesen : brutal und schmutzig.

Aus diesem Grunde sollten die Staatsmänner, welche den 
menschlichen Fortschritt ernsthaft befördern wollen, es mit 
der Hebung der materiellen und sociellen Lage der Lehrer 
und Professoren viel ernster nehmen. Sie sollten vor Allem 
darnach trachten, dass die Volksschullehrer iu ihrer Gemein­
de eine Stelle einnehmen, welche eine derartige Laufbahn als
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wünschenswerth erscheinen lasse, nicht nur für Solche, 
die auf sonstige Versorgung keine Aussicht haben, sondern 
auch für die besten Talente ohne Unterschied der Verrnö- 
gensverhältnisse. Nur unter solchen Bedingungen werden 
Diejenigen, welche zum Volksschul] ehrerainte in sich einen 
Beruf fühlen, nicht wie jetzt bis auf einige Wenige, zurück­
schrecken, sondern ihr Leben diesem ihrem Berufe zu wid­
men wagen. Sodann mögen aber die Staatsmänner Europa’s 
die materielle Lage des Lehrpersonals der Mittelschulen, so 
wie der Hochschulen und Fachschulen einer umsichtigeren 
Fürsorge würdigen, als sie Dies bis jetzt gethan haben.

Ein Mittelschullehrer ist für den Staat mindestens so 
wichtig, wie ein Obersteuerinspector; ein Universitätsprofes­
sor ist für den Staat nicht minder bedeutend, als ein Divi- 
sionsgeneral. Eben aus diesem Grunde sollten die Gehälter 
sowohl der Mittelschullehrer als der Universitätsprofessoren 
dermassen erhöht werden, dass dieselben vermöge ihrer ma­
teriellen Beschränktheit den Staatszweck nicht comprommit- 
tiren und der Gesellschaft denjenigen Dienst zu erweisen ver­
mögen , welchen dieselbe sich von einem Culturstaate ver­
spricht. Wenn die Gehälter der Volksschullehrer an den 
Staatsschulen auf die Höhe der Gehälter der Polizeicommis- 
säre, die der Gymnasial- und Kealschullehrer an den Staats­
anstalten durchschnittlich auf die Höhe der Gehälter der 
Steuerinspectoren, die der Universitätsprofessoren dahingegen 
auf die Höhe der Divisionsgenerale gebracht werden : dann 
wird die Sache der geistigen Bildung im Staate sowohl, als in 
der Gesellschaft einen ganz anderen Aufschwung nehmen: 
erst dann werden die Massen auf die Schule ein gehöriges Ge- 
wicht legen; erst dann wird sich der richtige Sinn für die Gleich­
heit bei dem Staatsbürgerthuine entwickeln; erst dann wird die



Jugend bei der Walil des Lebensberufes sich an die grossen 
fachlichen Dienstzweige des Staatslebens in einem gesunden 
Zahlenverhältnisse anzugliedern suchen, und nicht wie jetzt, 
in 1 vielen Staaten, die Lehr- und .Erwerbsbahn der Advocatur 
und der Verwaltungsrathschaft überfluthen.

Doch blos die Gehälter zu erhöhen wäre zu diesem 
Belmfe in dieser Richtung nur eine halbe Maassregel. Es 
müsste legislatorisch auch dafür gesorgt werden, dass die 
Lehrer nicht einzig ..und allein von dem Avancement ausge­
schlossen bleiben, welches doch allen sonstigen Dienern des 
Staates zuerkannt wird. In den meisten europaeisclien Ver­
fassungsstaaten bleiben die Lehrer, selbst nach vierzigjähri­
ger Dienstzeit, auch wenn sie in ihrem Fache dem Staate 
die hervorragendsten Dienste geleistet, nichts mehr nichts 
weniger als Das, was sie waren, als sie ihre amtliche Lauf­
bahn betreten hatten : also die Volksschullehrer bleiben Volks­
schullehrer, die Lehrer an den paedagogischen Lehranstalten 
bleiben Lehrer der paedagogischen Lehranstalten, die Mittel­
schullehrer bleiben Mittelschullehrer. Eine Beförderung im 
Amte gibt es für alle Diener des Staats : für sie gibt es keine. 
Höchstens werden die allerausgezeichnetsten decorirt : frei­
lich auch diese in der Regel nur mit Ordenszeichen, welche 
auf der Stufenleiter der Embleme staatlicher Anerkennung 
nicht viel höher stehen, als jene Verdienstzeichen, womit man 
Unteroffiziere und Amtsdiener zu decoriren pflegt.

Man ist entschieden im Irrthum, wenn man behauptet, 
die Auszeichnung staatsbürgerlicher Verdienste sei an sich 
das Corollarium einer Auffassung, mit welcher sich das demo­
kratische Princip nicht vertrage. Allerdings bleibt es immer­
hin eine offene Frage, ob dem staatsbürgerlichen Verdienste 
die staatliche Anerkennung auf diese Weise zollen zu wollen
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vom Standtpunkte der Cultur- und Sittenpolitik eine ver­
nünftige, eine zweckmässige Weise sei? Allein in unserem 
Zeitalter haben auf diese Frage die Einrichtungen sogar 
solcher Staaten, deren Verfassungsleben lediglich auf einer 
gewissenhaft genauen Durchführung des Princips der politi­
schen Gleichheit nach der Kopfzahl beruht, bereits thatsäch- 
lich eine Antwort dahin ertheilt, dass die Beibehaltung der 
Ordenszeichnen selbst für demokratische Verfassungsstaaten 
als eine nicht leicht zu entwurzelnde staatliche Anerken­
nungsweise erscheint. Nicht nur die französische Repub­
lik hält fest an der Legion d’honneur : auch die demokra­
tischen Republiken Honduras, Nicaragua und Venezuela 
halten noch ihre Ordenszeichen aufrecht. Solchen Thatsachen 
gegenüber ist an der Ordenspolitik der meisten europaei- 
schen Staaten nur auszustellen, dass selbe bei der Verthei- 
lung dieser Embleme staatlicher Anerkennung die staats­
bürgerlichen Verdienste nicht an sich, sondern nur stets mit 
Rücksicht auf die Geburt und die sonstige sociale Stellung 
der Betreffenden in Erwägung ziehen, die Verdienste der 
Lehrthätigkeitäusserst stiefmütterlich zur Kenntniss nehmen. 
Kein ernster Oulturpolitiker wird verlangen, dass Volks­
schullehrer für ihre, wenn auch noch so hervorragenden Ver­
dienste um den Elementarunterricht mit so hohen Ordens­
zeichen belohnt werden, wie siegreiche Feldherren, welche 
durch eine entscheidende Schlacht das Vaterland gerettet 
haben. Doch bleibt es zu bedauern, dass in den meisten euro- 
paeischen Verfassungsstaaten selbst die bedeutendsten Uni­
versitätsprofessoren auf der Rangstufenleiter der Verdienst­
zeichen nie zu der Höhe gelangen, wie sonstige Spitzen des 
Staatsdienstes. Ja, umsichtige Oulturpolitiker bemerken es 
stets mit Befremden, wie epochale Vorkämpfer der europaei­
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des ganzen Menschengeschlechts — gekrümmt unter der 
Wucht ihrer Ideen, mit einem Kleinkreuze oder höchstens 
Comthurkreuze einherschreiten, — wahrend die höchsten 
Embleme staatlicher Anerkennung dort an der Brust von sehr 
ehrenwerthen Majoratsherren oder Hof'cavalieren prangen, 
die jedoch im eigentlichen Staatslehen ihr Lehen lang nur 
eiue sehr untergeordnete Arbeit verrichtet hatten.

Kurz, es wäre besser die Ordenszeichen als Embleme 
staatlicher Anerkennung im modernen Verfassungsstaate 
schlechthin abzuschaffen; da nun aber auf eine solche 
Reform vorläufig keine Aussicht i s t : so wäre es zeitgemäss, 
das Ausmaass auch dieser Art staatlicher Anerkennung nicht 
nach den Postulaten der traditionellen Auffassung der Macht­
überreste des Mittelalters, sondern nach den Postulaten des 
modernen Culturstaats einzurichten.

Doch ist die Frage der Ordenszeichen nur von einer un­
tergeordneten Bedeutung im Vergleiche zu der Zurücksetzung, 
welche die Fachmänner des Unterrichtswesens hei der Beset­
zung der fachlichen Amtsstellen in der Verwaltung erleiden. In 
den meisten europaeischon Verfassungsstaaten ist die Schul­
aufsicht im vollsten Sinne des Wortes erbärmlich schlecht be­
stellt und zwar aus dem Grunde, weil die Regierungen die Leh­
rer, insbesondere die Volksschullehrer, stets für viel zu nied­
rige Wesen ansehen, als dass sie je auf den G edanken verfal­
len möchten, denselben eine Aussicht auf Concretual-Beförde- 
rungen, nämlich auf die Amtsstellen der Schulaufsicht oder gar 
der Central-Verwaltung zu eröffnen. Allerdings hat die Schul­
aufsicht in den europaeischen Verfässungstaaten wohl auch 
anderweitige Gebrechen, welche mit dem Verhältniss des 
Staats zur Kirche Zusammenhängen oder lediglich auf die
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Kärglichkeit des Unterrichtsbudgets zurückzuführen sind — 
so vor Allein der winzige Rechtskreis der Organe der staat­
lichen Schulaufsicht gegenüber den Confessionsschulen, so 
die vollends ungenügende Anzahl des Inspectoratspersonals 
in Anbetracht so grosser Territorien und einer so erklecklichen 
Menge der Schulen auf denselben : allein durch die Einfüh­
rung desjenigen Systems, welches die Interessen des Staats 
und der Gesellschaft in Bezug auf die Unterrichtspolitik er­
heischen, dürfte diesen Gebrechen kurzwegs und auf immer 
abgeholfen werden. Fachtüchtige Unterrichtsverwalter, fach­
tüchtige Schulinspectoren werden jedoch erst dann in gehöri­
ger Anzahl für den Staat ermöglicht werden, wenn man, statt 
anderweitige Administrativbeamte zu Schulmännern drillen zu 
wollen, darnach trachten wird, dass theoretisch geschulte 
und praktisch erprobte eigentliche Schulmänner sich zu tüch­
tigen Administrativbeamten für dieses ihr specifisches Schul­
fach auszubilden vermögen. Um den Grund hiefür zu legen, 
hätten die Gesetzgebungen vor Allem ein Gesetz zu schaf­
fen, wornach das vaterländische Verwaltungsrecht und die Un­
terrichtspolitik unter die obligaten Lehrgegenstände der pae- 
dagogischen Lehranstalten aufzunehmen wäre; — sodann aber 
Sorge zu tragen, dass den Postulaten der fachlichen Arbeits- 
theilung in Bezug auf die Organisation der Staatsverwaltung 
im vollsten Sinne des Wortes Genüge geleistet, mithin auch 
den Anforderungen der Verwaltung des staatlichen Unter­
richtswesens zeitgcmäss entsprochen werde. Vom Gesichts­
punkte des demokratischen Culturstaates aus betrachtet er­
scheint die Verwaltung des Unterrichtswesens als ein 
sicherlich nicht minder bedeutender Zweig der gesammten 
Staatsverwaltung als die Finanzverwaltung. Es wäre also 
doch schon angezeigt, dem gesammten Verwaltungsorga­



nismus des Staats einen zeitgemäss gegliederten, selbst­
genügend lebenskräftigen, fachlichen Schulverwaltungsorga­
nisinus einzufügen. Auf Grundlage einer solchen Verwal­
tungsordnung würden dann theoretisch zeitgemäss geschulte 
und praktisch erprobte Lehrkräfte im Dienste der Unter­
richtspolitik stets mit Rücksicht auf fachliches Verdienst 
verwerthet werden können; der Staat würde keinen Mangel 
mehr leiden an Organen, welche demselben nunmehr für 
theuer gelten müssen, und die Lehrkräfte würden auf der 
Stufenleiter der Beförderung eine Belohnung geniessen, ana­
loge zu derjenigen, welche auf anderen Gebieten der Staats­
verwaltung zu gleicher Zeit der erprobten Kraft einen höheren 
Arbeitskreis eröffnet und den noch aussenstehenden jüngereu 
Kräften ein wohlverdientes amtliches Brod verschafft.

Endlich müssen sämmtliche Lehrer und Professoren, die 
im Dienste des Staats stehen, vom Militärdienste befreit 
werden. Es ist zwar herzerhebend, diese genaue Durchführung 
der allgemeinen Wehrverpflichtung : doch nur unter Bedin­
gungen, welche den Endzweck des Culturstaats nicht com- 
prommittiren. Geisteserhebend ist unleugbar diese Durchfüh­
rung der allgemeinen Wehrpflicht — bis auf die Verschlep­
pung der Lehrer und Professoren, der Gelehrten und Künst­
ler auf das Schlachtfeld, wo sie dem Vaterlande äus- 
serst wenig nützen, ja  selbst durch ihren Heldentod 
der Sache des geistigen Eortschritts ihres eigenen Vater­
landes sowohl, als des gesammten Menschengeschlechts 
kaum je so viel zu nützen, als zu schaden vermögen. Unbe­
streitbar beseelt ein edlerer Geist dasjenige preussische 
Gesetz, welches keine Ausnahme kennt, als das französische 
Gesetz, welches — ein beredtes Gedenkzeichen Thiers’scher 
Staatsweisheit — den Söhnen der reichen Bourgeoisie zu
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Lieb’ so sonderbare Befreiungen in Aussicht stellte : doch 
unbefangene Culturpolitiker finden wenig Ergötzen an jenem 
legislatorischen Edelsinn, welchem gefeierte junge Astrono­
men — wie Tischler — in der Eigenschaft von militairischen 
Ochsentreibern zum Opfer fallen. Ist dieWehrkraft eines Staates 
so schwach bestellt, dass er zur Hebung ihres militairischen 
Anwerthes sogar die Lehrer und Professoren des Staats in An­
spruch nehmen zu müssen glaubt: dann werden Diese an sich 
ohnehin keine Wendung auf dem Schlachtfelde zu seinen 
Gunsten herbeizuführen im Stande sein; und kann dieW ehr­
kraft jenen winzigen Zuwachs entbehren, welchen selbe durch 
den activen Felddienst der Lehrer und Professoren des Staats 
zu erwarten hat : dann ist eine buchstäbliche Interpretation 
der „allgemeinen Wehrverpflichtung“ in Bezug auf die Lehrer 
und Professoren des Staats vom Standpunkte einer fort­
schrittlichen Culturpolitik gar nicht zu entschuldigen.

IV.

R eform  der L e h rc u rse : E lem en ta rsch u len  — 
W ie d e rh o lu n g su n te rr ic h t — U n te r r ic h t  der Erw ach­
senen im s teh en d en  H eere und a u sse rh a lb  desse l­
ben — E in fü h ru n g  der E lem en te  des v a te r lä n d i­
schen S taa ts-, P r iv a t-  und S tra f re c h ts  in die E lem en­
ta rschu le  — N iedere F ach sch u le n  — E rr ic h tu n g  
von abgesch lo ssenen  m odernen  M itte lsch u len , (hö­
heren B ü rg ersch u len ) und C oord in irung  derselben  
mit den vo rbere iten d en  M ittelschulen , — G ym nasien 
und R ealschu len  — E in fü h ru n g  des v a te r lä n d isc h e n  
S taats-, P riv a t-  und S tra f re c h ts  sowohl in die abge­
schlossenen m odernen M itte lsch u len  a ls  auch u n te r  
die ob lig a ten  L e h rg e g e n s tä n d e  fü r säm m tliche
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H örer der n ic h t- ju r id is c h -s ta a tsw is se n sc h a f tl ic h e n  
F a c u ltä te n . — R eform  der B ild u n g sa n sta lte r i für 
E le m e n ta rle h re r. E in fü h ru n g  des vaterländ ischen  
S taa ts - , P r iv a t-  und S tra f re c h ts  in  d ieselben. — Re­
form  der U n iv e rs itä te n , E in v e rle ib u n g  des Poly­
technikum s und der so n stig en  F a c h sc h u le n  in die­
se lben . — E r r ic h tu n g  e ig en er ju r id is c h e r ,  po liti­
sch er und nationalökonom ischer F acu ltä te n .

Es gibt zwar in so manchen europaeischen Gressstädten 
schon ziemlich gute Elementarschulen : doch das gesammto 
ouropaeische Elementarschulwesen hat ein grosses Gebre­
chen: es gewährt im Allgemeinen nicht den Erkenntniss- 
kreis, dessen die Staatsbürger — auch die von den bescheiden­
sten Ansprüchen -— ohne Unterschied der Lebensverhältnisse in 
jedem modernen Verfassungsstaate, in jedem Rechtsstaate 
schechthin unwiderruflich bedürfen. Ich verzichte an diesem 
Orte auf eine Schilderung all’ jener Lücken, welche in dem 
Erkentnisskreise der besten Zöglinge der besten europaei­
schen Vollksschulen, nach Beendigung dieses ihren Lehrcur- 
ses noch immer wahrnehmbar bleiben. Ich beschränke ge­
genwärtig meine Bemerkungen auf die Thatsache, dass in 
den meisten europaeischen Verfassungsstaaten die Gesetzge­
bung bis zur Stunde noch nicht einmal denVersuch gemacht 
hat, die Schüler der Volksschulen, also die zukünftigen Staats­
bürger, die zukünftigen Wähler — in die Elemente der va­
terländischen Verfassungskunde einzuweihen.

In der That vermag die Schule durch ihre geistige 
und sittliche Production in den meisten Staaten noch nicht 
einmal den schlichtesten Anforderungen des Rechtsstaats Ge­
nüge zu leisten. Kaum der hundertste Tlieil Derjenigen, wel­
che als stimmberechtigte Staatsbürger die Politik ihres Va­
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terlandes wesentlich beeinflussen, ist — namentlich in Staa­
ten wie Belgien, Grossbritannien und Irland oder gar Frank­
reich, — ja, sogar in so vorgeschrittenen Staaten wie Sachsen, 
Württemberg, Baden oder Braunschweig, die Niederlande, Dä­
nemark, Schweden,— vermöge seiner Bildung fällig die Ver­
fassungsgesetze des Staats nicht nur zu lesen, sondern auch 
zu verstehen; und kaum jedes tausendste erwachsene 
menschliche Wesen kommt — etwa von den Kantonen Genf, 
Zürich und Bern abgesehen — je dazu — selbst nicht in 
den vorgeschrittensten Gemeinwesen — dass er jene civil- 
rechtliche, Processual- oder Strafgesetze genau kennen lerne, 
deren Überschreiten oder Nicht-Einhalten jeden Augenblick, 
wenn auch nicht sein Lehen, so doch seine Ehre und Vermö­
gen gefährden.

Man sagt, es sei auch für die grosse Masse gar nicht 
nöthig, dass selbe noch in ihrer Jugend, in der Volks­
schule in die Elemente der vaterländischen Gesetzeskunde 
eingeweiht werde; die Grundzüge der Verfassung erlerne 
die grosse Masse des Staatsbürgerthums ohnehin, später, an­
lässlich der Ausübung des Stimmrechts bei den Reichstags- 
und Municipalwahlen, — das Uebrige — Strafrecht, Privat­
recht und Verfahren — sei aber in der Volksschule der Ju­
gend ohnehin nicht beizubringen. Mithin sei den Anforderun­
gen des Rechtsstaats vollkommen Genüge geleistet, wenn 
die zukünftigen Staatsbürger in der Volksschule so weit lesen 
und schreiben lernen, dass sie dann als Erwachsene die va­
terländischen Gesetze zu verstehen im Stande sind. Wie 
praktisch die Staatsweisheit ist, welche solche Lehren ver­
kündet, beweisen die thatsächlichen Verhältnisse des euro­
paeischen Verfassungs- und Rechtslehens. Die grosse Masse 
der Staatsbürger und Familienväter in den meisten europaei­
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sehen Verfassungsstaaten kommt gar nicht in die Lage, mit 
den Gesetzen ihres Vaterlandes je bekannt zu werden; die 
Gesetze werden promulgirt, hie und da auch „ausgetrom­
melt,“ und die grosse Masse der Staatsbürger und Famili­
enväter vegetirt weiter, ohne je zu erfahren, was jene 
„promulgirten“ Gesetze enthalten. Allerdings lernen die 
Kinder in der Volksschule den Dekalog : „Du sollst nicht 
stehlen,“ — „Du sollst nicht lügen,“ —  „Du sollst nicht 
tödten.“ Ist Das aber genügend für das heutige Rechtsle- 
beu ? Eine sichere Hodegetik ortheilt dem modernen Staats­
bürger und Familienvater, den positiven Normen moderner 
Gesetzgebung gegenüber, selbst das unsterbliche Gebot der 
Nächstenliebe nicht. Das, was moderne Gesetze als eine 
Kurpfutscherei brandmarken und mit harten Strafen belegen, 
kann an sich unter den mannigfaltigsten Verhältnissen ein 
Werk der selbstlosen Menschenliebe sein : und doch ver- 
urtheilt der Richter Denjenigen, welcher der Kurpfutscherei 
schuldig erkannt wird, zum Kerker. Der Verurth eilte hat das 
Strafgesetzbuch nie gelesen, — beim „Austrommeln“ war er 
nicht zugegen; — er hat nie etwas davon gehört oder hat 
Dasjenige, was er von dem Prediger in der Kirche, vom Dorf­
beamten im Wirthshaus erfahren, gar nicht verstanden und 
doch wird er verurtheilt: so verlangt es die Rechtsordnung.

Nun, ist Das ein Rechtsstaat? Und wie verheerend 
wirkt erst die Unkenntniss der Gesetze im Wirthschaftsle- 
ben! Zu welch’ einer monströsen Lüge wird das ganze Re- 
praesentativ-System in all’ den Staaten, in welchen die 
grosse Masse der Staatsbürger selbst von den rohesten 
Grundzügen der Verfassung keinen Begriff bat! Und wo soll 
denn auch in der That die grosse Masse des Staatsbürger­
thums sich zu all’ Dem einen Wegweiser verschaffen, wenn
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nicht in der Volksschule? Es ist nicht möglich, und auch 
nicht wünschenswerth, dass sich die ganze grosse Masse der 
zukünftigen Staatsbürger und Familienväter bis zur juridisch­
politischen Facultät hinaufschwinge, — die grosse Masse 
tliut ihr Möglichstes, wenn selbe in den Kinderjahren die 
Volksschule und den Wiederholungsieh rcurs recht fleis- 
sig besucht und sich da den Erkenntnisskreis anzueignen 
strebt, welcher auf diesem Niveau des staatlichen Unter­
richts anzueignen i s t : folglich muss der Staat Sorge tragen, 
dass an der Volksschule und — im Anschluss an diese,— in 
dem Wiederholungslehrcurs der grossen Masse der zukünf­
tigen Staatsbürger auch in der vaterländischen Verfassungs- 
kunde und in den Elementen des vaterländischen Straf- 
und Privatrechts ein möglichst gemeinnütziger Unterricht 
ertheilt werde.

Demnach wäre es den Postulaten des demokratischen 
Principes angemessen, den Zwangscurs des Elementarunter­
richts mindestens auf 7 Jahre, denjenigen des Wiederholungs­
unterrichts dagegen mindestens auf 4 Jahre auszudehnen : 
der Schüler, welcher mit seinem 7. Lebensjahre den ersten 
Jahrgang der Volksschule betritt, würde dann in den 
ersten zwei Jahren das Lesen, Schreiben, die Elemente des 
Rechnens, in den folgenden drei Jahren die Elemente der 
Muttersprache (Staatssprache), der Naturlehre, Naturge­
schichte, Geographie und der Gesundheitslehre, in den letzten 
zwei Jahren aber die Elemente der vaterländischen Verfas­
sungskunde, so wie des vaterländischen Straf- und Privat­
rechts - in der allerleichtesten gemeinfasslichen Form — 
nebst den Elementen der Ackerbaulohre (in den Gemeinden 
des Hachen Landes) oder der Gewerbskunde (in den Städten) 
anzueignen haben. (Den Religionsunterricht von dem be­

Zur Reform des Untorrichtswescus. 4



treffenden Religionslehrer, den Turnunterricht von einem 
eigens hiezu angestellten Turnlehrer.)

Der Wiederholungsunterricht müsste sodann für die 
ahsolvirten Schüler der Volksschule (1 4 — 18. Lebensjahre) 
all’ die Lehrgegenstände umfassen, welche dieselben in der 
Volksschule zu erlernen hatten und zwar mit dem Zusatze, 
dass sowohl die Verfassungsgesetze (Staatsgrundgesetz) als 
das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche Gesetzbuch als 
Chrestomathie gelesen werden müssten, um die staats-, straf- 
und privatrechtlichen Kenntnisse, welche die Jugend sich in 
der Volksschule ansammelte, bis zu dem Zeitpunkte wach 
zu halten, wo dieselbe in den Rechts- und Pflichtenkreis des 
Staatsbürgerthums eintretend, auf eine praktische Anwendung 
derselben nach allen Seiten hin durch das Lehen seihst ange­
wiesen sein dürfte.

Eine wahre Plage ist es für die Völker Europa’s, dass 
sie auf das stehende Heer so viel Geld, Arbeitskraft und 
Blut vergeuden müssen. Nun ist aber an eine allgemeine 
Entwaffnung — in einem ernsteren Maasse — noch lange 
nicht zu hoffen. So lange der Nationalstaatenbildungsprocess, 
welcher die Ruhe Europa’s von Generation zu Generation 
mit neuen Problemen und neuen Entflammungen bedroht, — 
so lange dieser Nationalstaatenbildungsprocess nicht zum 
Abschlüsse gelangt: ist das Zustandekommen der „Verei­
nigten Staaten Europa’s“ stets nur in den edlen Träumen von 
Staatsmännern möglich, wie einst Schmidt-Phiseldeck und 
heutzutage Castelar. Inductive Staatsmänner müssen in unse­
rem Zeitalter auf solche Träume verzichten. Sie können der 
Sache des Fortschritts nur dadurch einen reellen Dienst er­
weisen, wenn sie auf eine gesunde Vorbereitung einer solchen 
Verkettung der Dinge auf dem Gebiete der allgemeinen und
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der nationalen Culturpolitib rastlos losarbeiten, und nicht je­
nen Zustand als einen schon für heute möglichen proclamiren. 
Aus diesem Grunde sollten die aufgeklärten Freunde des 
Fortschritts, statt sich in derartige, für jetzt noch vollkom­
men sterile Losungsworte zu ergiessen, darnach trachten, der 
heutzutage noch völlig unabwendbaren Plage der stehen­
den Heere wenigstens die Seite abzugewinnen, welche sich 
schon gegenwärtig in einem erklecklichen Maasse zu Gunsten 
einer fortschrittsfreundlichen Culturpolitib verwerthen Hesse.

In der That, was könnte die Gesetzgebungen Europa’s 
daran verhindern, dass sie die allgemeine Wehrpflicht in Frie­
denszeiten zugleich zu einem zeitgemäss angemessenen 
Zwangsunterrichte der Erwachsenen ausnützen Hessen ? W a­
rum könnte nicht wenigstens die grosse Masse der Mann­
schaft der Infanterie und der Cavallerie — je nach den 
Durchschnitts-Culturverhältnissen der Staaten — zu einem 
Elementar- oder zu einem Wiederholungs-Unterrichte inner­
halb der Cadres angehalten werden? Es bliebe für selbe 
immerhin hinreichende Zeit übrig, den Obliegenheiten des 
Friedensdienstes zu genügen; ja, es bliebe noch hinreichende 
Zeit, daneben die grosse Masse der Mannschaft der Infanterie 
und die Genietruppen für öffentliche Bauten in einem ern­
steren Masse zu verwenden, als Dies bis jetzt —- etwa Dä­
nemark ausgenommen — in den europäischen Verfassungs- 
Staaten gelungen ist. Welch’ eine Wohlthat wäre Dies für 
die Völker in ihrem culturellen Bingen nach einer allgemei­
nen Aufklärung, — welch’ eine Wohlthat für die bedeutend­
sten Interessen der Sittlichkeit und des Wirthschaftslebens!

Die M itte lsch u len  — nicht jene Zwitterlehranstalten 
des Elementarunterrichts, welche man hie und da als solche 
bezeichnet, — sondern -— die eigentlichen Mittelschulen,
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die Lehranstalten des Secundär-Unterrichts, also vor Allem 
die Gymnasien, Realschulen, Realgymnasien, sodann aber 
die sogenannten Höheren Bürgerschulen bedürfen — wo selbe 
überhaupt vorhanden sind — einer ernsten radiealen Reform. 
Seit Jahrzehnten steht diese Frage in den vorgeschrittensten 
europaeischen Culturstaaten auf der Tagesordnung: freilich 
bis jetzt nur mit einem äusserst kärglichen, wenn nicht gerade­
zu zweifelhaften Erfolg. Philologen und Aesthetiker, Natur­
forscher und Mathematiker kämpfen dabei unter sich einen 
Kampf ums Dasein und plänkeln zugleich mit Juristen, Poli­
tikern uud Nationalökonomen; die massgebenden Staatsmän­
ner bleiben ferne von diesem Plänkeln, von diesem Kampfe; 
für Dieselben gibt es ganz anderweitige Probleme der Unter­
richtspolitik als es diejenigen sind, mit welchen sich die 
Schulmänner abmühen: nur ausnahmsweise erblicken Jene 
in dieser ganzen Frage der Mittelschulreform etwas Andres, 
als eine parteipolitische Machtfrage ziemlich abgeschmackter 
Abart. Aber auch äusserst selten erheben sich die paedago- 
gischen Reformprogramme der Schulmänner auf das Niveau 
staatsmännischer Auffassung, und so bleibt dieses Ringen 
voll Begeisterung und Selbstaufopferung in Bezug auf das 
Staatsleben vorläufig eine fachliterärische Skiamachie ohne 
jedwede erspriessliclie Rückwirkung auf das europaeische 
Yerfassungsleben.

Staatsmänner indess, welche etwas erhabeneres als 
bloss eine momentane Lösung parteipolitischer Machtfragen 
suchen, müssen sogleich einsehen, dass das Mittelschulwesen 
der vorgeschrittensten Verfassungsstaaten, der sogenannten 
Musterstaaten Europa’s, vor Allem an einem gemeinschaft­
lichen grossen Gebrechen kränkelt, dessen Heilung blosse 
Paedagogen — Humanisten sowie Realisten — an sich gar
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nie zu bewerkstelligen im Stande sind. Die Gymnasien so­
wohl als die Realschulen sind lediglich Yorbereitungsscliulen 
für die Hochschulen, und zwar jene vorwiegend auf Grundlage 
einer classiseh-philologischen, diese vorwiegend auf Grund­
lage einer naturwissenschaftlich-mathematischen und modern- 
literilrischen Propaedeutik. Es besuchen aber sowohl die 
Gymnasien als die Realschulen selbst in den vorgeschrittens­
ten europaeischen Yerfassungsstaaten nicht nur solche 
Schüler, welche auf eine Hochschule — Universität oder 
Polytechnikum, Landwirtschaftliche-, Forst-, Bergbau- oder 
Militärakademie hinaufstreben, sondern auch — und 
zwar in ganz erklecklichen Massen — Solche, welche, oder 
eigentlich deren Eltern den Elementarlehrcurs nicht für 
hinreichend erachten, ohne jedoch für ihre Kinder eine 
Hochschule zum Ziele zu setzen. Yon 100 Schülern, wel­
che die unterste Classe eines Gymnasiums, also eigentlich 
einer blossen Yorbereitungsschule betreten, erreichen in den 
vorgeschrittensten Yerfassungsstaaten Europa’s kaum 30%  
eine Hochschule, — mehr als 70%  fallen weg, von den 
einzelnen Classen sich mit ihrer mehr minder einseitig 
fragmentarischen Propaedeutik einem Staatsbürgerthume 
einverleibend, welches nur aus absolvirten Hörern der Hoch­
schulen und aus absolvirten Schülern der Elementarschulen 
besteht, und ausser Diesen nur noch — hie und da — aus 
einer äusserst dünnen Schicht mehr minder einseitiger Zög­
linge specifisch industrieller oder commercieller Mittelschulen. 
Dasselbe gilt von der eigentlichen Productivität der Real­
schulen und Realgymnasien. Um diesem Übel zu steuern, hat 
man in einigen Staaten eine neue Kategorie von Schulen, 
die sogenannten einfachen Bürgerschulen errichtet, ja in 
Preussen hat man es sogar ausserdem noch mit einer zweiten
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Kategorie versucht, mit den sogenannten Höheren Bürger­
schulen. Vom Standpuncte der Paedagogie betrachtet haben 
so manche dieser Schulen ziemlich Erspriessliches geleistet: 
vom staatmännischen Standpunkte entsprechen dieselben — 
einfache sowohl als Höhere Bürgerschulen — ihrem Zwecke 
nicht. Die einfachen Bürgerschulen bereichern die Gesell­
schaft mit einer Schichte, welche in Bezug auf allgemeine 
Bildung kaum in einem ernsteren Maasse die Schichte der 
absolvirten Zöglinge der besten Volksschulen überragt, und 
die Höheren Bürgerschulen bilden eine —  numerisch äus- 
serst schwache — Schichte heran, welche — in amtlicher Spra­
che unter dem gemeinschaftlichen Titel„ Höheres Schulwesen“ 
den Abiturienten der Gymnasien, Realschulen I. und II. 
Ordnung coordinirt — fürs moderne Staatsleben kaum in 
irgend einer Beziehung besser qualificirt sein kann, als cs 
die Abiturienten der Gymnasien und Realschulen sein können. 
Der Gedanke, parallel mit den Gymnasien und Realschulen 
in sich abgeschlossene moderne Mittelschulen zu errrichton, 
dieser Gedanke hatte schon vor Decennien dieselbe hohe 
Berechtigung, welche er heutzutage besitzt: freilich hatte 
man zur Zeit der Einführung dieser Höheren Bürgerschulen 
mit dem Verfassungsleben noch nicht besonders ernstgemeint. 
Dies erklärt auch die Thatsache, warum man gar nicht daran 
dachte, das vaterländische Staatsrecht, Privatrecht, Straf­
recht und Verfahren zu obligaten Lehrgegenständen für diese 
Höheren Bürgerschulen zu machen. Nun Dies sollte man 
thun heute, wo man doch auch in Preussen einen jeden Augen­
blick für verloren halten muss, welcher nicht zur Hebung 
des Reifegrades eines nunmehr für immer unwiderruflichen 
Verfassungslebens verwerthet worden ist. Nur — mindestens 
achtclassige — moderne Mittelschulen, als in sich vollkom­
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men abgeschlossene Lehranstalten würden jene grosse Lücke 
zn füllen fähig sein, welche jetzt noch zwischen den Hoch­
schulen und den Elementarschulen im modernen Culturleben 
und gleicherweise im modernen Verfassungslehen besteht. Nur 
solche Lehranstalten wären fähig jene grosse Mittelschichte 
heranzubilden und zwischen der hohen Fachintelligenz und 
der grossen Masse einzugliedern, welche jetzt in den europaei- 
schen Verfassungstaaten theils durch einen sogenannten 
mittleren Bürgerstand, d. h. durch mehr minder oberfläch­
lich autodidaktisch gebildete Ivaufloute, Industrielle, Kloin- 
gutsbesitzer, Pächter u. s. w. vertreten wird, theils noch voll­
kommen fehlt. Moderne Sprachen und Literaturen, Geo­
graphie, Geschichte, Aesthetik, Naturwissenschaften, Mathe­
matik, Statistik, Socialwissenschaft wären unerlässliche 
Lehrgegenstände dieser modernen Mittelschulen; aber auch 
das vaterländische Staatsrecht, Privatrecht, Strafrecht und 
Verfahren müssten esse in ; denn nur dann kann das Re- 
praesentativ-System und überhaupt das moderne Verfassungs­
leben aufhören eine Lüge zu sein, wenn eine gründliche 
Kenntniss der vaterländischen Verfassung und der vaterländi­
schen Gesetze im Staate nicht auf Diejenigen beschränkt bleibt, 
welche eine juridische-politische Facultät, d. h. eine Fach­
schule der Ädvocatur, des Richteramts, der höheren Staats- 
ämter und der forschenden juridisch-politischen Fachwissen­
schaften zu frequentiren im Stande sind. Die Universität 
bietet das Höchste, was ein zukünftiger Staatsbürger sich aus 
dem Bereiche der Rechtswissenschaft und der Staatswissen­
schaft erwerben kann, — sie bietet ihm das ganze System der 
Rechtswissenschaft und der Staatswissenschaft in ihrer ge­
schichtlichen Entwicklung, in ihrer palaetiologischen und ver­
gleichenden Ergründung; — die Elementarschule vermöchte
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ihm nur Dasjenige bieten, was er als Wähler aus der Ver­
fassungskunde und als selbstbewusstes Subject des alltäg­
lichen Eechtslebens aus dein rudimentärsten Bereiche des 
vaterländischen Privatrechts, Strafrechts und Verfahrens 
unerlässlich wissen muss, um nicht geradezu als ein „Stimm­
vieh“ dazustehen bei dem Wahlact, und um nicht geradezu 
als ein Opferthier seiner eigenen Unwissenheit dazu sitzen 
auf der Anklagebank oder vor seinem eigenen Advocaten: 
die „moderne Mittelschule“ würde ihren Schülern, wenn auch 
keine wissenschaftlich systematische, geschichtlich-compara- 
tiv-kritische, so doch immerhin eine gründliche Kunde derje­
nigen Disciplinen gewähren, ohne deren Kenntniss Keiner 
im modernen Verfassungsleben heutzutage den Kamen eines 
„gebildeten“ Staatsbürgers beanspruchen darf. Dies könnten 
die angestrebten Modernen Mittelschulen viel leichter erzielen 
als so manche „Volkshochschulen“ des skandinavischen Nor­
dens, und auch viel besser als die Bnglish High Schools 
der Vereinigten Staaten der nordamerikanischen Union: denn 
im Glanzen bliebe die „Moderne Mittelschule“ ein Gymnasium 
ohne Griechisch und Latein, eine Realschule ohne mathe­
matische Überbürdung — Beides auf Grundlage eines Pro­
grammes, welches nicht nach einer Vorbereitung der Schüler 
für irgend eine Hochschule, sondern nach einer unmittel­
baren Vorbereitung zum modernen Verfassungs- und Gesell­
schafsleben strebt. Sowie in die untersten Gassen der Gym­
nasien und Realschulen, so würde auch in die unterste Classe 
dieser Modernen Mittelschule der Schüler nach zurückgeleg­
ten 5 Elementarschuljahren, oder nach abgelegter Aufnahms­
prüfung aus den Lehrgegenständen derselben, mithin unge­
fähr in seinem 12. Lebensjahre eintreten; nach Beendigung 
des ganzen achtjährigen Lehrcurses würde er, so wie die
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Abiturienten der ebenfalls achtclassigen Gymnasien und 
Realschulen, in seinem 20-sten Lebensjahre eine Maturi­
tätsprüfung zu bestehen haben. Auf Grundlage dieser 
Maturitätsprüfung würde sich dann die Gemeinnützlich - 
keit dieser neuen Mittelschulen von sich selbst für alle 
Schichten des Staatsbürgerthums plausibel machen : denn 
wenn das Maturitätszeugniss dieser modernen Mittelschulen 
von Gesetzeswegen ausdrücklich zu einer Qualificatiöns- 
bedingung in Bezug auf gewisse Ämter und die Yerord- 
netenstellen z. B. in der Provinz (Departement) oder im Kreis, 
so wie für sämmtliche autonomen Gemeinden aufgestellt 
werden möchte : in diesem Falle würde die ganze Masse 
jener Staatsbürgersöhne, welche sich diese Aemter oder Ver- 
ordnetenstellen zum Ziele macht, nothwendigerweise gezwun­
gen werden, diese Modernen Mittelschulen zu besuchen; und 
in diesem Falle dürften auch diejenigen vielen tausend 
Schüler, welche ursprünglich ein Gymnasium oder eine Real­
schule betraten, im Laufe der Zeit jedoch aus was immer 
für einem Grunde von diesem ihrem Vorhaben — auf eine 
Hochschule zu gelangen —  zurückweichen mussten, in einer 
solchen Modernen Mittelschule ihre Lehrbahn zeitgemäss 
ergänzen und auf Grundlage einer modernen Mittelschul- 
Maturitätsprüfung sich eine Qualification erringen, welche 
dieselben noch immer zu bestimmten Stellen im Staatsleben 
lind gewissen culturellen Ansprüchen der Gesellschaft gegen­
über berechtigen möchte.

Die Errichtung solcher Modernen Mittelschulen würde 
aber zugleich auch wesentlich zur Lösung jenes Problems 
beitragen, in welches die Frage der Existenzberechtigung der 
vorbereitenden Mittelschulen, der Gymnasien und Real­
schulen gegenüber den Anforderungen des modernen Staats-
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Paedagoge sieht nur die paedagogischen Momente dieses 
Problems, ohne sieh um die Postulate des modernen Staats­
lebens zu bekümmern; der Paedagoge findet, dass die Vor­
bereitung, welche die Gymnasien vorwiegend auf Grundlage 
der classischen Sprachen und Literaturen der Jugend für 
die Hochschule gewähren, auch noch heutzutage eine ganz 
vortreffliche, und vom Standpunkte der Frage der Entwick­
lung der psychologischen Kategorien eine ganz und gar unent­
behrliche Vorbereitung ist. Der Staatsmann kann diese Auffas­
sung der Paedagogen als solcher nicht widerlegen; — ja, der 
Staatsmann soll überhaupt auch gar nicht den Versuch machen, 
diese Auffassung der Paedagogen zu widerlegen: er muss 
aber Momente in Betracht ziehen, welche den Paedagogen 
gar nicht angehen. Die Paedagogen streben nur nach Gym­
nasien, welche die thatsächlichen Schüler dieser Gymnasien 
auf die bestmögliche Weise für die Hochschule vorbereiten 
dürften: das Zahlenverhaltniss der zielgemässen Produclion 
der Gymnasien zu der Misernte derselben ist ihnen ganz und 
gar gleichgültig. Die Paedagogen sträuben sich aus innigster 
Überzeugung gegen Gymnasien, an welchen die griechische 
Sprache und Literatur nicht in einem erklecklichen Maasse 
als obligater Lehrgegenstand getrieben wird: die moderne 
Gesellschaft empört sich in vielen europaeischen Verfassungs­
staaten gegen diese Ansprüche der Paedagogen; die Gesetz­
geber, welche ihr Mandat von einer unwissenden Masse erhal­
ten, weichen zurück vor dem Machtworte der Demagogie oder 
schliessen sich aus eigenem Antrieb der „volksthtunlichen“ cul- 
turpolitischen Strömung an und verbannen — wie Dies auch 
in Italien geschah — die griechische Sprache aus den Gymna­
sien. Der Staatsmann jedoch, der die grosse unterrichts-poli-
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tische Frage unserer Tage nicht schlechthin zu einer Macht­
frage der Parteien herahzudrücken helfen will, soll die berech­
tigten Postul ate sowohl der Ansprüche der Paedagogen als der 
Ansprüche der Gesellschaft zu würdigen wissen: und er wird 
Dies auch zu thun fähig sein, sobald er diejenige Teleologie 
der gesäumten Mittelschulpolitik begreift, welche zu der 
Anerkennung der Existenzberechtigung abgeschlossener, min­
destens achtclassiger Moderner Mittelschulen drängt. Ausge­
hend von einer solchen Unterrichtspolitik wird er fähig sein, 
den Ansprüchen der Paedagogen gerecht zu werden, ohne die 
Interessen der Gesellschaft verletzen zu müssen. Er wird die 
griechische Sprache weder reduciren, noch verbannen aus 
den Gymnasien, d. h. aus denjenigen Mittelschulen, in Avelche 
dieselbe nach der Aussage der Paedagogen hingehört: er wird 
aber die Anzahl und geographische Yertheilung solcher vor­
bereitenden Mittelschulen in Einklang zu bringen trachten 
mit den wahren Interessen des Staatslebens und der Gesell­
schaft. Dasselbe wird er anstreben in Bezug auf die Anzahl 
und geographische Verbreitung der Realschulen: dabei wird 
er aber jene abgeschlossene Mittelschulen, deren Errichtung 
das staatsbürgerliche und culturelle Lebensinteresse einer 
so grossen Masse erheischt, nur nach einem solchen Pro­
gramme einzurichten trachten, welches ihm die Sache des 
menschlichen Capitals speciell für diesen Zweck vorschreibt. 
Aus diesem Grunde dürfte eine aufgeklärte Gesetzgebung 
sich mit 40 Gymnasien und 40 Realschulen vollkommen 
begnügen dort, ayo mindestens 400 „moderne Mittelschulen“ 
errichtet werden sollten. Welch eine gekünstelte Proportion! 
wird man von einer gewissen Seite ansrufen. Im Gegentheil, 
die bestehende, geschichtlich ererbte und ständisch-land- 
reclitlich weiterentwickelte Proportion ist eine entschieden
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pathologische. Nicht für irgend einen sogenannten „Stand“ 
—  z. B. den „Bürgerstand“ — sollen heutzutage diese oder 
jene Schulen errichtet werden : der demokratische Cultur- 
staat kennt keine „Stände“, — die moderne Gesellschaft 
kennt keine ständisch gegliederte Berufsclassen. Der demo­
kratische Culturstaat kennt nur ein einheitliches Staatsbür­
gerthum, —  die moderne Gesellschaft kennt nur gesell­
schaftliche Schichten, welche aus individuellen Fähigkeiten, 
individueller Bildung und individuellen Leistungen auf Grund­
lage einer vollkommen freien Concurrenz hervorgehen sollen. 
Aus diesem Grunde sollten die Staatsmänner nicht nach 
Mittelschulen streben, welche die Bedürfnisse eines thatsäch- 
liclien „Mittelstandes“ zu befriedigen hätten; nein, die 
Staatsmänner Europa’s sollten Mittelschulen anstreben für 
all’ diejenigen Söhne des Staatsbürgerthums, deren indivi­
duelle Begabung und Fleiss, individuelle Richtung und Le­
bensplan durch die Elementarschule nicht zufriedengestellt 
zu werden vermögen, ohne jedoch auf eine erfolgreiche Been­
digung der Hochschul-Lehrbahn rechnen zu dürfen oder 
rechnen zu wollen.

Von einem solchen Gesichtspunkte aus betrachtet, er­
scheint die Proportion, welche ich für die Anzahl der zu 
errichtenden abgeschlossenen „Modernen Mittelschulen“ im 
Verhältnisse zu den lediglich vorbereitenden Mittelschulen, 
d. h. Gymnasien und Realschulen vorgeschlagen habe, voll­
kommen gerechtfertigt. Nur ein solches Staatsbürgerthum, 
nur eine solche Gesellschaft, welche durch die Production 
der „Modernen Mittelschulen“ in einem solchen Maasse ver­
stärkt werden würden, könnten der Sache des menschlichen 
Capitals einen gehörigen Dienst erweisen. Nur ein solches 
Staatsleben würde ein Repraesentativ-System und ein Seil­
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government ermöglichen, welche nicht Werke der Lüge, 
sondern Werke der Aufklärung und der ehrlichen zielbe­
wussten Arbeit sein möchten; nur eine solche Gesellschaft 
könnte die Bahn des Fortschritts rasch wandeln, ohne das 
sittliche Gleichgewicht zu verlieren und ohne in ihren mate­
riellen Interessen vom Proletariate gefährdet zu werden.

Auf diese Weise würde sich der Dualismus von selbst 
versöhnen, der bis auf den heutigen Tag in dem europaeischen 
Mittelschulwesen so heftig kämpfend fortbesteht.Griechisch und 
Latein könnten in den Gymnasien nach dem Herzenswünsche 
der philologischen Paedagogen, — Mathematik, Naturwissen­
schaften im vollsten Maasse in den Realschulen getrieben wer­
den, ohne je in einen Zusammenstoss zu gerathen mit denPos- 
tulaten des modernen Yerfassungslebens. Höchstens müssten 
noch zwei moderne Weltcultursprachen —  deutsch, englisch 
oder französisch — in die oberen Classen sowohl der Gymna­
sien, als der Realschulen als obligate Lehrgegenstände einge­
führt werden: nach keiner anderen Richtung hin dürfte aber 
der Lehrstoff — weder in den Gymnasien noch in den Real­
schulen vermehrt oder vervielfältigt werden. Die Existenz­
berechtigung des „Realgymnasiums“ würde in dem Augen­
blicke aufhören, in welchem sich der Staat ganz ernsthaft 
mit den „Modernen Mittelschulen“ befassen würde, — und 
auch das Postulat des modernen Yerfassungslebens würde sich 
— in Bezug auf die best-mögliche Verbreitung staats-, 
straf- und privatrechtlicher Kenntnisse — auf einem Wege 
befriedigen lassen, welcher die Schüler der Gymnasien und 
Realschulen viel behaglicher und doch viel sicherer zum 
Ziele führen könnte, als wenn die Schüler der Gymnasien 
und Realschulen noch innerhalb dieses ihres vorbereitenden 
Mittelschul-Lehrcurses zu einem analogen Unterrichte im
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werden würden, wie ihn — nach der obigen Erörterung — 
die Schüler der abgeschlossenen „Modernen Mittelschulen“ zu 
gemessen hätten. Nein, die Schüler der Gymnasien und 
Realschulen sollen als Solche durch jene Disciplinen nicht 
überbürdet werden : Mathematik, Astronomie (Kosmologie), 
Physik, Chemie, Anthropologie, Zoologie, Botanik, Oryktog- 
nosie, Geologie, Palaeontologie (einschliesslich Zoo-Geogra­
phie und Phyto-Geographie), Geschichte (jedoch entschieden 
mehr Culturgeschichte und Verfassungsgeschichte als Hof- 
intriguen- und Schlachtengeschichte), Geographie auf poli­
tisch-statistischer Grundlage, philosophische Propaedeutik, 
allgemeine Literaturgeschichte, Muttersprache, die Literatur 
derselben, zwei moderne Weltsprachen und die Literaturen 
derselben, Zeichnen; all’ Dies als obligate Lehrgegenstände 
der Realschulen, — Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie 
(in einem minder tiefgehenden Maasse, als in den Real­
schulen), Anthropologie, Zoologie, Botanik, Oryktognosie, 
Geologie, Palaeontologie (einschliesslich Zoo-Geographie und 
Phyto-Geographie), Geschichte (d. h. allgemeine Geschichte 
mit überwiegender Berücksichtigung der Entwicklungsge­
schichte der Cultur und der Staatseinrichtungen), Geographie 
auf politisch-statistischer Grundlage, philosophische Propae­
deutik, allgemeine Literaturgeschichte, Muttersprache, Lite­
ratur derselben, zwei moderne Weltcultur-Sprachen und die 
Literaturen derselben, sodann griechische Sprache, griechische 
Literatur, lateinische Sprache, römische Literatur als obli­
gate Lehrgegenstände der Gymnasien: Das soll Alles gelehrt 
und gelernt werden in unseren vorbereitenden Mittelschulen! 
Unser Zeitalter erfordert es, — die Zukunft erfordert es. 
Nun aber dort, wo all’ Dies gelehrt und gelernt wird, kann
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mehr sein. Ein System, welches so Etwas bezweckte, würde 
all’ die grossen paedagogischen Interessen aufs Spiel setzen, 
deren Befolgung der Staatsmann nicht aus den Augen 
verlieren darf. Es ist aber auch nicht nothwendig. Die 
Gymnasien und Realschulen sollen auch für die Zukunft 
vorbereitende Mittelschulen bleiben : diejenigen Schüler der­
selben, welche die Hochschule aus irgend einem Grunde nicht 
zu erklimmen vermögen, würden zur Ablegung der Maturi­
tätsprüfung aus den obligaten Lehrgegenständen der „Moder­
nen Mittelschulen“ verhalten werden; der Übergang aus dem 
Gymnasium sowie aus der Realschule in die betreffende Classe 
der „Modernen Mittelschulen“, würde gar nicht so schwierig 
sein, und auf diese Weise würden selbst die durchgefallenen 
Schüler der Gymnasien und der Realschulen Gelegenheit 
haben, mit dem vaterländischen Staats-, Straf- und Privat­
rechte vertraut zu werden, — ohne eine andere schwierigere 
Lehrbahn wandeln zu müssen, als welche die Teleologie der 
abgeschlossenen „Modernen Mittelschulen“ für die Schüler der­
selben eben vorschreibt. Diejenigen Schüler der Gymnasien und 
der Realschulen jedoch, welche was immer für eine Staats­
hochschule erreichen, sollten, wenn sie auch nicht in die soge­
nannte juridisch-staatswissenschaftliche Facultät eintreten, 
an der Hochschule selbst dazu verhalten werden, dass sie 
auch Collegien über vaterländisches Staats-, Straf- und 
Privatrecht besuchen und anlässlich ihrer Staatsprüfungen 
oder Rigorosen, welche sie aus ihren Fachstudien bestehen, 
parallel auch eine, für sämmtliche Hörer sämmtlicher Hoch­
schulen obligate Staatsprüfung aus dem vaterländischen 
Staats-, Straf- und Privatrechte ablegen. Dieser Lehrcurs 
würde den Mediziner eben so wenig in seinen Fachstudien
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hemmen, als den Techniker, —  den Philologen und den 
Agronomen ebensowenig belästigen, als den Chemiker oder 
den Mathematiker. Ist es ja doch ein Postulat des demokrati­
schen Culturstaats, dass die Interessen der Gesundheitspflege, 
der Nationalökonomie, der Wissenschaft und des Communi- 
cationswesens im Verfassungsleben nicht minder zur Geltung 
gebracht werden mögen, als die der Rechtspflege und der 
Verwaltung : nun wie könnte Dies aber zur Thatsache wer­
den, wenn nicht zuvor die Aerzte, Ingenieure, Agronomen 
und die Männer der Wissenschaft von Staatswegen in die 
Lage gebracht werden, sich in Bezug auf das vaterländische 
Staats-, Straf- und Privatrecht mit einem Erkenntnisskreise 
auszustatten, ohne dessen Besitze Aerzte und Ingenieure, 
Professoren und Agronomen in den Augen der Richter, Ad­
vokaten und Administrativ-Beamtcn nicht viel mehr berech­
tigt zu gesetzgeberischen Arbeiten und nicht viel mehr be­
rechtigt zur parlamentarischen Coutrole erscheinen, als der 
erste beste Wähler, der höchstens eine Elementarschule ab- 
solvirt und all’ sein politisch-juridisches Wissen durch Auto­
didaktik, aus Zeitungen, Ivaffeehaus-Conversation, Partei- 
Agitation oder aus irgend einem Convcrsations-Loxicon ge­
schöpft hatte? Freilich war die geschichtliche Entwicklung 
bis jetzt einer ganz anderstgearteten Strömung gefolgt. Die 
Parteien, welche den Kampf um die Freiheit gekämpft hatten, 
haben sich bis jetzt äusserst wenig um cultur-politische 
Postulate gekümmert: die Fürstenpolitik machte keine Initia­
tive zu einer solchen Richtung; die Fürstenpolitik trachtete 
im Gegentheil, jedwede Regung niederzuhalten, welche eine 
ernsthafte politische Erziehung der Massen, eine bedeutende 
Stärkung der „ranglosen Intelligenz“, der „amtlosenGelehr­
ten und Gebildeten“ im Staate in Aussicht zu stellen schien:
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die Völker aber waren kurzsichtig, — sie rangen nur nach der 
Befreiung vom Drucke und verschmähten es, sich um cultur- 
politische Programme zu schaaren, in dem Wahne, zur Schule 
der Freiheit sei nur Eines nöthig, der Umsturz des Beste­
llenden und die Proclamirung der Freiheit.

Dies erklärt die Richtung, welche die geschichtliche 
Entwicklung in der Hochschulpolitik der europaeischen 
Staaten seit der französischen Revolution befolgt hatte. Dies 
erklärte aber auch zugleich den steifen Conservativismus der 
europaeischen Hochschulpolitik in Bezug auf die altherge­
brachte Eintheilung der Universität in jene vier Facultäten, 
welche noch in den meisten europaeischen Verfassungs­
staaten als solche bestehen.

Die Universitäten älteren Ursprungs, welche den jün­
geren in Europa zum Muster dienten, sind lediglich in 
Jahrhunderten und durch Machthaber gegründet worden, 
denen Nichts ferner lag, als die best-mögliche politische Er­
ziehung zum modernen Verfassungsleben. Diese Machthaber 
und Gründer wollten den Anforderungen jener armseligen 
Zeiten und den Bedürfnissen jenes elendiglichen Staatslebens 
entsprechen, welches zu jenen Zeiten eben bestand. Die Wis­
senschaften lagen damals grösstentheils noch in ihren embryo­
logischen Entwicklungsphasen; das Staatsleben jener Zeiten 
duldete keine „freie Concurrenz“ der geschulten Talente um 
die Arbeitskreise der Staatsgewalt; — ein solches Staats­
leben kannte noch bei Weitem nicht jene wichtige und bunte 
Differenzirung der Staatsorganisation, welche dem heutigen 
europaeischen Verfassungsleben eigen ist. Auf einer solchen 
Grundlage konnte es also auch keinen Machtfactor — und 
zwar weder einen patrimonialen noch einen renitentialen — 
geben, welcher fähig gewesen wäre, gegen die Eintheilung

Zur Reform des Unterriclitswesens.
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der Universitäten in theologische, juridische, medizinische 
und philosophische Facultäten erfolgreich anzukämpfen: und 
so reichte dieselbe heran bis in unsere Zeiten, ohne je als eine 
Tagesfrage von politischer Bedeutung in den europaeischen 
Gesetzgebungen zum Durchbruche zu gelangen. In den 
Machtkreisen des Patrimonialismus kümmert man sich heute 
schon äusserst wenig um die Dichotomie der philosophischen 
Facnltät nach dem französischen Vorbilde der „Facultds des 
Sciences“ und „Facultds des Lettres“ : desto eifriger ist 
man bestrebt, die Trennung der politischen Facultät von der 
juridischen zu hintertreiben. „Der Staat braucht nur kundige 
Richter, Advocaten und willfährige Beamte; für Jene — für 
die Richter und Advocaten — ist die Jurisprudenz, folglich 
nicht nur das vaterländische Privatrecht, Strafrecht, Verfah­
ren, Wechselrecht, Handelsgesetz, Bergrecht, Canonisches 
Recht, und die vaterländische Rechtsgeschichte, sondern auch 
Institutionen, Pandekten, Römische Rechtsgeschichte, ja sogar 
die kritische Geschichte der Quellen des römischen Rechts, 
wie auch jener des Canonischen Rechts von einer unerlässli­
chen Nothwendigkeit, —  für Letztere, d. h. für die Beamten 
des Staats, sind zwar alle diese Disciplinon in demselben Um­
fang nicht eben unerlässlich, doch sind sie im Allgemeinen 
selbst dann nützlich, wenn Diejenigen, welche selbe studiren 
müssen — z. B. die Administrativ-Beamten — in ihrem Be­
rufsleben gar nie dazu kommen, dieselben praktisch verwerthen 
zu können. Es ist besser, wenn angehende Staatsbeamte durch 
Untersuchungen über die Möglichkeit einer Identität des Ju- 
nius Gracchanus mit Junius Congus und über das Verhält- 
niss dos Benedictus Levita zu den Decrotalien des Pseudo-Isi- 
dorus recht tüchtig abgeplagt werden, als wenn ihnen hinrei­
chende Zeit gegönnt wäre, im Bereiche der vergleichenden
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Verfassungskunde und der Verfassung geschickte, der allge­
meinen Staatslehre oder über die Theorie des Repraesentativ- 
Systems und des Rechtsstaats Grübeleien anzustellen. Nur das 
althergebrachte System ermöglicht ein Abdrillen zu arbeits­
tüchtigen und dabei doch unschädlichen Werkzeugen: die Re­
forminder angedeuteten Richtung würde nur die Anzahl jener 
ranglosen Individuen ganz rasch und erklecklich vermehren, 
welche sich eine gründliche staatsmännischo Qualification er­
werben, mithin auch auf die Leitung oder doch auf die Con- 
trole des Staatsgeschäfte Einfluss zu nehmen streben : und 
Das ist eben zu verhüten. Der Parlamentarismus ist gar 
nicht so sehr gefährlich, so lange die volkstümlichen Par­
teien entweder Advocaten oder halb-gebildete Autodidakten- 
Politiker zu ihren Tonangebern haben. Viel ärger wäre es, wenn 
unsere Universitäten zur Heranbildung von einer ganzen 
Masse von gründlichen, berufsmässigen Politikern gemiss- 
braucht werden dürften. Der Parlamentarismus ist jetzt eine 
ganz nette Waffe gegen die rohe Masse welche nur auf Ad­
vocaten und halbgebildete Autodidakten-Politiker hört und 
die höhere Intelligenz wider ihren Willen in unser Lager 
herübertreibt. Die Aufstellung eigener politischer Facultäten 
würde Dom bald ein Ende machen. Darum wollen wir auch 
keine eigene politische Facultäten, Der Staat, der so ist, wie 
wir ihn haben wollen, verliert ja  dabei nicht das Mindeste. 
Allerdings stellt das moderne Leben an den Juristen, d. h. 
an den Richter und an den Advocaten, mitunter auch solche 
Anforderungen, welchen die speciflsch juridischen Disciplinen 
nicht mehr genügen dürften. Gut, mau gestatte also die 
Einführung von Organisations-Massregeln, welche diese An­
forderungen — wenn auch nur theilweise — augenschein­
lich beschwichtigen, — man verhalte z. P). die Juristen
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strengstens zu einem eingehenden Studium der National­
ökonomie ; ausserdem lasse man dieselben — wie ehedem — 
schwelgen in Ethik und transcendentaler Rechtsphilosophie; 
Das wird ihnen nicht schaden; die Zöglinge eines Hegel 
oder Schleiermacher pflegen nie auszuarten. Kurz, man be­
lasse die Facultäten so wie selbe sind. Die Errichtung eige­
ner politischen Facultäten wäre kein Experiment im Interesse 
des Conservativismus; im Gegentheil, es könnte dem Conser­
vativismus nur neue Verlegenheiten bereiten: denn es würde 
bald jene Grundlagen unterwühlen, auf welchen das ererbte 
Gleichgewicht der socialen Kräfte im Staatsleben beruht“.

Das ist ungefähr der Gedankenstil derjenigen Staats­
männer, welche sich der Errichtung eigener politischer Fa­
cultäten heutzutage noch entgegensetzen. All’ das denken 
sie sich jedoch nur in aller Stille : vor die Öffentlichkeit 
treten sie mit ganz anders gearteten Ivompseumen. Sie ent­
lehnen ihre Sprache bald den Civilistcn vergangener Gene­
rationen, bald einer gewissen erziehungs-philosophischen 
Schule unserer Tage und wären geneigt, den Culturpolitikern 
glauben zu machen, dass sie in den Pandekten denselben 
Prodromus zu der modernen Staatswissenschaft aufgefunden 
hätten, welchen das Studium des Griechischen und Lateinischen 
überhaupt für die Universitätsjahre gewährt. Solche Staats­
männer erhalten stets eine nachdrucksvolle Unterstützung 
von Seiten der gesammten Universitäts-Functionäre, welche 
an einer gewissenhaften Beibehaltung althergebrachter aka­
demischer Chablonen mitinteressirt sind. In erster Linie sind 
Das wohl gewöhnlich die Professoren des Römischen Rechts 
und im Allgemeinen des Privatrechts selbst. Und da Die­
selben auf Grundlage des herrschenden Systems beinahe auf 
allen europaeischen juridisch-staatswissenschaftlichen Facnl-



69

täten eine entschiedene Stimmenmajorität repraesentiren: so 
Weiht auch in den meisten europaeischen Verfassungsstaaten 
in dieser Beziehung Alles beim Alten. Die Dichotomie wird 
als eine gefährliche Ketzerei verpönt.

Und doch wäre die Sache so natürlich, — die Lösung 
des Problems ohne jode besondere Schwierigkeit. Sowohl 
Diejenigen, welche die Universität als eine hohe Forscher­
schule gepflegt wissen wollten, als auch Diejenigen, welche in 
derselben lediglich eine Combination der höchsten Fach­
schulen erblicken, müssen einsehen, dass bei dem heutigen 
Erkenntnisskreise des Menschengeschlechts ein Menschenleben 
zur Erfassung der gesammten Rechts- und Staatswissen­
schaften nicht mehr genügt, und wenn es auch genügen 
würde, die Differenzirung der organischen Thätigkeit des 
Staatslebens auch in dieser Beziehung so entschieden auf 
eine Theilung der geistigen Arbeit anwoist, dass die Bewälti­
gung der gesammten Rechts- und Staatswissenschaften kei­
nem nüchternen Staatsbürger als zweckdienlich erscheinen 
kann, — weder im Denker- und Forscherleben, noch in 
Bezug auf die verschiedenen Arbeitskreise des modernen 
Verfassungslebens. Ich will hieinit durchaus nicht sagen, 
dass Derjenige, der sich irgend einem Zweige der Admi­
nistration widmen will, nicht auch das Privatrecht, Straf­
recht und Verfahren seines eigenen Vaterlandes vollkommen 
gründlich kennen müsste; nein, ich halte Dies unerlässlich 
für die gesammten Beamten der gesammten Zweige der Ad­
ministration in einem jeden Rechtsstaat. Allein ich halte es 
für eine verfehlte Unterrichtspolitik — bei der Kürze des 
Menschenlebens und bei den so vielseitigen Ansprüchen, 
welche heutzutage Staat und Gesellschaft an dieses so kurze 
Staatsbürgerleben stellen, — Diejenigen, welche sich der
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Lehrcursos zum Erlernen auch solcher Disciplinen zu verhal­
ten, welche, obwohl dieselben nur zur Propaedeutik des va­
terländischen Privatrechts gehören, dennoch so weitläufig 
und zugleich so tiefgehend sind, dass sie dcu akademischen 
Hörern nicht einmal genug physische Zeit übrig lassen, den 
eigentlichen Lehrgegenständen ihres selbst-erwählten zukünf­
tigen Faches, nämlich den verschiedenen Zweigen der Staats­
wissenschaft, — positives Staatsrecht mitinbogriffen — ge­
hörig obzuliegen.

Allgemeine Staatslehre, Yerfassungslehre, die Lehre 
von der Verwaltung, vaterländisches Staats-, Verfassungs- 
uud Verwaltungsrecht in seinem ganzen Umfänge — Völ­
kerrecht, Statistik, Nationalökonomie, die Lehre von der 
öffentlichen Gesundheitspflege, Gesellschaf'tslehre, Unter­
richtspolitik, vergleichende Verfassungskunde und Encyclo- 
paedie der Rechts- und Staatswissenschaften : all Das ist 
theils unerlässlich nothwendig, theils unvergleichlich nütz­
licher für die zukünftigen Fachmänner und Functionäre der 
modernen Administration, als Institutionen oder Pandekten: 
und wenn noch eine kleine Zeit übrig bleibt, so wäre es für 
Dieselben doch angezeigter, diese kleine freie Zeit dem Stu­
dium der vaterländischen Verfassungsgeschichte und der 
allgemeinen Verfassungsgeschichte, so wie der vaterländi­
schen Culturgeschichte und der allgemeinen Culturgeschichte 
widmen zu dürfen, als ihr Urtheilsvermögen durch muomo- 
nische Exercitationen über diese oder jene fragmentarischen 
Momente der römischen Privatrechtsquellen-Geschichte klären 
oder gar „schärfen“ zu wollen. Auch für sonstige Hörer, 
welche einst an dem Verfassungsleben als unabhängige 
Staatsbürger durch Ausübung ihrer activen und passiven
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politischen Rechte einen unmittelbaren Antheil zu nehmen 
gedenken, und nicht Richter, Advocaten oder Denker und 
Forscher speciell auf dem Gehietc des Privatrechts zu wer­
den wünschen, — seihst für diese grosse Anzahl von Hörern 
wären die so eben aufgezählten Disciplinen unvergleichbar 
nützlicher, als Institutionen, Pandekten und römische Rechts- 
geschichte.

Ja sogar Diejenigen, welche die Staatswissonschaft 
der Wissenschaft willen zu pflegen suchen, würden der Er­
weiterung des staatswissenschaftlichen Erkenntniss- und 
Ideenkreises sicherlich nicht dann den bestmöglichen Dienst 
leisten können, wenn sie ihre beste Zeit und Arbeit zuerst 
auf jene, nur äusserst mühsam verdaulichen Progymnasmen 
des Privatrechts vergeuden, und erst nachher ihren ermüdet 
„geschärften“ Geist den eigentlichen Vorstudien ihres spe- 
ciellen Faches zuwenden. Selbst ein Forscher erster Grösse 
wie Gneist, hätte die Staatswissenschaft sicherlich mit ganz 
anderen Ergebnissen bereichert, wenn er nicht aus dem 
kreise der Pandektenforschung, sondern z. B. aus dem Kreise 
vergleichender Verfassungsforschungen, oder verfassungsge- 
schichtlicher, culturgeschichtlicher und culturstatistischer 
Forschungen auf das Feld der englischen Selfgovernments­
und Rechtsstaatstheorie herübergotreten wäre.

Ehre dem Römischen Rechte! Es hat bedeutende Ver­
dienste um den Entwicklungsgang des modernen Rechtsle­
bens; ein Träger der Bildung ebnete es in geistesarmen 
Jahrhunderten die Bahn der Gleichheit. Und wie kunstvoll 
praecis ist seine Sprache! Ganz gewiss wird es noch lange 
andauern, bis die Staatswissenschaft sich mit ihm in dieser 
Beziehung messen können darf. Doch bei voller Anerken­
nung all’ dieser seiner Vorzüge, wäre es eine arge Voreilige-
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nommenheit nicht einsehen zu wollen, dass die Unterrichts­
politik Derjenigen, welche das Studium der modernen Staats­
wissenschaft auch fernerhin lediglich durch eine systemati­
sche, ja sogar geschichtlich-kritische Vertiefung in das Römi­
sche Privatrocht eingcleitot wissen wollen, den Geist der 
Durchschnitts-Jugend nicht sowohl auf eine gesunde Weise 
weiter entwickelt, als auf eine völlig unverantwortliche Weise 
vergymnastisiret.

Auf der anderen Seite wäre es oin analoger Fehlgriff, 
wenn man zu einem so tiefgehenden historisch-kritischen 
Studium all’ der angeführten Zweige der Staatswissenschaft 
diejenigen Hörer verhalten wollte, welche auf das Richteramt, 
auf eine Advocatur lossteuern : höchstens dürften sich Selbst 
dazu Solche opfern, welche ein theoretisches Forscherlehen auf 
dem Gebiete des Privat- und Strafrechts sich zum Ziele 
setzen. Nicht einmal die Errichtung von Verwaltungs- und 
Staatsgerichtshöfen könnte im modernen Verfassungslehen eine 
solche Unterrichtspolitik, einen solchen Fehlgriff rechtfertigen. 
Nur dem theoretischen Forscher gegenüber erweist sich der 
mehr minder offene geschichtliche Zusammenhang des 
Staatsrechts mit dem Privatrechte bei so manchen Völkern 
der Geschichte als fruchtbringend : für Richter und Advoca- 
ten wären solche, historisch-kritisch getriebene vergleichende, 
speciell staatsrechtliche Vorstudien nur dann erwünscht, wenn 
Dieselben sich durch die Ausrufung des Theophrast in 
Bezug auf die menschliche Lebensdauer nicht betroffen füh­
len dürften.

Auf dieser Grundlage sollte also von der juridischen 
(oder „juridisch-staatswissenschaftlichen“) Facultät eine 
eigene staatswissenschaftliche oder „politische Facultät“ 
losgelöst werden.
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Angelangt auf eine Universität, würden also diejenigen 
Abiturienten der vorbereitenden Mittelschulen (Gymnasien), 
welche eine administrative Laufbahn, politische Laufbahn 
oder ein staatswissenschaftliches Denker- und Uorscherleben 
anstreben, sich unmittelbar einer solchen politischen Facultät 
zuzuwenden haben. Sie könnten die oben angeführten obliga­
ten Lehrgegenstände in drei Jahren absolviren, ohne auch 
nur zur Frequentirung von Institutionen oder Pandekten- 
Collegien oder gar zu einer „Fundamental-Prüfung mit römi­
schem Rechte und kanonischer Rechtsquellengeschichte“ ver­
halten zu worden.

Diejenigen Hörer dagegen, welche Richter, Advocaten 
oder Privatrechtsforscher werden wollen, hätten innerhalb 
der „juridischen Facultät“ am Besten so ungefähr dieselben 
obligaten Lehrgegenstände zu bewältigen, welche für die 
Juristen auf den österreichischen Universitäten verbind­
lich sind.

Eine Wiedervereinigung dieser beiden Studien-Gruppen 
dürfte nicht einmal in Bezug auf die Rigorosen verordnet 
werden. „Doctor der Politik“, „Doctor der Rechte“ : so soll­
ten die Grade lauten. Das vaterländische Recht würde — in 
dem oben angedeuteten Verhältnisse — das hauptsächlichste 
gemeinschaftliche Element auch zwischen den beiden Rigo- 
rosal-Studiengruppen zum Ausdrucke zu bringen haben.

Neben diesen beiden Facultäten würde auch die Errich­
tung einer eigenen nationalökonomischen Facultät ihre vollste 
Berechtigung haben. Ich theile nicht die Ansicht Derjenigen, 
welche die Nationalökonomie schon in die vorbereitenden Mit­
telschulen, ja  sogar in die Elementarschule eingeführt wissen 
wollen. Diejenigen, welche eine solche Reform anstreben, 
identifiziren den Mercantilismus ihrer eigenen Engherzigkeit
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mit dem anleitenden Geiste des allgemein menschlichen 
Fortschritts. Auch haben die Paedagogen Recht, wenn sie 
ihre Stimme gegen eine solche Anmassung erheben : denn 
es wäre in der That ein wahres Attentat gegen die Entwick­
lungs-Bedingungen der psychologischen Kategorien, die Ju­
gend in den vorbereitenden Mittelschulen mit einem Gegen­
stände überbürden zu wollen, dessen wissenschaftlicher An­
werth keinem Brabeuten einzuleuchten vermag, so lange ihm 
nicht auf Grundlage umfassender, gründlicher statistischer 
Kenntnisse auturgische Quellen der Empirie zur Verfügung 
stehen, — ein Gegenstand, dessen Systeme sowohl als Ter­
minologie und Definitionen fast anlässlich eines jeden neu 
auftauchenden, auch nur etwas bedeutenden Autors einer ra- 
dicalen Reform unterworfen werden.

Ganz anders steht die Sache auf der Universität. Hier 
sollen in erster Linie in der Nationalökonomie Solche ihre 
Ausbildung erhalten, welche unmittelbar nach der Beendigung 
ihres Lehrcurses dem Staat in den nationalökonomischen Fä­
chern als finanzpolitische, gewerbe-politische, handels-politi- 
sclie, ackerbau-politische, verkehrs-politische, bergbau-politi­
sche oder forst-politische Beamte dienen oder im Laufe der 
Zeit die entsprechende fachliche Verwaltung im Parlamente, 
im Provinzial-Vertretungskörper, im Kreistag, im Municipal- 
Äusschusse controliren sollen. Zu diesem Behufe wäre es aber 
sicherlich nicht hinreichend, alle diese zukünftigen amtli­
chen und seifgovernmentalen Fachmänner nur desselben be­
schränkte]! nationalökonomischen Lehrcurses theilhaftig wer­
den zu lassen, welchen sie innerhalb einer juridischen Facul- 
tät zu gemessen vermöchten. Aus diesem Grunde müsste die 
Idee der „cameralistischen Facultät“ in dieser Richtung er­
weitert und als eine „nationalökonomische Facultät“ systemi-
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sirt werden. Dass die Hörer dieses erweiterten Lehrcurses 
auch zum Studium des vaterländischen Staats-, Straf-, Privat­
rechts und Verfahrens verhalten werden müssten, quillt als 
ein Corollarium aus dem Grundgedanken jener Unterrichts­
politik des Verfassers, auf welchem diese Organisations­
ideen beruhen.

Die Einverleibung des Polytechnikums, so wie der land- 
wirthschaftlichen, forst- und bergbauwissenschaftlichen Staats­
hochschulen in die Universität, ist ein Postulat des demo­
kratischen Culturstaats. Hur dann hat die Begründung der 
Staatsorganisation auf dem Principe der fachlichen Arbeits- 
theilung eine Aussicht auf Erfolg, wenn einer ernsthaften 
Gleichstellung sämmtlicher grossen fachlichen Arbeitskreise 
des Staatslebens nicht schon durch die Unterrichtspolitik 
systematisch entgegengebaut wird : ohne eine gewissen­
haft durchgeführte Coordination der zu errichtenden techni­
schen, land- und forstwirthschaftlichen und bergbauwissen­
schaftlichen Facultäten mit den juridischen, politischen, na­
tionalökonomischen , mathematisch - naturwissenschaftlichen, 
sprachwissenschaftlich-historisch-philosophischen und medizi­
nischen Facultäten könnte aber eine solche Gleichstellung 
jener grossen fachlichen Arbeitskreise des Staatslebens nur 
äusserst oberflächlich angebahnt werden. Einer solchen Ein­
verleibung würde kein ernstes Hinderniss im Wege stehen: 
im Gegentheil, die Verpflichtung der Hörer der Technik, Agro­
nomie, Forstwissenschaft und Bergbauwissenschaft zum Stu­
dium des vaterländischen Staats-, Straf- und Privatrechts wür­
de an sich jene oekonomisch unanfechtbare formelle Massregel 
auch vom unterrichts-politischen Gesichtspunkte rechtfertigen.

Endlich wären die verschiedenen — philologischen, ma­
thematisch-physikalischen, geschichtlichen u. s. w. — Semi-
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narien, welche auf den Hochschulen zur Ausbildung- von 
Gymnasial-und Realschullehrern bestehen, mit einem speciell 
unterrichts-politischen Lehrcurse ergänzt zu einer „paedago- 
gischen Facultät“ zu erweitern. Audi für die Hörer dieser 
„paedagogischen Facultät“ müssten vaterländisches Staats­
recht, Straf- und Privatrecht obligate Lehrgegenstände sein: 
da jedoch in diese Facultät natürlicherweise nur solche Hörer 
zugelassen werden sollten, welche ihren betreffenden Lehr- 
curs in der philologisch-geschichtlich-philosophischen, oder 
in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Facultät absol- 
virt hatten, die Hörer dieser letztgenannten Facultäten aber 
schon als Solche zum Studium des vaterländischen Staats-, 
Straf- und Privatrechts verhalten werden sollten : so hätten 
unter den Hörern der paedagogischen Facultät diese Disci- 
plinen nur Jene — und zwar vom paedagogischen Gesichts­
punkte — noch einmal durchzumachen, welche Lehrerstellen 
an den Modernen Mittelschulen erstreben würden.

Der Lehrcurs auf den Elementarlehrer-Bildungsanstal­
ten müsste auf ein Niveau gebracht werden, welches der 
Teleologie eines zeitgomässen Elementar-Unterrichts ent­
spricht. Ich habe schon angedeutet, dass das vaterländische 
Staats-, Straf- und Privatrecht, ja selbst speciell das Ver­
waltungsrecht obligate Lehrgegenstände für diese Bildungs­
anstalten bilden müssten, damit die zukünftigen Elementar­
lehrer auch im Verwaltungsorganismus des Unterrichtswesens 
verwendet werden könnten; ich füge nun noch bei, dass nach 
meiner Ansicht der Erkenntnisskreis, welchen diese Elemen­
tarlehrer - Bildungsanstalten ihren Zöglingen beizubringen 
streben sollten, ganz und gar nicht geringer sein dürften, 
als es derjenige wäre, welche den Schülern der zu errichten­
den Modernen Mittelschulen mitgetheilt werden müsste. Nur



77

auf eine solche Weise gebildeten Elementar-Lehrern wäre es 
ermöglicht, das Programm zu verwirklichen, welches die auf­
geklärten Freunde eines wirklich zeitgemässen Fortschritts 
der Reform des Elementarschulwesens zum Ziele gesteckt 
wissen wollen.

V.

Der U n te rr ic h t des w eib lichen  G esch lech ts.

Keine Frauen-Emancipation, sondern die best-mögliche 
Erziehung des weiblichen Geschlechts zur best-möglichen 
Beförderung des sittlichen, geistigen und materiellen Fort­
schritts im Staate und im modernen Gesellschaftsleben : Das 
sollte der leitende Gedanke bei der Reform des Unterrichts­
wesens in Bezug auf das weibliche Geschlecht sein. Es gibt 
heutzutage kaum einen Unterrichtspolitiker, der den Elemen- 
tar-Lehrcurs dem weiblichen Geschlechto vorenthalten wissen 
wollte : doch die meisten Unterrichtspolitiker sind unter sich 
noch uneinig über das Maass, welches dem weiblichen Ge- 
schlechte aus dem Mittelschulunterrichte, und eventuell aus 
dem höheren Unterrichte von Staatswegen ausgemessen wer­
den sollte. Der Staatsmann muss sowohl die Sache des 
menschlichen Capitals als die Postulate der sittlichen, gei­
stigen und materiellen Interessen seines Vaterlandes ins Auge 
fassen : mithin darf er die Frage des Mittelschulunterrichts 
und des höheren Unterrichts des weiblichen Geschlechts 
nicht schlechthin von sich weisen, sondern er muss gewissen­
haft und nüchtern untersuchen, wie weit jene grossen Inte­
ressen ein staatliches Einschreiten erheischen?

Da spricht ihn vor Allem ein Lehrsatz der modernen 
Gesellschaftslehre an : „Ohne gute Mütter keine sittliche 
Gesellschaft“. Nun, würde aber ein gesteigerter geistiger
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Unterricht die echte Weiblichkeit — die Grundlage aller 
Muttertugend — nicht eher gefährden als zu entwickeln helfen ?

Deutsche' und englische, dänische und schwedische 
Beispiele beweisen das Gegentheil. Und, in der That, die Sitt­
lichkeit der Gesellschaft könnte nur gewinnen, wenn ein von 
Staatswegen zeitgemäss organisirter Mittelschulunterricht 
und höherer Unterricht des weiblichen Geschlechts so'bald 
als möglich jene traditionell entwickelten Vorurtheile und 
Albernheiten zerstören möchte, welche die Lebensrichtung 
der Frauen der sogenannten vornehmeren, überhaupt aber 
der wohlhabenden Gesellschaftschichten noch thatsächlich in 
einem beschämenden Maasse beeinflussen. Ständischer Aber­
glauben, Bangsucht und die Gier nach Glanz im traditio­
nell-weltlichen Sinne ist bei der grossen Masse der Frauen 
der leitenden Schichten der europaeischen Gesellschaft noch 
bedeutend stärker, als unsere Culturpolitiker zu glauben 
scheinen : es ist eine wahre Seuche, wenn auch in den vor­
geschritteneren Culturstaaten eine latente Seuche, so doch für 
die europaeische Sittlichkeit, für die Sache des menschli­
chen Capital eine wahre Plage. Sogar noch in Staaten, wo 
schon ein grosser Theil der Männer auch der minder be­
güterten Schichten, rastlos, voll geisteserhebenden Pflicht­
gefühls an den Werken des modernen Fortschritts arbeitet, 
träumen sich die meisten Frauen selbst der „gebildetsten“ 
Schichten noch immer in die ständische Seeligkeit des Mittel­
alters hinein: und dieser blöde Traum, diese ständische Aesthe- 
tik wird zur ewigen Quelle des Unglücks und der Sünde: 
denn er reisst mit sich die Leidenschaften der Männer und 
das ganze Familienleben. So reicht eine weibliche Generation 
der Anderen die Hand in ihrem blöden Traume und in ihrem 
sündhaft fortschritts-feindlichen Aberglauben und befestigt
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hiedurch von Generation zu Generation —  die gesellschaft­
liche Herrschaft der Machtüberreste des Mittelalters mit all’ 
ihrem Laster und mit all’ ihrem Unsinn.

Ganz anders würde es werden, wenn der Staat die Or- 
ganisirung eines Mittelschulunterrichts und höheren Unter­
richts für das weibliche Geschlecht mit dem Eifer, mit der 
Umsicht und Opferbereitwilligkeit in die Hand nehmen würde, 
welche die Sache verdient. Es würden sich im Laufe etlicher 
Jahre ganz neue Schichten der weiblichen Gesellschaft unter 
einer solchen Einwirkung heranbilden, — Schichten, welche 
der modernen Gesellschaft in den meisten europaeischen Ver­
fassungsstaaten noch völlig fehlen, — und selbst in den vor­
geschrittensten — um einen Ausdruck der Palaeontologen zu 
gebrauchen — jetzt noch höchstens durch sporadisch auf­
tauchende, „prophetic types“ vertreten sind. Ja, es würden, 
unter der wohlthuenden Einwirkung der zu errichtenden 
Mittelschulen und höheren Lehranstalten, sich im Laufe etli­
cher Jahre ganz neue Schichten der weiblichen Gesellschaft 
heranbilden, mit dem Berufe, jene grosse Lücke auszufüllen, 
welche zwischen der Männerwelt und Frauenwelt auch noch 
im modernen Culturleben besteht. Erst dann, wenn solche 
Schichten dem Gesellschaftsleben thatsächlich neue Bahnen 
eröffnen werden : erst dann wird die Vernichtung jener ver- 
hängnissvollen Mittelaltersträume auf immer möglich sein.

Zu diesem Behufe wären aber Schulen erforderlich, 
deren Lehrgegenstände das geistige Leben der Frauen hin­
reichend tief und nachdrucksvoll genug zu ergreifen ver­
möchten, um das ständisch-beHetristische Element in ihrer 
Gemüthswelt möglichst zurück zu drängen. Die Wissenschaft 
als Selbstzweck vermöchte dies Werk höchstens bei den aller­
begabtesten und edelsten zu vollbringen : eine beträchtliche
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Anzahl der weiblichen Talente jedoch würde sich in das 
Culturleben mit dem klaren Bewusstsein emporarbeiten, dass 
Staat und Gesellschaft ihr diese Anstrengung vergüten wer­
den. Und Das . jt es eben, was der modernen Gesellschaft, ja 
mittelbar, selbst dem modernen Staate unerlässlich ist. So 
lange Geistesarbeit im Staate, im Gesellschaftsleben augen­
scheinlich nur dom männlichen Geschlechte Stellung, Brod- 
erwerb und Wirkungskreis zu garantiren vermag : bleibt 
auch der grösste Hebel des cultur-demokratischen Fort­
schritts, die freie Concurrenz der Talente ranz natürlicher­
weise auf das männliche Geschlech j beschränk : die Frauen 
nehmen ihrer Masse nach nur einen äusserst zweideutigen 
Antheil am Culturleben. Es wäre noch gar nicht so arg? 
wenn sie sich dabei in ihre milde Geistesarmuth einschlies* 
sen würden. Das ist aber bei Weitem nicht der Fall. Der 
Mangel an höherer geistiger Bildung entfesselt ihre niedrig­
gearteten Träumereien und Leidenschaften, — ihre Vorurtheile 
und Launen werden aggressiv; das Beispiel der wenigen 
culturell hervorragenden Frauen kann nicht wirken; die un­
gebildete und halbgebildete Frauenmasse beherrscht schran­
kenlos die meisten Kreise des Lebens, reagirt sogar ln einem 
höchst bedauernswerthen Sinne auf die Concurrenz der männ­
lichen Talente, und die Folge ist, dass auch fernerhin nicht 
ein best-möglicher geistiger, sittlicher und materieller Fort­
schritt das Ideal der grossen Masse der Mütter, der meisten 
Familienkreise bilden, sondern ständischer Glanz und bruta­
ler Prunk. Ganz so wie vor dem Jahre 1789.

In der That, die Devolutionen zertrümmern nur : einen 
lebensfähigen, organisatorischen Gedanken zu schaffen, ist 
nur der wissenschaftlich arbeitende Fortschrittsgeist der 
Friedensjahre fähig. Eben aus diesem Grunde sollten die
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Völker diese Friedensjahre auf die bestmögliche Weise aus­
zunützen suchen : und sie würden im Interesse des cultur- 
demokratischen Staatsgedankens —  unter den obwaltenden 
Verhältnissen — das Höchste leisten, wenn sie durch eine 
zeitgemässe Unterrichtspolitik die höheren Regionen des 
Culturlebens, welche bis jetzt so lückenhaft sind, weil einsei­
tigerweise lediglich durch das männliche Geschlecht monopo- 
lisirt werden, auch dem weiblichen Geschlechto, d. h. den 
hervorragenden Talenten unter den Frauen erklimmbar zu 
machen verstünden. Das Zustandekommen solcher Schichten 
würde auf die ganze Gesellschaft erhebend rückwirken : denn 
nicht nur würde die Männerwelt der hohen Intelligenz sich 
im geselligen Verkehr und im Familienleben würdigerweise 
ergänzt sehen, —  nicht nur würden zu Folge dieser Ergän­
zung fortschrittsfeindliche Vorurtheile und Albernheiten, 
welche jetzt noch selbst diese Kreise auf Schleichwegen zu 
beeinflussen vermögen, von jenen Regionen weichen müssen: 
sondern es würden auch die Frauen der mittleren Cultur- 
schichten an einer solchen, durch die staatliche Unterrichts­
politik angefachten und geleiteten Concurrenz der weiblichen 
Talente, je nach der Tragweite ihrer individuellen Geistes­
arbeit theilhaftig zu werden streben : und eben dieses ihr 
Bestreben würde nothwendigerweise jene Strömung im Ge­
sellschaftsleben hervorrufen, deren die Sache des demokrati­
schen Culturstaats, die Sache des menschlichen Capitals ge­
genüber der Macht des Herkömmlichen selbst in den vorge­
schrittensten Verfassungsstaaten Europa’ s so sehr bedarf.

All’ dem, was von der Gewalt begünstigt, vom Glanze 
der Machthabenden beschienen wird, nachzualnnen, ist — 
mindestens innerhalb unserer gegenwärtigen anthropologi­
schen Entwicklungsphase — ein ganz sicherer Zug der

6Zur Reform des Unterrichts wesens.
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Durchschnitts-Frauennatur : welche Wolüthaten dürften nun 
da für unser Gesellschaftslehen und mittelbar für den Staat 
aus dein Beispiel erwachsen, welches die Zöglinge der höhe­
ren Schulen und Mittelschulen dos weiblichen Geschlechts 
der grossen Masse der Frauen der mittleren Culturschichten 
geben würden! Das Niveau des gesellschaftlichen Lebens 
würde sich in etlichen Jahren schon merklich heben; insbe­
sondere wäre aber eine solche Reform von der tiefgehendsten 
Rückwirkung auf das gesellschaftliche Leben des flachen 
Landes in den minder vorgeschrittenen Staaten Europa’s.

Die Bevölkerung des flachen Landes steht in den mei­
sten europaeischen Staaten erschreckend tief unter dem cul- 
turellen Niveau der höheren Gesellschaftsschichten : geistige 
Bildung, Sittlichkeit, zeitgemässe Arbeitsfähigkeit und Le­
bensweise — all’ Dies steht bei der Bevölkerung des flachen 
Landes in diesen Staaten nicht viel höher, als diese Cultur- 
errungenschaften bei derselben vor hundert Jahren gestanden 
haben mögen. Die Physiognomie ihrer Dörfer und der inneren 
häuslichen Einrichtungen derselben erinnert uns eher an die 
dunklen Zeiten des Feudalismus, als an das letzte Yiertel des 
XIX. Jahrhunderts. Und was vom Gesichtspunkte der Sache 
des menschlichen Capitals aus betrachtet als eine wahrhaft 
beschämende Thatsache erscheint, die so niedrig gearteten Be­
wohner dieser Dörfer bilden nicht nur numerisch in der Regel 
die bei Weitem überwiegende Mehrheit des Staatsbürgerthums 
der betreffenden Staaten, sondern sie repräsentiren zugleich 
ein enormes Yermögen, dessen Früchte stets in einem gar 
elendiglichen Verhältnisse zur disponiblen Arbeitskraft, wie 
auch zur darauf thatsächlich verwendeten Arbeit zu stehen 
pflegen. Es gibt in so manchen europaeischen Staaten 
ganze Schichten von reichen, sehr wohlhabenden und wohl­
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habenden Bauersleuten, welche den geistigen Bedürfnissen 
und Interessen ihres Vaterlandes und des Menschengeschlechts 
nie mit einem Heller zu Hülfe kommen, ja  von dem Vor­
handensein solcher Bedürfnisse, solcher Interessen nicht die 
leiseste Ahnung haben; es sind reiche, sehr wohlhabende 
und wohlhabende Schichten der Gesellschaft, welche selbst 
ihre einzige Arbeit, den Ackerbau, nur auf eine äusserst be­
schämende Art verrichten, die Anforderungen der Wohlthä- 
tigkeit gar nicht zu empfinden vermögen, und in ihrem eige­
nem Fett und Schmutz beinahe ersticken. Diese Elemente 
der modernen Gesellschaft sind es, deren agronomische Un­
wissenheit und gesellschaftliche Indolenz, gepaart mit einer 
tragisch-unsinnigen Gier nach maasslosem Grund-Erwerb, 
die Volkswirthschaft ihres Vaterlandes zum Siechthum ver­
dammen, — diese Schichten sind es, deren primitiv-fett­
schmutzige Lebensweise dem vaterländischen Gewerbe und 
Handel eine jede namhafte Vorschubleistung versagt, ja 
sogar eine jede radicale Besserung der hygienischen und 
Populations-Verhältnisse unmöglich macht.

Der einzige Weg, diese Schichten dem Cultur-Leben 
näher zu bringen, wäre eine zeitgemässe Organisirung des 
Mittelschulunterrichts und des höheren Unterrichts für das 
weibliche Geschlecht. Es wäre aber thöricht, eine solche 
Massregel in Bezug auf das flache Land von der Association 
erwarten zu wollen. Die „Gesellschaft“ des flachen Landes 
kennt solche Bedürfnisse nicht. Ein derartiges „Unterneh­
men“ würde sich nicht rentiren. Nur der Staat wäre fähig, 
Dies auszuführen. Nur der Staat vermöchte Mittelschulen und 
höhere Schulen für das weibliche Geschlecht an allen jenen 
Punkten des flachen Landes zn errichten und zeitgemäss zu 
erhalten, wo es Noth thut. Nur der Staat vermöchte der

6*
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Production dieser Schulen unmittelbar im Staatsleben, und 
mittelbar in der Gesellschaft jene Geltung- zu verschaffen, 
ohne welche der grösste Theil der Schularbeit — bei Frauen 
wie bei Männern — in der Regel stets verloren geht.

Nun wie sollten aber diese Schulen beschaffen sein?
Die Mittelschulen für das weibliche Geschlecht dürften 

am zweckmässigsten nach meiner Ansicht im Allgemeinen 
auf derselben Grundlage organisirt werden, auf welcher der 
Bau der modernen Mittelschulen für die männliche Jugend 
zu beruhen hätte. Dieselben Lehrgegenstände, derselbe Lehr- 
curs : nur mindere Dimensionen der Mathematik, der Chemie, 
Physik, Astronomie und des vaterländischen Staatsrechts; 
das vaterländische Privatrecht und Strafrecht dagegen soll­
ten, soweit selbe für Frauen im modernen Staatsleben ange­
zeigt sind, in einer gemeinfasslichen Form möglichst einge­
hend zum Studium herbeigezogen werden; denn eine gründ­
liche Kunde des Familienrechts und des Strafrechts, ja sogar 
des Obligationsrechts ist für Frauen, die in ihrer unabhängi­
ger Stellung auf ihre Umgebung einzuwirken hätten, min­
destens so nothwendig als Aesthetik oder Psychologie, und 
sicherlich nützlicher als das Stimmrecht, welches ihnen John 
Stuart Mill bescheert wissen wollte. — Ausser diesen Lehr­
gegenständen und einer zeitgemässen Wirthschaftslehre 
(Haushaltungskunde) sollte indessen noch eine Disciplin in 
diese Frauen-Mittelschulen eingeführt werden : die Lehre von 
der Wohlthätigkeit im Zusammenhänge mit der Kranken­
pflege. Dieselbe müsste — wenn auch in einem beschränkte­
ren Ausmaasse — wohl auch einen Lehrgegenstand der ele­
mentaren Mädchenschulen bilden: denn nur ein solcher Lehr- 
curs könnte das weibliche Geschlecht in den gesammten 
Schichten der Gesellschaft zu jener Weihe verhelfen, ohne
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welche die weibliche Bildung der Sache des menschlichen 
Capitals nie den Dienst zu leisten vermag, zu welchem die 
Natur das Weih in Gesellschaft und Staat berufen.

Allerdings kann der hohe Unterricht für Frauen den­
selben auch an den Universitäten ertheilt werden, welche in 
der Regel von der männlichen Jugend besucht zu «erden 
pflegen. Allein Diejenigen, welche nicht für eine Frauen- 
Emancipation schwärmen, werden zugeben, dass der Univer­
sitätsbesuch sich höchstens für solche Mädchen oder Frauen 
zweckdienlich erweisen dürfte, welche die Wissenschaft als 
Selbstzweck zu treiben gesonnen sind.

Die bedeutende Propaedentik, welche solche Damen auf 
die Universität nothwendigenveise mit sich bringen müssen, 
wird dieselben sicherlich an sich von jenen Gefahren zu 
bewahren wissen, denen die Frequenz der Simultan-Collegien 
geistig minder bewaffnete weibliche Wesen in der Regel 
aussetzen dürfte. Die Anzahl solcher Damen, welche die Wis­
senschaft als Selbstzweck zu pflegen wünschen, ist und wird 
stets auch geringer bleiben, als dass der Staat für dieselben 
eigene Frauen-Universitäten zu errichten brauchte. Ganz 
bequem können solche Pflegerinen der Wissenschaft ihren 
Lelircurs auf den bestehenden Hochschulen absolviren.

Ganz anders verhält sich die Sache mit denjenigen ab- 
solvirten Zöglingen der Frauen-Mittelschulen, welche einen 
höheren Fachunterricht zu gemessen wünschen, da sie sich 
speciell für eine praktische Berufsbahn auszubilden trachten. 
Wie gesagt, ich verpöne die Frauen-Einancipation als einen 
blöden Auflehnungs-Versuch gegen die Gebote der Natur: 
doch stimme ich aus der Tiefe meiner Seele den Fortschritts- 
frounden bei, welche den Kreis der Erworbsqualiftcationen der 
Frauen innerhalb der Gränzen der Postulate der Weiblich­
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diesem Grunde erachte ich es für nothwendig, dass der Staat 
für die wissenschaftliche Heranbildung von weiblichen Frauen­
ärzten, Lehrerinen und Erzieherinen gehörig Sorge trage. 
Nun, für die zukünftigen weiblichen Frauenärzte, so wie für 
die zukünftigen Lehrerinen der Frauen-Mittelschulen sollten 
eben eigene Fachschulen von Staatswegen in gehöriger Anzahl 
— und mit gehöriger geographischer Verbreitung — zeit- 
gernäss errichtet werden. Ausserdem sollten für die weibli­
chen Lehramtscandidaton der elementaren Töchterschulen 
Praeparandien auf einer Grundlage organisirt werden, welche 
den Postulaten einer ganz ernsthaft auf die Arbeits- und 
Erwerbsbefähigung des weiblichen Geschlechts ausgehenden 
Unterrichtspolitik entspricht. Gewerbeschulen für Mädchen 
müssten — im Sinne einer solchen Unterrichtspolitik — 
wohl nach Tausenden errichtet werden : denn nur eine mas­
senhafte Benützung des Gewerbe-Lehrcurses dürfte eine 
fühlbare Rückwirkung auf die Gesellschaft auszuüben ver­
mögen. Kein europaeischer Staat würde aber das Budget von 
so vielen Tausend eigens für das weibliche Geschlecht zu 
errichtenden Gewerbeschulen bestreiten können, wenn die­
selben nicht mit den elementaren Töchterschulen in eine 
ökonomische Combination gebracht werden möchten. Zu 
diesem Behüte sollten die zukünftigen Lohrorinen der elemen­
taren Töcliter-Schulen, nach abgelegter Frauen-Mittelschul- 
prüfung wohl auch noch zur Absolvirung des Gewerbe-Mittel- 
schulcurses verhalten werden. Solche Gewerbe-Mittelschulen 
für das weibliche Geschlecht müssten jedoch von Staats­
wegen als selbstständige Lehranstalten wo möglich im Haupt­
orte einer jeden Provinz (Departement) errichtet werden.

Die Gehälter der Lehrerinen müssten auf dieselbe
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Hohe gebracht werden, auf welche — im Sinne der obigen 
Erörterungen — die Gehälter des männlichen Lehrpersonals 
je nach der Stufe des Unterrichts erhöht werden würden. 
Eine Elementar-Lehrerin müsste dasselbe Gehalt und die­
selbe Pension beziehen, wie der Elementar-Lehrer, — die 
Frauen-Mittelschul-Lehrerinen dieselben Gehälter und die­
selbe Pension, wie die Mittelschullehrer (Gymnasial-Profes- 
soren u. s. w.)

Ausserdem müsste dem hervorragenden Verdienste 
ebenso eine Aussicht auf Beförderung gesichert werden, wie 
Dies für das männliche Lehrpersonale zu geschehen hätte. Da 
nun aber von einer Beförderung der Frauen ausser auf spe- 
cielle Frauenschul-Inspectoratsstellen — nach dem obigen 
Programm vernünftigerweise keine Bode sein dürfte : so 
müssten hervorragende Verdienste der Lehrerinen durch eine 
von Gesetzeswegen festzustellende Progression der Jahres­
zulagen belohnt werden.

Endlich müssten Stipendien für hervorragende Zöglin­
ge der Töchterschulen auf sämmt,liehen Stufen des Unter­
richts von Staatswegen in einer bei Weitem grösseren Anzahl 
und mit bei Weitern bedeutenderen Summen gegründet wer­
den, als Dies bis jetzt selbst in den vorgeschrittensten euro- 
paeischen Verfassungsstaaten thatsächlich geschehen ist. Die 
Concurrenz der weiblichen Talente würde durch diese Mass- 
regel einen wohlthätigen Aufschwung nehmen : denn Mütter 
und Töchter würden hiedurch in den Städten sowohl als auf 
dem flachen Lande in den Stand versetzt werden, die unmit­
telbare Nützlichkeit der Concurrenz der Geistesarbeit zu wür- 
digen, und, durch solche Beispiele angeregt, würden sie sich 
allmälig daran gewöhnen, die Hebel ihres Fortkommens im 
Leben in edleren Dingen zu suchen, als in ständischer Aesthe-

I



tik oder in niedriger Gier nach Seide und Gold, Diamanten 
und Perlen — oder in gewissenlos traditioneller Zungenarbeit.

VI.

S ta a tl ic h e  V erw erthung  der Schule von der 
E lem en ta rsch u le  b is  zu den H ochschulen . — E infüh­
rung  c u ltu re lle r  Q u a lifica tio n en  in  B ezug auf die 
ö ffen tlich e n  S te llen  in  S ta a t ,  P rov inz , K re is  und 
Gemeinde.

Die Sache des menschlichen Capitals kann im Staate 
nur dann einen ernsthaften Aufschwung nehmen, wenn der 
Staat nicht nur zeitgemässe Schulen auf allen Stufen des 
öffentlichen Unterrichtswesens zu errichten, sondern auch 
stets die Producte all’ dieser Schulen in seine Arbeitskreise 
zweckdienlich einzuführen versteht.

Was nützen selbst die besteingerichteten, wahrhaft 
zeitgemässen, abgeschlossenen Mittelschulen einem Verfas­
sungsstaate, der den absolvirten Zöglingen derselben nicht 
von Gesetzeswegen eine angemessene Verwerthung im öffent­
lichen Dienste in sichere Aussicht zu stellen vermag ? Was 
nützt die Trennung der politischen Facultiit von der juridi­
schen einem Staate, der das Zeugniss der politischen Staats­
prüfung und das Diplom des staatswissenschaftlichen Docto- 
rats nicht von Gesetzeswegen zur Qualifications-Bedingung 
in Bezug auf die Besetzung der Administrativ-Ämter und 
angemessener politischer Stellen setzt? Was nützt auch die 
best-mögliche Reform des Elementar-Unterrichts einem Staate, 
der die Massen der Staatsbürger-Söhne nur durch die An­
drohung von Strafen zum Besuche der Elementarschule ver­
halten, nicht aber auch von Gesetzeswegen für dieselben
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eine staatliche Nutzanwendung ihres Fleisses als eine gemein- 
fassliche Belohnung zum Ziele setzen will?

Allerdings quillt eine reiche Fülle von Wohlthaten auch 
ohne derartige Massregel für die Gesellschaft, und auf diese 
Weise — durch die Rückwirkung einer so veredelten Gesell­
schaft — mittelbar für das Staatsloben : doch warum sollte 
der Staat von all’ Dem nicht einen unmittelbaren Nutzen 
ziehen dürfen? Vielleicht nur aus dem Grunde, weil einst 
Aristoteles — der Metoike zu Athen — gelehrt hatte, dass 
die Führung der Staatsgeschäfte nicht den tnitixm als 
solchen zukomme ? Oder vielleicht nur darum, weil der mei­
sterhafte Stylist und politische Schriftsteller ersten Ranges 
Vicomte Aldxis de Tocqueville innerhalb der altliberalen 
Schule noch immer für einen unfehlbaren Choreg gilt, der 
ebenso beredte als scharfsinnige Vicomte aber vor mehreren 
Decennien die gefährliche Tragweite der culturellen Qualifi- 
cationsbcdingungou von seinem eigenen verschleiert-aristo- 
kratischen Standpunkte aus ganz richtig erkannte, und daher 
dieselben durch die Aufwerfung der sinesischen Parallele 
lächerlich zu machen strebte ?

Ernsthaftere Beweggründe als Diese dürften wohl 
kaum den zeitgemäss denkenden inductiven Staatsmann zu 
einer Zurückweisung jenes zwingenden Postulats des demo­
kratischen Culturstaats anoifern.

Nun um eine zweckdienliche Verwerthung der Staats- 
schule auf allen Stufen des Unterrichts durchzuführen, hätten 
die europaeischen Gesetzgebungen ungefähr Folgendes zu 
bestimmen:

Nur solche Staatsangehörige dürften zur Ausübung von 
politischen Rechten zngelassen werden, welche sich durch 
ein rechtsgültig erworbenes Prüfungszeugniss mindestens als



absolvirte Schüler der Elementarschule und des Wiederho­
lungsunterrichts auszuweisen vermögen.

Nur solche Staatsbürger dürften Yerordneten-Stellen in 
dem Yertretungskörper der Gemeinde bekleiden, welche min­
destens ein rechtsgültig erworbenes Zeugniss von einer rechts­
gültig abgelegten Modernen - Mittelschul - Maturi tätsprüfung 
aufweisen. Nur Solche, welche mindestens ein solches Zeug­
niss aufweisen, dürften überhaupt zu einem öffentlichen Amte 
zugelassen werden.

Den absolvirten Zöglingen der Modernen-Mittelschulen 
müssten in Bezug auf die Wehrpflicht dieselben Erleichte­
rungen von Gesetzeswegen zuerkannt werden, welche in man­
chen Yerfassungsstaaten die ordentlichen Hörer der Staats­
hochschulen geniessen. (Einjähriger Freiwilligendienst u. s. w.)

Endlich sollten zu den fachlichen Staatsämtern, in das 
Parlament, so wie zu den öffentlichen Stellen in der Provinz, 
im Kreise und in den vollen Gemeinden (Grossstädten, 
Städten) nur solche Staatsbürger zugelassen werden, welche 
den hiezu von Gesetzeswegen vorzuschrcibenden Lehrcurs an 
einer Staatshochschule absolvirt haben.

Auf einer solchen Grundlage würde die Schule bald 
aufhören, mit dem Staatsleben und überhaupt mit dem „prak­
tischen Leben“ in einem solchen Dualismus zu stehen, wie 
Dies in den meisten europaeischen Yerfassungsstaaten heute 
noch der Fall ist.

YII.
Z ur R eform  der A kadem ien der W issen sch af­

ten. — E r r ic h tu n g  von ö ffen tlich e n  B ib lio th ek en  
von S ta a tsw e g e n  zu r V e rb re itu n g  a llg em ein er B il­
dung und zur B efö rderung  der fach w issen sch aft­
lich en  L ite ra tu r ,
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Die Durchführung einer solchen Culturpolitik, welche 
ich soeben angedeutet, dürfte an sich die gesammten staats- 
dienstlich oder selfgovernmental verwendbaren Fachkräfte 
hinreichend sicherstellen. Nun was sollte aber der Staat für 
Diejenigen leisten, welche den allgemein menschlichen Fort­
schritt als hervorragende Arbeiter der theoretischen Wissen­
schaft — stets mit Aufopferung ihrer sonstigen Lebens­
interessen — zu heben suchen ? Soll der Staat etwa dem 
Beispiele Altenglands folgen und die Sache ganz und gar 
der Privatassociation überlassen? Oder soll er — nach dem 
Style so mancher europaeischen Culturstaaten, von Staats­
wegen Akademien der Wissenschaften gründen oder wenig­
stens Solche zu gründen helfen, und dann die Mitglieder 
derselben in einer christlich-germanisch „standesmässigen“ 
Frugalität vegetiren lassen ?

Keines von Beiden.
Allerdings hat die Privatassociation der Engländer auf 

diesem Gebiete Hochachtbares geleistet: doch hätte man nicht 
auch in England der „Science“ und dem „Scholarship“ noch 
bei Weitem erspriesslichere Arbeitskreise und grössere cul- 
turelle Erfolge zu öffnen vermocht, wenn man neben der „Royal 
Society“ und neben den zahlreichen, sonst sehr verdienst­
vollen „Learned“ und „Scientific Socioties“ von Staatswegen 
eine National-Akademie der Wissenschaften zu Stande ge­
bracht haben würde? Die Geschichte der englischen „Science“ 
verkündet nur in wehmüthigem Tone die Thatsache, dass 
selbst ihre grösste Zierde, Sir Isaac Newton, in die Nothlage 
kam, dass er um den Nachlass (Dispens) seiner nicht einbe­
zahlten jährlichen Fellow-Beiträge bei der „Royal Society“ 
betteln musste. Aber wie viele Forscher und Denker sind 
noch zu Grunde gegangen, weil es in England keine Natio­
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nal-Akademie der Wissenschaften gab, von welcher sie eine 
materielle Vergütung ihrer nicht minder bedeutenden, als 
rastlosen und aufopfernden geistigen Arbeit hätten hoffen 
dürfen! Auf der anderen Seite ist auch Das, was die Mit­
glieder der continentalen Staats- und National-Akademien vom 
Staate, oder aus den Einkünften der Fonds in dieser oder 
jener Form als Solche beziehen, nicht sowohl eine würdige 
Belohnung, als vielmehr ein comprommittirender Almosen­
brocken. Ja. diese winzigen Gehälter, diese winzigen Sitzungs­
gelder comprommittiren geradezu die Würde der Wissen­
schaft und sind ein Schandfleck an der Culturpolitik des 
europaeischen Verfassungslebens.

Allerdings wird die Würde der modernen Wissenschaft 
solche Ansprüche, wie sie deren Bacon von Verulam für die­
selbe, gegenüber dem Staate und der Gesellschaft, vindiciren 
wollte, stets mit männlicher Entschiedenheit von sich weisen. 
Theatralischer Prunk, mystisches Cerdmoniel stehen tief 
unter der Natur jener Ansprüche, welche die würdigen Ver­
treter der modernen Wissenschaft an Staat und Gesellschaft 
zu stellen sich berechtigt fühlen dürfen. Allein es bleibt 
immerhin eine nationale Geistesschwäche, den Rang eines 
Academieien als aequivalent mit dem Range eines Marechal 
de Frauce zu verkünden und dabei doch die „Unsterblichen 
der Nation“ ungefähr bei denselben Emolumenten zu belas­
sen, welche von so manchen Grossstädten den officiellen 
Hundewürgern und von Staatswegen nicht ganz besonders 
hochgestellten Functionären der Öffentlichkeit beschieden zu 
werden pflegen. Freilich ist es weder dem „Aneien Regime“, 
noch den Männern der Barricaden eingefallen, die Wohltha- 
ten zu beherzigen, welche eine staatliche Hebung der mate­
riellen Lage der Akademiker auf den nationalen Fortschritt
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nach sich hätte ziehen müssen. Das „Ancien Rdgime“ hielt 
es für zweckdienlich, hie und da einem versificirenden I joD - 
hudler, ja, in äusserst isolirten Fällen sogar gelehrten 
Schmarotzern ein Pour-Boire hinzuwerfen, welches beinahe 
der jährlichen Summe der Handschuhmacher-Rechnungen 
der Hof-Maitressen zweiten Ranges gleichkam, im Übrigen 
aber die hervorragendsten Bahnbrecher der Wissenschaft im 
ständisch-verächtlichsten Sinne des Wortes zu ignoriren: 
und die Männer der Barricaden glaubten in ihrer wüthend- 
menschenfreundlichen Geistesarmut!! ihre Liebe zum Men­
schengeschlechte und zugleich zu ihrem speciellen Yaterlande 
erschöpft zu haben, indem sie durch ihre mechanische Nivel- 
lirungspolitik Sorge trugen, dass der Staat ja nur keine 
Menschenkinder und Citoyens —  selbst unter dem Rechts­
titel epochaler wissenschaftlicher Verdienste nicht — in 
irgend einer Beziehung dazu verhälfe, dass Dieselben die 
„unfehlbare“ Masse der Millionen auch nur mit einem 
halben Kopfe überragen möchten.

Da kam die Restauration und die altliberale Schule, deren 
ganze Weisheit darin bestand, dass sie zwischen dem Ancien 
Rögiine und der Revolution zu vermitteln suchte, und wo 
Dies nicht gelang, nach englischen Vorbildern haschte : ist 
es dann ein Wunder, dass die Sache des „Institut“ auch 
jetzt nicht den Aufschwung nehmen konnte, welchen dem­
selben zu verleihen die Aufgabe des Staats gewesen wäre ? 
Zufälligerweise verstanden die Orleans das Herz der meisten 
Acadömiciens zu gewinnen : Dies geschah wohl auf den ver­
schiedenartigsten Wegen, leider nicht immer auf cultur- 
politischen. Napoleon III. erkannte an dem Institut — schon 
zu Folge dieses Umstandes, einen politischen Gegner, von 
dem er wusste, dass er ihn durch keinerlei Bestechung je zu
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entwaffnen vermögen werde; auch hatte er vom Haus aus 
nur einen Geschmack für jene Zweige der Wissenschaften, 
welche der Kriegskunst und dem alltäglichen Broderwerb 
dienstbar gemacht werden können : so kam es, dass auch 
dieser „demokratische Kaiser“ dem Institut keine bedeuten­
de Fürsorge angedeihen liess. Die „conservative Republik“ 
wandelt in dieser Beziehung ganz besonders scrupulös den 
Weg des Conservativismus : ein Theil der leitenden Männer 
der Politik will gar nicht einmal davon hören, dass die Frage 
der Institut-Reform als eine politische Reform-Frage existirt 
— und der andere Theil glaubt, es sei auch für das Institut 
schon das Mögliche vollbracht worden, weil die Monarchie 
abgeschafft, die Republik proclamirt und befestigt wurde, 
im Übrigen aber sei es auch in dieser Beziehung das Klügste: 
festzuhalten an dem Bestehenden. So steht es mit der Sache 
in Frankreich. Wenn aber Das in einem Staate möglich ist, 
welcher sonst seit Generationen seinen Acadeniiciens als 
Solchen unter allen europaeischen Yerfassungsstaaten die 
höchsten Staatsehren zukommen liess : was sollen wir da 
von den akademischen Zuständen in sonstigen Staaten sagen, 
wo die Staatsgewalt von Verfassungswegen in erster Linie 
zur Beförderung ständischer Sonderinteressen verhalten ist! 
Doch wir vermeiden an diesem Orte die Recriminationen und 
fassen nur die Verbesserungen ins Auge, welche im Interesse 
der Wissenschaft in den europaeischen Staaten durchgeführt 
werden könnten.

Vor allem müssten die materiellen Emolumente der 
Akademiker auf eine Höhe gebracht werden, wie es eine zeit- 
gemässe Culturpolitik erfordert. Keineswegs sollten die Aka­
demien der Wissenschaften zu blossen Versorgungsanstalten 
für die Veteranen und Invaliden der Wissenschaft degradirt
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werden. Im Gegen theil! Die Akademien sollten zum Staate in 
ein Verhältniss gebracht werden, welches eine erspriesslichere 
Rückwirkung auf das Staatsleben in Aussicht stellen dürfte, 
als Dies bis jetzt geschah. Eine solche Rückwirkung könnte, 
nach meiner Ansicht, vorzugsweise durch zwei Massregeln sicher 
gestellt werden. Erstens durch eine zeitgemässe Erhöhung so­
wohl der Jahresgehälter der Veteranen der Akademie als der 
Summen, womit die in den Jahrbüchern, Verhandlungen, 
überhaupt aber unter der Firma der Akademie erscheinenden 
Arbeiten honorirt werden, und zweitens durch einen gesetz­
geberischen Act, wodurch die Provinzen (Departements), 
Kreise und sämmtliche Gemeinden, denen das Gesetz schon 
einen gewissen Grad von Autonomie ertheilt (Grossstädte, 
Städte) nicht nur zur Errichtung von öffentlichen Biblio­
theken, sondern auch von Jahr zu Jahr zum Ankäufe einiger 
(2— 10) Exemplare sämmtlicher im Laufe des Jahres, in 
der Staatssprache erschienenen und in den zu diesem Behufe 
herauszugebenden bibliographischen Katalog der Akademie 
aufgenommenen Werke verpflichtet werden sollten.

Ein fixes Jahresgehalt sollten nur diejenigen Akade­
miker und zwar unmittelbar aus der Staatscasse — beziehen, 
welche durch ihr hohes Alter oder durch körperliche Gebre­
chen verhindert werden, ihre literarische Thätigkeit im Sinne 
der Statuten der Akademie unausgesetzt fortzusetzen. Das 
Jahresgehalt, welches solche Veteranen oder gar Invaliden 
des Forscherlebens zu erhalten hätten, wäre also eine Art 
National-Pension für hervorragende wissenschaftliche Ver­
dienste. Nun, eine National-Pension für hervorragende wissen­
schaftliche Verdienste dürfte in einem wirklichen Culturstaate 
gewiss nicht viel kleiner als das Gehalt eines Ministers in dem­
selben Staate sein. Männer, wie Sir Charles Lyell, Richard
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Owen, Sir William Thomson und Carpenter, werden ihrem 
Vaterlande noch in Jahrhunderten einen Glanz verleihen, da 
aufgeklärte und objective politische Denker nur mit Bedauern 
oder Verachtung' auf das erkünstelte Piödestal herabblickeir 
werden, welches sich im niedrig-gearteten Parteikampfe und 
kniffreicheii Zungendreschen eine ganze Reihe englischer 
Cabinetsminister erworben hat.

Aber nicht nur der Ruhm erfordert Dies : auch, das 
geistige, sittliche und materielle Interesse des Staats und 
der Gesellschaft. Ein Retzras oder ein Ericsson leisteten in 
dieser Beziehung ihrem Vaterlande gewiss so hervorragende 
Dienste, als die Jenny Lind oder die Nilsson; ein Dove oder 
ein Ohm brachten ihrem Vaterlande sicherlich nicht min­
deren Nutzen als die gefeiertesten Tänzerinen der Hofoper: 
es berechtigt also den Staat auch von diesem Gesichts- 
puncte aus kein Grund dazu, die Verdienste der geistigen 
Forscher durch mindere Jahresgehälter zu belohnen, als er 
die Verdienste der Stimm- oder Fuss-Künstleriner zu hono- 
rireu pflegt.

Vor dem Eintritte der Altersschwäche und der körper­
lichen Gebrechen jedoch sollten den Mitgliedern der Akademie 
lediglich ihre von Zeit zu Zeit geleisteten Arbeiten — d. h. 
ihre durch die Akademie veröffentlichten Abhandlungen,' Bc- . 
richterstattungen u. s. w. — druckbogenweise honorirt wer­
den. Das wäre zweckdienlicher und zugleich auch würdiger 
als Praesenzmarken. Freilich dürften die jetzt üblichen Sum­
men zu diesem Behufe nicht einmal verdreifacht genügen. 
Derselbe Staat, welcher jetzt zwei-drei Stunden Pirouetten, 
Triller oder mimischen Vortrag an einem Abende mit unge­
fähr 2000 Francs honorirt, würde in eine gar zu arge Ibeon- 
sequenz verfallen, wenn er von seinem traditionellen Traume
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endlich erwachte und dabei seihst 1000 Tranes für einen 
Druckbogen echt-akademischer Forschung noch für eine 
überspannte Forderung halten würde.

Der Reorganisation der Akademien der Wissenschaften 
müsste also ein Staatsbudget zu Grunde gelegt werden, 
welches eine Reform in der besprochenen Richtung ermögli­
chen könnte. Die geistigen Bahnbrecher der Culturvölker 
Europa’s blicken mit Spannung auf das neue Deutsche Reich: 
sie gaben sich schon seit dem Tage von Sedan stets der 
Hoffnung hin, dass die so mächtig verjüngte Reichsgewalt 
sich beeilen werde, das nunmehr einheitliche deutsche Vater­
land mit einer „Deutschen Akademie der Wissenschaften“ 
zu beschenken — auf einer dem deutschen Geiste und der 
deutschen Macht entsprechenden grossartigen Grundlage. 
Vielleicht dürfte diese Hoffnung der werthvollsten Geister 
unsres Jahrhunderts doch einmal in Erfüllung gehen: und 
dann wäre es zweifellos an dieser „Deutschen Akademie“ 
den Völkern und Fürsten Europa’s das anregende Beispiel 
zu geben, welches die deutschen Kleinstaaten vermöge ihrer 
materiellen Beschränktheit kaum je der Sache des menschli­
chen Fortschritts dienstbar zu machen vermöchten.

Mit einer solchen Hebung der materiellen Emolumente 
der Akademiker würde indess nur der erste Schritt in der 
Richtung einer wahrhaft zeitgemässen Reform zu Stande 
gebracht werden können. Es wäre zu gleicher Zeit auch noch 
eine zweite grosse Massregel nöthig: denn nicht allein den 
Akademikern, sondern sämmtlichen würdigen Vertretern 
wissenschaftlicher Arbeit innerhalb des Staats sollte durch 
den Staat empor geholfen werden. Was nützt der Sache 
des menschlichen Capitals sogar die glänzendste materielle 
Lage derjenigen wenigen Glücklichen, welche durch Jahr­
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zehnte lange mühevolle Arbeit einen Sitz in der Akademie 
zu erklimmen vermochten, wenn der Staat nicht der gan­
zen Masse fachwissenschaftlicher Forscher unter die Arme 
greift und zwar schon zu der Zeit, wo Dieselben es am 
nöthigsten hätten, in den kritischen Momenten ihres Kampfes 
um’s gesellschaftliche Dasein? Tausende bedeutender Fach­
kräfte gehen jährlich zu Grunde oder verkümmern, welche 
in den europaeischen Verfassungsstaaten durch ihre Geistes­
arbeit den geistigen, sittlichen und materiellen Fortschritt 
nachdrucksvollst zu befördern berufen wären, — ja Tau­
sende solcher Kräfte gehen jährlich für die Sache des 
menschlichen Capitals verloren, lediglich aus dem Grunde, 
weil sie ihre mühsame literarische Arbeit auf dem Wege des 
Buchhandels nicht zu verwerthen vermögen. Sie opfern ihre 
Jugend, ihre Manneskraft, ihre Gesundheit dem Forscher- und 
Denkerleben : und das Endergebniss ist, dass Dieselben für 
ihre Werke nicht einen Verleger finden oder höchstens einen 
solchen, der ihnen nur ein almosenartiges Honorar geben kann.

Wie soll diesem Elend abgeholfen werden ? Nun, es ist 
gar nicht so schwierig, diese Frage im Sinne eines half-breed 
Denkers wie Buckle zu beantworten. Solche Leute sollen 
keine Bücher schreiben, ja  sie sollten sich überhaupt nicht 
mit geistiger Arbeit abplagen. Das ist der tiefere Sinn der 
Buckle’schen Culturphilosophic. Wenn die Kleidungsstücke, 
welche ein Schneider verfertigt, oder das Fleisch, welches 
der Selcher in seinem Laden ausstellt, keinen Käufer oder 
nicht hinreichend zahlreiche Abnehmer finden, so soll er das 
Geschäft ganz einfach aufgeben: denn der Mangel an Abneh­
mern, die Flauheit der Nachfrage liefern den untrüglichen 
Beweis Dessen, dass sein Geschäft für die Gesellschaft kein 
Bedürfniss, folglich ganz und gar überflüssig sei. Das ist der
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Gedankengang des Culturphilosophen, der auf die Literatur 
der „gemeinfasslich“ liberalen Lectüre unsrer eigenen Gene­
ration so gewaltig einzuwirken verstand.

Welch’ ein Blödsinn! Welch’ eine Blasphemie! Oder 
ist es gar so schwer einzusehen, dass die Nachfrage auf ein 
Bekleidungsstück sich innerhalb einiger Monate begränzt? Das 
Stück Hammelfleisch, welches der Fleischer in seinem Laden 
ausstellt, verfault in wenigen Tagen. Die Werke eines La- 
place oder Robert Mayer erwecken erst in Jahrzehnten nach 
ihrem Erscheinen dasjenige Maass der Nachfrage, welches 
den Grad ihrer Nützlichkeit für die Beförderer der Wissen­
schaft nur annäherungsweise kennzeichnet. Dürfte die mate­
rielle Vergütung fachwissenschaftlicher Leistungen lediglich 
von der Spontaneität jener Nachfrage abhängen, zu welcher 
sich die Gesellschaft gegenüber einem fachwissenschaftlichen 
Werke — welches kein obligates Schulbuch ist, — innerhalb 
der ersten 2 — 3 Jahre bewegen lässt: so müssten die meisten 
fachwissenschaftlichen Forscher, welche über keine anderwei­
tigen Mitteln oder Erwerbsquellen verfügen, ganz einfach 
verhungern. Wäre Das eine kluge Culturpolitik von Seiten 
eines Staats, welcher nach einer best-möglichen Entwicklung 
und Yerwerthung des menschlichen Capitals strebt? Die 
europaeische Gesellschaft, d. h. die europaeische Lesewelt, 
wie sie heutzutage ist und noch in 25 Jahren sein wird, 
pflegt ihre Nachfrage in einem wahrhaft bedeutenden Maasse 
rasch —  unmittelbar nach dem Erscheinen des Buches — 
lediglich den Erzeugnissen der Belletristik oder höchstens 
noch den illustrirten gemeinverständlichen Compendien und 
Encyclopaedien entgegen zu tragen. Der unermüdliche For­
scher echter Weihe, ohne dessen tiefgehende, jahrelange 
„trockene“ Vorarbeiten kaum je ein Edison das Menschen-
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geschlecht mit seinen Erfindungen überrascht hätte, erhält 
von der Gesellschaft unter den obwaltenden Umständen — 
im besten Falle — Almosenpfennige : der Belletristiker, der 
seinem Publikum Herzens-Skandal- oder Criminalgeschicht- 
cheii in einem etwas psychologisirenden oder decorativen 
Style auftischt — meistentheils Geistesproducte, deren Grund­
gedanke dem Jausenklatsche der ersten besten malitiösen 
Altenweiber-Gesellscliaft innerhalb einiger Stunden abge­
lauscht zu werden vermag — dieser Belletristiker baut sich 
von dem Absätze seiner Geistesarbeit Lustschlösser und ver- 
champagnisirt sein „gefeiertes“ Leben auf den sonnenden 
Anhöhen der Gesellschaft mit wonnevoller Sorglosigkeit; — 
der geschäftsmässige Compilator, der die mühevoll errunge­
nen Schätze des darbenden Forschers echter Weihe aus drit­
ter oder vielter Hand fabriksmässig ausbeutet und zum Ge­
brauche des grossen Publikums fabriksmässig verflacht, ist 
nie um einen Verleger, nie um einen Marktplatz verlegen, — 
er ist stets in der Lage, seine ebenso oberflächliche als be­
queme Arbeit ohne Aufschub zu verwerthen; jeder Tag, jede 
Stunde stellt ihm eine neue Aussicht auf materielle Ver­
gütung und wenn er nicht geradezu ein loser Bursche ist, 
so sammelt er sich durch seine compilatorischen Kniffe im 
Laufe einiger Jahre mit leichter Mühe ein ganz nettes Capi- 
tälchen, und wird damit Gründer oder Venvaltungsrath. Ist 
Bas eine Gerechtigkeit? Die leichte, oberflächliche Arbeit 
wird glänzend belohnt, die schwere, bahnbrechende geht — 
materiell — in den meisten Fällen noch immer leer aus. So 
will es die Gesellschaft, und so wird es wohl auch bleiben, 
solange der Staat nicht eingreift.

Der Staat, der die Sache des Menschlichen Capitals auf 
die best-mögliche Weise befördert wissen will, darf ein
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Laissezfaire auf diesem Gebiete nicht länger treiben : wenn 
er Dies timt, so erstickt er auf die brutalste Weise die werth- 
vollsten Keime der Entwicklung und lähmt auf die ungerech­
teste Weise unmittelbar den geistigen Aufschwung und mit­
telbar den sittlichen, ja sogar den materiellen Fortschritt 
seiner eigenen Staatsbürger, wie auch des gesammten Men­
schenlebens.

Was soll also der Staat beginnen, um diesem unhaltba­
ren Zustande gegenüber das einlenkende Correctiv zu sichern ? 
Keineswegs soll er den Weg einschlagen, welchen M. Frdniy 
de l’Inst. zu diesem Behüte vorgeschlagen hat. Eine militä­
rische Organisation, durch welche der verdienstvolle Acade- 
micien dem Übel zu steuern meinte, — eine solche militäri­
sche Organisation des wissenschaftlichen Schriftstellerthums 
ist kaum ausführbar, und wenn dieselbe auch ausführbar 
wäre, so würde eiue solche gekünstelte Vergewaltigung der 
Ansprüche und Bechtstitel der Talente nicht bloss den Staat, 
sondern auch die Wissenschaft nur comprommittiren.

Der Staat könnte, nach meiner Ansicht, nur dadurch 
das Problem lösen, wenn er von Gesetzeswegen sowohl die 
Provinzen und Kreise, als auch die autonomen Gemeinden 
(Grossstädte, Städte) zur Errichtung öffentlicher Bibliotheken 
und zugleich dazu verhalten möchte, dass selbe ein jedes 
Werk, welches in der Staatssprache erscheint und in den 
Katalog der fachwissenschaftlichen Werke aufgenommen zu 
werden verdient, in mehreren — 2— 5 — 10 — Exemplaren 
für diese Bibliotheken, d. h. zum unentgeltlichen Gebrauche 
des Publikums der betreffenden Provinz (Departement), Kreis 
oder Gemeinde (Grossstadt, Stadt) Jahr aus Jahr ein aus 
eigenen Mitteln pünktlich anschaffen. Wer soll aber darüber 
entscheiden, ob dieses oder jenes Werk in den Katalog der

t
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fach wissenschaftlichen Werke aufgenommen zu werden wür­
dig sei?

Wer sonst, als die höchste Körperschaft der Fachge­
lehrten des Staats, die Akademie! In der That müssten die 
Akademien der Wissenschaften von Gesetzeswegen verpflichtet 
werden, die jährliche Production der Nationalliteraturen einer 
gründlichen objectiven Kritik zu unterziehen und sowohl über 
diejenigen fachwissenschaftlichen Werke, welche sie zur 
Aufnahme in den erwähnten Katalog anempfehlen, als auch 
über jene, welche sie zu diesem Zwecke nicht anempfehlen, 
einen ausführlichen motivirten Bericht zu erstatten. Damit 
jedoch den etwaigen Beschwerden, Klagen der Verfasser vor­
gebeugt werde, müsste den betreffenden Fachprofessoren der 
Staatshochschulen, Privatdocenten mitinbegriffen, von Ge­
setzeswegen das Recht zuerkannt werden, von Jahr zu Jahr 
einen motivirten Ergänzungskatalog aus jenen fach wissen­
schaftlichen Werken zusammenzustellen, welche zwar von 
der Akademie der Wissenschaften nicht anempfohlen wurden, 
den betreffenden Fachprofessoren der Staatshochschulen in- 
dess als würdig erscheinen, um als ernste Facharbeiten ge­
kennzeichnet zu werden. Solche Werke, welche in diesen 
Ergänzungskatalog aufgenommen würden, müssten von den 
Provinzen (Departements), Kreisen und Gemeinden (Gross­
städten, Städten) für ihre öffentlichen Bibliotheken minde­
stens in 1 Exemplare angeschafft werden. Audi dürfte die 
Festsetzung des Preises, welchen die Provinzen (Departe­
ments), Kreise und volle Gemeinden (Grossstädte, Städte) 
um die von Gesetzeswegen vorgeschriebenen Werke zu zahlen 
hätten, kaum mit einer besonderen Schwierigkeit verbunden 
sein. Ein Druckbogen Original-Forschung um XU Mark, — 
ein Druckbogen Studie Vs Mark, — ein Druckbogen Ab-
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Handlung ehrlich-compilatorischer Natur oder Übersetzung 
mn Vio Mark, wären sicherlich keine Preise, welche ein Ver­
fasser für undankbar erachten möchte: schon eine 30 Druck­
bogen starke fachwissenschaftliche Abhandlung- ehrlich-com- 
pilatorischer Natur oder Übersetzung jährlich würde dem 
deutschen Gelehrten im Deutschen Reiche — die Anzahl der 
zu diesem Behufe vorgeschlagenen öffentlichen Bibliotheken 
nur auf 500, und die Exemplare für je eine Bibliothek auf 
4 gesetzt — ein sicheres jährliches Einkommen von 2000 
Thalern sicherstellen, — eine fachwissenschaftliche Studie 
25 Druckbogen stark über 3000 Thaler, — eine fachwis­
senschaftliche Original-Forschung 24 Druckbogen stark, 
aber schon 4000 Thaler in Aussicht stellen.

Die Verfasser, welche jetzt den grössten Theil des an 
sich schon so spärlichen Brutto-Ertrages ihrer Werke auf 
Commissions-Kosten, Annoncen u. s. w. hingeben müssen, 
dürften dann nur noch höchstens eine ganz leichte Last 
ausser den Druckkosten zu tragen haben : und die Verleger 
würden in sicherer Aussicht auf den massenhaften Absatz 
bei den öffentlichen Bibliotheken ganz gerne dann auch 
massenhaft Werke übernehmen, welche sie jetzt massenhaft 
zurückweisen.

Auf diesem Wege Hesse sich das Problem, womit sich 
M. Fremy so hingebungsvoll beschäftigt, wohl ohne beson­
dere Schwierigkeiten lösen. Die Arbeiter der Wissenschaft 
würden zu ihrem wohlverdienten Brode kommen, — die 
Wissbegierigen aber zu ihren unentgeltlichen Hülfsmit- 
teln, ohne dem Staate, den Provinzen, den Kreisen, den 
Grossstädten und Städten eine empfindliche Mehrbelastung 
zu verursachen.

Es gibt gegenwärtig in einem jeden europaeischen Ver­
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fassungsstaate zahlreiche fachwissenschaftliche, geschulte 
Talente, welche bloss aus dem Grunde steril bleiben, weil sie 
von Haus aus nicht hinreichend bemittelt sind, um sich die 
Quellen und Hilfsmittel zu ihren angestrebten Forschungen 
oder Studien zur gehörigen Zeit in der nöthigen Anzahl her­
beizuschaffen. Es gibt zwar hie und da grossartige Staats­
bibliotheken, bedeutende Universitätsbibliotheken, ganz nette 
Schulbibliotheken, Mechanics Institute’s Bibliotheken, hie 
und da auch tolerable Gemeindebibliotheken, und fast überall 
allerlei Vereinsbibliotheken: doch enthalten alle diese Biblio­
theken All’dasjenige, dessen die strebenden Jünger der Fach­
wissenschaft eben zu ihren Forschungen oder Studien bedür­
fen? Die bei Weitem zahlreichsten unter diesen Bibliotheken 
sind Vereinsbibliotheken, welche fachwissenschaftliche Werke 
entweder nur nach einer gewissen Richtung hin oder über­
haupt gar nicht enthalten, und sind, mit wenigen Ausnah­
men, nur zahlenden Vereinsmitgliedern zugänglich. Auch 
sind dieselben geographisch gar nicht derart vertheilt, dass 
dieselben sämmtlichen, oder doch den meisten im Staate auf­
tauchenden unbemittelten oder minderbegüterten fachwissen- 
schaftlich geschulten Talenten zur Erleichterung zu dienen 
vermöchten. Nur eine zweckdienliche geographische Verthei- 
lung zeitgemäss organisirter, unentgeltlich einem jeden 
Staatsbürger zugänglicher öffentlicher Bibliotheken könnte 
diesem Übel abhelfen : auch wäre es gar nicht schwer — 
vermittelst eines consolidirten Zuschusses aus dem Staats­
budget — alle diese zu errichtenden Provinzial-, Kreis- und 
Städtischen Bibliotheken, Jahr aus Jahr ein, durch die nö­
thigen Erzeugnisse der europaeischen Fachliteratur zu er­
gänzen.

Oder sollte diese Idee etwa nur aus dem Grunde nicht
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realisirt werden dürfen, weil eine solche Organisation den 
Kämpen der altliberalen Schule als ein zu offenes Streben 
nach „regelmässigen, geradlinigen Figuren“ erscheinen 
dürfte, „regelmässige, geradlinige Figuren“ aber in der 
Politik zu meiden seien, „da solche nur in der unorgani­
schen, und nicht auch in der organischen Natur vorzukom­
men pflegten“ ? —

Ich wüsste wirklich nicht, was ein Staatsmann, wel­
cher der Sache des menschlichen Capitals mit voller Hin­
gebung dienen will, gegen diese Idee noch sonst einzuwen­
den hätte.

Allerdings lässt auch die innere Organisation der Aka­
demien der Wissenschaften viel zu wünschen übrig. Mit der 
stetigen Erweiterung des menschlichen Erkenntnisskreises 
wird auch die primordiale Classification der Wissenschaften 
und demgemäss auch die primordiale innere Eintheilung der 
Akademien in die noch bestehenden Sectionen oder Classen 
stets unbequemer : allein die Sache des menschlichen Capi­
tals bedarf neben dieser auch noch einer anderweitigen Re­
form. Eine Central-Akademie der Wissenschaften ist für 
einen jeden Staat unerlässlich, der die geistigen Interessen 
befördern will : eine Central-Akademie an sich kann aber 
nicht ausreichen. Der Staat sollte auch in den Hauptorten 
der Provinzen —  oder doch in den hervorragendsten Pro­
vinzstädten — je eine Provinzial-Akademie der Wissen­
schaften errichten, und aus dem Staatsbudget zeitgomäss 
unterhalten : denn nur auf diese Weise könnte der Anhäu­
fung eines gelehrten Proletariats gesteuert, zugleich aber 
auch auf die Regungen des wissenschaftlichen Geistes in 
Bezug auf die Bedürfnisse des ganzen Staatsgebiets mit 
zweckdienlicher Aequabilität eingewirkt werden.
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S c h lu ssb e trac h tu n g en .

Bas sind also ungefähr die organisatorischen Gedan­
ken, auf deren Grundlage die Reform des europaeischen Un­
terrichtswesens — nach meiner Ansicht — am zweckdien­
lichste]! eingeleitot und am erfolgreichsten durchgeführt wer­
den könnte.

Der Entwicklungsgang des europaeischen Culturlebens, 
die Zukunft der europaeischen Gesellschaft steht vor einer 
verhängnissvollon Krise. Die Massen schreien um ein besse­
res Brod, erwarten es aber nicht von dem Fortschritte des 
Culturlebens.

Freilich würde das Ausmass ordentlicher Staatsausga- 
bon, welches den Culturzwecken gegenwärtig in den europaei­
schen Verfassungsstaaten zu Theil wird, zur Durchführung 
solcher Reformen bei Weitem nicht genügen; auch können 
wir nicht hoffen, dass das sicherste und rascheste Mittel, die 
allgemeine Entwaffnung, binnen Kurzem, d. h. noch vor Ab­
schluss des Nationalstaaten-Bildungsprocesses in Europa zu 
Stande kommen und eine zeitgemässe Vertheilung der cultu- 
rellen und sonstigen Ausgaben im Staatshaushalte an sich 
so bald ermöglichen dürfte : und doch sollten die Gesetzge­
bungen keinen Augenblick mehr versäumen, welcher auch bis 
dahin eine Einlenkung auf die Bahn culturdemokratischer 
Organisationspolitik gestatten würde. Die gewissenhaft stren­
ge Durchführung einer ernsthaft progressiven Einkommen­
steuer an sich, würde wohl selbst in Staaten, wo die Saecu- 
larisation der Kirchengüter noch eine moralische Unmöglich­
keit is t, Geldmittel in Aussicht stellen, mit welchen die

V I I I .



Grundlinien zu einer solchen Politik in einem zweckdien­
lichen Maasse gelegt werden könnten.

Wenn nur der gute Wille sich einmal der leitenden 
Politiker bemeistert : dann steht einer solchen Richtung 
kaum mehr irgend ein ernsteres Hinderniss im Wege. Leider 
ist vorläufig auf eine solche Einlenkung der leitenden Staats­
männer eben dort am allerwenigsten Aussicht, wo die cultur- 
demokratischen Ideen ihren Weg am befruchtendsten in die 
Organisationspolitik zu finden vermöchten : in Frankreich.

Staaten wie die Niederlande, Dänemark, Schweden, 
Belgien dürften eine solche Reform jeden Augenblick schon 
unternehmen, ohne hiedurch einen Verfassungskampf herauf­
zubeschwören ; nicht minder geebnet wäre in gewisser Hin­
sicht der Boden für eine solche Reform in Portugal und in 
Italien : doch die Segnungen, welche aus einer solchen 
Durchführung des culturdemokratischcn Staatsgedankens auf 
diese fortschrittsfreundlichen Staaten entquellen möchten, 
würden noch kaum im Stande sein, auf die übrigen europaei­
schen Staatswesen eine Rückwirkung auszuüben, welche die 
Völker zu einer neuen Epoche erweckt. Dies vermöchten ge­
genwärtig nur Frankreich und das Deutsche Reich.

Allerdings besitzt die französische Republik eine Anzahl 
bedeutender Männer, die sich um den culturdemokratischen 
Staatsgedanken unvergängliche Verdienste erworben haben: 
allein ein grosser Theil der französischen Intelligenz wünscht 
in ihrer „conservativen" Bangigkeit, und die Masse wünscht 
in ihrer begeisterten Albernheit den Staat durch ganz anders 
geartete Sommitäten gelenkt zu wissen. Alle Ehre dem An­
denken Thiers’! Doch ist Das nicht ein unzweideutiges Kri- 
terion für den culturpolitisehen Reifegrad der dritten fran­
zösischen Republik, wenn derselbe Staatsmann, der sich seine
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ganze lange Laufbahn hindurch stets als den gefährlichsten, 
weil verschleierten Bekämpfen der culturdemokratischen Ideen 
erwies, noch in den siebziger Jahren als der einzige Franzose 
erscheinen konnte, in dessen Namen sowohl jener grosse 
Theil der französischen Intelligenz, als auch die Masse die 
Solidarität ihrer patriotischen Interessen aufgefunden zu 
haben glaubten? Ein Hohepriester des Gloire-Cultes in 
Wort und Schrift, dachte er noch in seinem Greisenalter 
über die Volkserziehung ebenso geringschätzend, wie in 
seiner Jugend über die Eisenbahnen, — ein unverbesserlicher 
Hetzer gegen die berechtigten Versuche der Völker auf 
Nationalstaatenbildungen, — nicht minder consequent in 
seiner Anhänglichkeit an die weltliche Macht des Pabstes 
und an die wüste Patrimonial-Herrlichkeit des ererbten euro- 
paeischen Gleichgewichts, als starrhalsig in seiner Anhäng­
lichkeit an die überwundenen Eeform-Chablone der altlibe­
ralen Schule : so stand die staatsmännische Erscheinung 
des grossen Redners da, von dem die Parteien hofften, er sei 
berufen Frankreich zu regeneriren. Kein Wunder, dass unter 
seiner Anleitung nicht der Weg eingeschlagen wurde, der zu 
einer culturdemokratischen Unterrichtspolitik hätte führen 
können. Nun, ist es vielleicht seit seinem Sturze besser ge­
worden? Abgesehen von den ehrlich gemeinten Velleitäten 
jenes ehrenvoll einseitigen Soldaten, welcher nach Thiers 
Frankreichs nächste Zukunft vorzubereiten hatte, bietet auch 
die Gegenwart nach dieser Richtung hin äusserst wenig 
Erspriessliches. Mit rednerischen Leistungen an sich ist der 
Sache noch nicht geholfen. Ideen braucht man : und diese 
ist der Culturpolitik bis zur Stunde auch Gambetta ganz 
und gar schuldig gehlieben. Das Senatsgesetz, welches in 
Bezug auf die Gleichberechtigung sümmtlicher — auch der
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winzigsten und völlig ungebildeten Gemeinden zur indi- 
recten Wahl der Senatoren seine Autorschaft zur Schau 
trägt, — dieses Senatsgesetz zeugt im besten Falle von 
einer Auffassung, welche nichtsweniger als culturfreund- 
lich ist.

Überhaupt scheinen die thatsächlich leitenden Geister 
der französischen Republik die Zukunft ihres Vaterlandes 
noch immer vielmehr auf die Waffenerfolge eines zeitgemäss 
zu unternehmenden Revanche-Krieges begründen zu wollen, 
als auf eine grossartige staatliche Beförderung der inneren 
Entwicklung.

Und das Deutsche Reich?
Das Deutsche Reich befindet sich in einer recht un­

erquicklichen Lage. Im Besitze einer wohl organisirten 
physischen Macht, mit welcher es sämmtlichen Völkern der 
Erde Trotz bieten kann; getragen durch eine intellectuelle 
Kraft, welcher kaum so bald eine andere Nationalcultur die 
Führerrolle in Europa entwinden dürfte — vermag das 
Deutsche Reich dennoch nicht in das Geleise einzulenken, 
welches ihm sein culturhistorischer Beruf vorschreibt. Es 
wandelt noch immer die Wege eines Conservativismus, wel­
cher die Sache des menschlichen Capitals als eine ihm feind­
liche Sache scheut. Es befolgt stets eine Reformpolitik, 
welche wenigstens noch die nächsten Phasen der inneren 
Entwicklung zu Grünsten ererbter Sonderinteressen nieder­
gehalten wissen will. Ein verhängnissvoller Irrthum! Man 
bemerkt nicht, dass man hiedurch nur die Gegensätze ver­
schärft, welche die Zukunft nicht nur des Deutschen Reiches, 
sondern auch des deutschen Culturlebens, mithin die Ge­
schicke der Menschheit selbst zu Lähmen drohen.

Grossartig ist der Kraftaufwand, welchen dieses ziel­
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bewusste, wenn auch gar oft nur unterirdisch geführte 
Ringen gegenüber der natürlichen Expansionskraft der theils 
noch keimenden, theils schon emporgeschossenen Macht­
elemente des modernen Fortschritts stets in Anspruch nimmt; 
grossartig sind auch die Opfer, welche es vom deutschen 
Volke zu verlangen keinen Augenblick aufhören kann : denn 
es zehrt nicht nur an der politischen Entwicklungsfähigkeit 
des Deutschen Reiches, — es zehrt auch an der Lebenskraft 
der deutschen Gesellschaft. Nun, liegt etwa dieses Ringen, 
liegen etwa diese Opfer im Interesse des Königthums? Mit 
Nichten. Das monarchische Princip bedarf heutzutage na­
mentlich im Deutschen Reiche eines solchen Ringens, solcher 
Opfer nicht. Ja, das monarchische Princip bedarf heutzutage 
selbst nicht einmal solcher Verbündeter, solcher „Stützen“, 
in deren sonderrechtlichem Interesse jenes Ringen fortge­
führt, jene Opfer verlangt werden.

Im Gegentheil, das monarchische Princip würde seinen 
aufgeklärten Getreuen im Deutschen Reiche nur zu einer 
Verjüngung ihrer bereits sinkenden Kraft verhelfen, wenn es 
seine ständisch gegliederte Hülle auf immer ablegen und 
sich auf Grundlage des culturdemokratischen Staatsgedan­
kens zeitgemäss zu verkörpern suchen wollte. Eine solche 
Arbeit könnte — in der gegenwärtigen Entwicklungsphase 
des Deutschen Reichs — mit Aussicht auf Erfolg nur von 
Oben her begonnen werden. Die ganze Intelligenz des deut­
schen Volkes würde sich um ein solches erhabenes Reform­
werk schaaren, — die kleinlichen, gar oft gedankenlosen 
Parteikämpfe würden verstummen, — alle aufrichtigen 
Freunde des geistigen, sittlichen und materiellen Fort­
schritts dürften unter einem solchen Banner einander ohne 
Hintergedanken die Hand reichen, um eine unzertrennlich
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einheitliche grosse Solidarität zu bilden, einerseits gegen das 
Überwuchern des krankhaften Socialismus, anderseits aber 
gegen die Ansprüche der Machtüberreste des Mittelalters.

Ein Deutsches Reich auf solcher Grundlage würde 
seine Feinde entwaffnen. Ein solches Reich hätte von der 
französischen Republik sicherlich keinen Revanchekrieg mehr 
zu befürchten.

Und eine solche culturdemokratische Politik im Deut­
schen Reiche zu inauguriren — wäre Das vielleicht heute 
noch eine Unmöglichkeit ?

Ein Machtwort an gehöriger Stelle würde genügen.
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noch im  L a u fe  des J a h re s  u n d  b r in g t  sowohl d en  T e x t a ls auch  d ie  B em er­
k u n g e n  zu m  A bsch luss.

Budapest, 1879. Gedruckt in der kön. ung. Universitäts-Buclidruckerei.

P r e is  3  M a r k  haar.





Die Demokrat ie
von

Julius Sohvaucz.

Das Werk erscheint bei Duncker u. Humblot in Leipzig und wird sich 
auf sechs starke Bände (Royal .8°) belaufen. Bis jetzt sind bereits zwei grosse 
Lieferungen, nämlich die erste Hälfte des ersten Bandes und die erste Abthei­
lung der zweiten Hälfte des ersten Bandes (insgesammt LXIX und 304 pp.) 
erschienen.

D e r  E n tw u r f  d es vVei'kes.
Einleitung. — E rs te r  T h e il : Untersuchungen über die Stellung der 

Demokratie in der Geschichte der weissen Menscbenr^e. — Erstes Buch : Die 
Demokratie von Athen. — Zweites Buch : Die Demokratie in Italien. — Drittes 
Buch : Die Demokratie in der Schweiz. — Viertes Buch : Die Demokratie in 
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. — Fünftes Buch : Die Demokratie 
in Frankreich. — Sechstes Buch : Die Demokratie in Central- und Südamerika. 
Die Demokratie in Spanien. — Siebentes Buch : Die Lehre, welche die Ge­
schichte den Völkern ertheilt. — Z w e ite r  T h e il : Untersuchungen über die 
Möglichkeit einer Organisation der Demokratie auf Grundlage der Bildung. — 
Erstes Buch : Das Verhältnis» der Demokratie zum Culturstaate. — Zweites 
Buch : Unterricht. — Drittes Buch : Gleichheit. — Viertes Buch : Freiheit. — 
Fünftes Buch : Verantwortlichkeit. — Sechstes Buch : Organisation der Staats­
gewalt. — D r i t t e r  T h e il : Die völkerrechtlichen Bedingungen eines demo­
kratischen Culturstaatensystems. — Erstes Buch : Die Nationalstaatenbildung 
ir> Europa. — Zweites Buch : Ideen zu einer Politik des Menschengeschlechts.
— Schlusswort.

W ir hohen  aus den b e re i ts  v e rö f fe n tl ic h te n  b e id en  grossen 
L i e f e r u n g e n  des e r s te n  Bandes  fo lgende  Momente h e r v o r :

Vorwor t  zum e r s te n  Bande. — Polemik gegen Oncken’s Theorie 
von dem hohen Niveau des Atheneflehens'. — Ein Irrthum Pustel de Cou 
langes’. — 'Rundschau der bedeutendsten Compendien und staatswissenschaft- 
lichen Abhandlungen über die Demokratie von Athen : Perrot, K. Pr. Hermann, 
Schumann etc. — Die Ignoranz so mancher Staatsgelehrten in Bezug auf 
die Demokratie von Athen, illustrirt an dem Beispiele des M. Parieu de linst.
— Die schwachen Seiten des Werkes des M. Passy de linst. — Bemerkungei' 
über Bluntschli’s „Allgemeine Staatslehre“ — Vertheidigung Böckh’s gegen 
die Angriffe der Grote’schen Schule. — Die Schwärmerei der Grote’schei. 
Schule: Freeman, Galton. Perrot, Oncken. -  Per enge Gesichtskreis des
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